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Vorwort

Seit 6. Januar 2014 bin ich als Bundesbeauftragte 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

in beiden Bereichen Ansprechpartnerin für Bürge-

rinnen und Bürger einerseits und berate und kon-

trolliere andererseits die Behörden des Bundes in 

diesen Bereichen.

Das Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informa-

tionen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz – 

IFG) gewährt seit nunmehr fast neun Jahren jedem 

ein Recht auf freien Zugang zu amtlichen Informa-

tionen der öffentlichen Stellen des Bundes und die 

Einsicht in deren Verwaltungsvorgänge.

Dadurch soll das Vertrauen zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern gestärkt 

werden. Denn: Informationsfreiheit bedeutet Transparenz. Und Transparenz ist 

wichtige Voraussetzung für Akzeptanz und Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. 

Transparenz fördert Partizipation und bürgerschaftliches Engagement. Für mich als 

Bundesbeauftragte ist Transparenz ein herausragendes, unverzichtbares Element ge-

lebter Demokratie.   

Diese Broschüre soll Sie über die Grundzüge des Informationsfreiheitsgesetzes des Bun-

des informieren, damit Sie Ihr Zugangsrecht zu den Verwaltungsvorgängen des Bun-

des als voraussetzungsloses Recht für jedermann zielgerichtet wahrnehmen können. 

Sie enthält einführende Erläuterungen und detaillierte Anwendungshinweise meines 

Hauses, damit Sie sich schnell und umfassend über Ihre Rechte informieren können.

Neben den Informationsgesetzen des Bundes finden Sie im Anhang zudem die Landes-

gesetze zur Informationsfreiheit, die den Zugang zu Informationen bei Behörden der 

Länder oder Kommunen regeln, Regelungen der Europäischen Union sowie weitere da-

mit in Zusammenhang stehende Rechtsvorschriften.

Die Zahl der IFG-Anträge bei den Bundesbehörden hat sich auf hohem Niveau stabili-

siert. Ein gutes Zeichen. Ich hoffe, diese Broschüre trägt dazu bei, die Zahl noch weiter 

zu erhöhen und jedem, der das möchte, den Zugang zu Informationen und Vorgängen 

der Verwaltung zu erleichtern.

Bonn, im November 2014

Andrea Voßhoff

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
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Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes Die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit
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Informationsfreiheitsgesetz des Bundes

1 2
Das Informationsfreiheitsgesetz des Bundes (IFG) ermöglicht innerhalb bestimmter 

Schranken den freien Zugang zu amtlichen Informationen der öffentlichen Stellen des 

Bundes und die Einsicht in deren Verwaltungsvorgänge. Hierzu gehören neben den Mi-

nisterien und den nachgeordneten Bundesbehörden unter anderem auch die Deutsche 

Rentenversicherung Bund, die bundesunmittelbaren Krankenkassen und Unfallver-

sicherungsträger, die Bundesagentur für Arbeit und – seit 1. Januar 2011 – auch die ge- 

meinsamen Einrichtungen nach § 50 Abs. 2 SGB II (Jobcenter).

Das IFG hat zum Ziel, das Vertrauen zwischen Staat und Bürgerinnen und Bürgern zu 

stärken, indem öffentliches Verwaltungshandeln transparenter und nachvollziehbar 

gemacht wird.

Spezialgesetzliche Zugangsregelungen (etwa im Umweltinformationsgesetz, im Stasi-

Unterlagen-Gesetz, im Bundesarchivgesetz, in § 19 Bundesdatenschutzgesetz und in  

§ 8 Melderechtsrahmengesetz) gehen dem Informationsfreiheitsgesetz zwar grund-

sätzlich vor, jedoch nur, soweit der Anwendungsbereich der Spezialnorm reicht und sie 

als abschließende Regelung anzusehen ist.

Das Gesetz enthält zwar mehrere Ausnahmetatbestände, bei denen eine Auskunft ver-

weigert bzw. beschränkt werden kann. Die jeweilige öffentliche Stelle muss aber in je-

dem Einzelfall sorgfältig prüfen und begründen, ob, warum, inwieweit und wie lange 

eine der im Gesetz genannten Ausnahmen vorliegt. 

Gesetzesbestimmung: § 12 IFG

Die Aufgabe der Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird in Personal-

union durch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz wahrgenommen. Die Vollbe-

zeichnung lautet „Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-

heit“, abgekürzt BfDI.

Hauptaufgaben der Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit und ihrer Dienst-

stelle sind:

n �Sie bearbeitet Bürgereingaben (vgl. § 12 Abs. 1 IFG – Anrufungsrecht; Erläuterungen 

hierzu siehe unter 9.);

n �sie berät den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung sowie die in § 1 Abs. 1 IFG 

genanten Stellen des Bundes in Fragen der Informationsfreiheit und gibt Empfehlun-

gen zur Verbesserung des Informationszugangs (§ 26 Abs. 1 bis 3 BDSG i. V. m. § 12 Abs. 

3 IFG);

n �sie kontrolliert (anlassunabhängig) bei den verpflichteten Behörden die Einhaltung 

der Vorschriften über die Informationsfreiheit (§ 24 Abs. 1 und 3 bis 5 BDSG i. V. m.  

§ 12 Abs. 3 IFG);

n �sie arbeitet auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene mit anderen In-

formationsfreiheitsbeauftragten zusammen.

Die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) über Rechte und Pflichten der 

Bundesbeauftragten werden in § 12 Abs. 3 IFG insoweit für entsprechend anwendbar er-

klärt.



10 BfDI – Info 2

Eingaben

Jeder kann sich an die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit wenden, wenn 

er sein Recht auf Informationszugang nach dem IFG als verletzt ansieht. Die Bundesbe-

auftragte berät hier im Rahmen ihrer Zuständigkeiten die Bürgerinnen und Bürger. Sie 

überprüft die Eingaben, bittet die verpflichteten öffentlichen Stellen im Einzelfall um 

Stellungnahme und ggf. um ein Einlenken in der Sache. Sie hat allerdings keine Wei-

sungsbefugnis gegenüber den Behörden. 

Das Anrufungsrecht ist mit dem Petitionsrecht nach Artikel 17 Grundgesetz vergleich-

bar. Es besteht neben diesem Recht und der Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten. 

Bitte beachten Sie, dass eine Anrufung der Bundesbeauftragten keine aufschiebende 

Wirkung auf die Fristen für die Einlegung von Rechtsmitteln hat, Sie also gegen Ableh-

nungsbescheide rechtzeitig Widerspruch einlegen bzw. gegen Widerspruchsbescheide 

rechtzeitig Klage erheben sollten.

Wenn Ihnen eine öffentliche Stelle des Bundes die von Ihnen verlangten Informationen 

nicht geben will, können Sie sich an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit, Husarenstraße 30, 53117 Bonn, ref9@bfdi.bund.de, wenden. 

Die Bearbeitung Ihrer Eingabe ist für Sie kosten- und gebührenfrei.

Beratung

Die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit erstattet alle zwei Jahre einen Tätig-

keitsbericht und berät den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung, alle Behörden 

des Bundes, sonstige Bundesorgane und -einrichtungen, soweit sie öffentlich-rechtliche 

Verwaltungsaufgaben wahrnehmen, sowie natürliche oder juristische Personen des 

Privatrechts, soweit eine Behörde sich dieser Personen zur Erfüllung ihrer öffentlich-

rechtlichen Aufgaben bedient, in Fragen der Informationsfreiheit und gibt Empfehlun-

gen zur Verbesserung des Informationszugangs. Der Tätigkeitsbericht bietet – neben 

der unmittelbaren Beratung – eine gute Möglichkeit, Kritik und Vorschläge gegenüber 

dem Parlament und der Öffentlichkeit zu äußern.
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Die Tätigkeitsberichte können Sie kostenlos postalisch oder über das Internet bestellen.

Im Internet steht Ihnen darüber hinaus eine elektronische Version zum Download be-

reit (www.informationsfreiheit.bund.de).

Kontrollen

Die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit kontrolliert bei den verpflichteten 

Behörden die Einhaltung der Vorschriften über die Informationsfreiheit. Stellt sie Ver-

stöße fest, hat sie das Recht zur Beanstandung (§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 4, Satz 2 und 

Abs. 2 und 3 BDSG i. V. m. § 12 Abs. 3 IFG).

Nationale, europäische und internationale Zusammenarbeit

Die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit nimmt an nationalen und interna-

tionalen Sitzungen der Informationsfreiheitsbeauftragten teil. Die Konferenz der In-

formationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Länder in Deutschland (IFK) und 

die Internationale Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten tauschen sich über 

alle Fragen der Informationsfreiheit aus und fassen auf ihren periodisch stattfindenden 

Sitzungen wichtige Beschlüsse zur Informationsfreiheit. Auch die Europäischen Infor-

mationsbeauftragten haben in einer Erklärung die ständige Zusammenarbeit in der Eu-

ropäischen Konferenz der Informationsbeauftragten vereinbart, um zu einem gemein-

samen Standpunkt zu den speziellen Fragen der Förderung der Informationsfreiheit in 

Europa und zur Harmonisierung der entsprechenden Gesetzgebung zu gelangen. 

Alle Konferenzen und Sitzungen der Informationsfreiheitsbeauftragten sind  

grundsätzlich öffentlich. Die Beschlüsse werden auch auf der Internetseite der  

Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit unter  

www.informationsfreiheit.bund.de veröffentlicht.

DIE BUNDESBEAUFTRAGTE FÜR DIE INFORMATIONSFREIHEIT
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Gesetzesbestimmung: § 1 Abs. 1 IFG

Grundsätzlich hat jeder gegenüber den öffentlichen Stellen des Bundes einen Anspruch 

auf freien Zugang zu amtlichen Informationen und kann einen entsprechenden Antrag 

stellen. Dieses Recht ist unabhängig vom Wohnsitz und der Staatsangehörigkeit, d. h. 

Anspruchsinhaber sind Deutsche und Ausländer im In- und Ausland. Auch juristische 

Personen des Privatrechts und Verbände können Anträge auf Informationszugang  

stellen.

Der Anspruch auf Informationszugang besteht voraussetzungslos. Vor dem In-Kraft-

Treten des IFG musste der Antragsteller vielfach ein rechtliches, berechtigtes oder ein 

sonstiges Interesse an der begehrten Information geltend machen. Dies ist nun für den 

Informationsanspruch nach dem IFG nicht mehr vorgesehen. Die hergebrachten Prinzi-

pien des Aktengeheimnisses und der Vertraulichkeit der Verwaltung sind damit über-

holt. Das IFG konstituiert die Transparenz des Verwaltungshandelns. Ausnahmetatbe-

stände, die der Offenlegung entgegenstehen, muss die Behörde daher gegenüber dem 

Antragsteller darlegen. (Zu den Ausnahmetatbeständen im Einzelnen siehe unter 6.)

Wenn Sie Informationen nach dem IFG erhalten wollen, müssen Sie dies in der Regel 

nicht begründen.
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3.1

3.2

Welche Informationen können Sie bekommen? 

Wie können Sie die Informationen bekommen? 

Gesetzesbestimmung: §§ 1 Abs. 1 Satz 1, 2 Nr. 1 IFG

Das Informationsfreiheitsgesetz erfasst grundsätzlich alle amtlichen Informa- 

tionen öffentlicher Stellen des Bundes. Das Zugangsrecht umfasst alle Aufzeich-

nungen, die amtlichen Zwecken dienen, unabhängig von der Art der Speicherung,  

d. h. sowohl Schriftstücke als auch elektronisch, optisch, akustisch oder anderweitig 

gespeicherte Daten. Ausgenommen sind Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil 

eines Vorgangs werden sollen.

Gesetzesbestimmungen: §§ 1 Abs. 2, 7 Abs. 3 und 4 IFG

Als Arten des Informationszugangs kommen in Betracht:

n �Auskunftserteilung

n �Akteneinsicht

n �Verfügbarmachen in sonstiger Weise (insbesondere durch Übersendung von Kopien, 

aber ggf. auch: Hören eine Tonbandes)

Der Antragsteller hat zwischen diesen Möglichkeiten ein Wahlrecht. Die Behörde darf 

von der begehrten Art des Informationszugangs nur aus wichtigem Grund abweichen. 

Ein wichtiger Grund ist insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand, etwa 

bei Massenverfahren mit gleichförmigen Anträgen zahlreicher Personen. Für jede Art 

des Informationszugangs gilt: Die Behörde muss die inhaltliche Richtigkeit der Infor-

mation nicht prüfen. 

Das Informationszugangsrecht ist ein  

voraussetzungsloses Jedermannrecht3
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Bei der Informationsgewährung müssen ggf. auch die Ausnahmetatbestände (siehe 

hierzu unter 6.) berücksichtigt werden. So kann es etwa genügen, Kopien von Teilen 

einer Akte zur Verfügung zu stellen. Umgekehrt kann z. B. aus Gründen des Urheber-

rechtsschutzes eine Vervielfältigung unzulässig, dafür aber eine Auskunftserteilung 

oder Akteneinsicht möglich sein.

Die Behörde kann einfache Auskünfte auch unmittelbar telefonisch oder per E-Mail er-

teilen. Der Antragsteller kann aber bei berechtigtem Interesse und unverzüglich geäu-

ßertem Verlangen die schriftliche Bestätigung einer mündlichen Auskunft verlangen  

(§ 37 Abs. 2 Satz 2 VwVfG).

Gewährt die Behörde Informationszugang in Form der Akteneinsicht, kann sich der 

Antragsteller – sofern urheberrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen – als Ge-

dächtnishilfe Ablichtungen oder Ausdrucke fertigen lassen und mitnehmen, ggf. auch 

Ausdrucke gespeicherter oder verfilmter Texte.
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3.3 An wen müssen Sie Ihren Antrag richten? 

desrechnungshof  sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Bundes. Diese 

Stellen sind aber nur insoweit zur Informationserteilung verpflichtet, wie sie öffentlich-

rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Durch diese Beschränkung sind vom 

Informationszugang insbesondere ausgenommen:

n �Wahrnehmung parlamentarischer Angelegenheiten (insbesondere Gesetzgebung, 

Kontrolle der Bundesregierung, Wahlprüfung, Wahrung der Rechte des Bundesta-

ges und seiner Mitglieder, parlamentarische Kontakte zu in- und ausländischen sowie  

supranationalen Stellen);

n �Rechtsprechung;

n �sonstige unabhängige Tätigkeiten (z. B. die geld- und währungspolitischen Beratungen 

der Deutschen Bundesbank vor Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion);

n �weite Teile der Tätigkeit des Bundespräsidialamtes (insbesondere die Vorbereitung 

präsidentieller Akte und die vom Bundespräsidenten delegierten Akte);

n �beratende Bundesgremien (es sei denn, sie sind in eine Bundesbehörde fest eingeglie-

dert und daher Teil derselben).

Natürliche Personen oder juristische Personen des Privatrechts, derer sich eine Behörde 

zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient, sind z. B. Verwaltungshel-

fer. Ihre Tätigkeit wird der auftraggebenden Behörde zugerechnet; der Antrag muss 

daher an diese Behörde gerichtet werden. Das Informationsfreiheitsgesetz gewährt kei-

nen Anspruch gegenüber Privaten, die nicht in staatlichem Auftrag tätig werden.

Wenn Sie sich an eine unzuständige Stelle wenden, muss diese Sie darauf hinweisen. 

Bitte beachten Sie: 

Der Zugang zu Informationen bei Behörden der Länder oder Kommunen rich-

tet sich nach dem jeweiligen Landesgesetz zur Informationsfreiheit, soweit ein 

solches existiert, was noch nicht in allen Bundesländern der Fall ist. Die Lan-

desgesetze und Anschriften der Landesbeauftragten für die Informationsfrei-

heit sind im Anhang abgedruckt. Weitere Informationen finden Sie auch unter  

www.informationsfreiheit.bund.de. 

Gesetzesbestimmungen: §§ 1 Abs. 1, 7 Abs. 1 IFG

Der Antrag ist an die Stelle zu richten, die über die begehrte Information verfügt. Aus-

kunftspflichtig sind alle Behörden des Bundes sowie sonstige Bundesorgane und -ein-

richtungen, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen und 

natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, soweit eine Bundesbehörde sich 

ihrer zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient.

Eine Behörde ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt  

(§ 1 Abs. 4 VwVfG). 

„Sonstige Bundesorgane und -einrichtungen“ im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 IFG sind  

z. B. Bundestag, Bundesrat, Bundespräsidialamt, Bundesgerichte, Bundesbank, Bun-

DAS INFORMATIONSZUGANGSRECHT IST EIN VORAUSSETZUNGSLOSES JEDERMANNRECHT
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4 Was müssen Sie bei der Antragstellung beachten? 

Gesetzesbestimmung: § 7 IFG

Im Informationsfreiheitsgesetz sind für einen Antrag auf Zugang zu Informationen 

kaum formelle Anforderungen vorgesehen. Im Übrigen gelten hier die Regelungen des 

allgemeinen Verwaltungsverfahrensrechts.

Gesetzesbestimmungen: § 10 VwVfG, § 9 SGB X

Für die Antragstellung ist keine Form vorgeschrieben, grundsätzlich kann der Antrag 

daher formlos an die zuständige öffentliche Stelle gerichtet werden.

Er kann schriftlich, elektronisch, mündlich (auch telefonisch) oder durch schlüssiges 

Handeln gestellt werden. Um die Identität des Antragstellers festzustellen, kann die Be-

hörde aber eine schriftliche/elektronische Antragstellung verlangen.  

Die Informationen, auf die der Antrag gerichtet ist, sollten immer möglichst genau be-

nannt werden. Ist der Antrag zu unbestimmt, kann die öffentliche Stelle eine Konkreti-

sierung verlangen. 
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4.3

4.2

4.1

Wer entscheidet über den Informationszugang? 

Begründung des Antrages

Form des Antrages	

Gesetzesbestimmung: § 7 Abs. 1 IFG

Antragsgegner und damit entscheidungsberechtigt ist diejenige Behörde, der die Ver-

fügungsbefugnis über die begehrten Informationen zusteht. Dies ist regelmäßig die 

Behörde, bei der die Informationen Bestandteil der eigenen Vorgänge geworden sind, 

unabhängig davon, ob sie selbst oder eine andere Stelle diese ermittelt hat.

Die Behörden haben nach § 11 IFG Verzeichnisse zu führen, aus denen sich die vorhande-

nen Informationssammlungen und -zwecke erkennen lassen. Auch sind Organisations- 

und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener Daten sowie weitere geeignete In-

formationen allgemein zugänglich zu machen. 

Gesetzesbestimmung: § 7 Abs. 1 Satz 3 IFG

Ein Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz muss in der Regel nicht begründet 

werden. Etwas anderes gilt dann, wenn der Antrag personenbezogene Daten, Urheber-

rechte bzw. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Dritter betrifft. In diesen Fällen muss 

er begründet werden, damit der Dritte über seine Einwilligung entscheiden bzw. die 

öffentliche Stelle die erforderliche Abwägung treffen kann.

Der Antragsteller muss auch nicht selbst Betroffener sein. Nach dem Informationsfrei-

heitsgesetz ist ein rechtliches, berechtigtes oder ein sonstiges Interesse an der begehr-

ten Information keine Voraussetzung für den Informationsanspruch.

Die Beweggründe eines Antragstellers sind für die Bearbeitung unerheblich.
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5

5.1

Wie wird Ihr Antrag bearbeitet? 

Fristen bei der Antragsbearbeitung

Gesetzesbestimmungen: §§ 7, 8, 10 IFG

Die Bearbeitung eines Antrages auf Informationszugang ist ein Verwaltungsverfahren, 

das sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes richtet. § 7 IFG ergänzt die-

se Regelungen, u. a. um eine Frist, innerhalb derer eine Behörde einem Antragsteller 

antworten muss. 

Gesetzesbestimmung: § 7 Abs. 5 IFG

Die Informationen sind dem Antragsteller unverzüglich zugänglich zu machen. Der Infor-

mationszugang soll innerhalb eines Monats erfolgen, es sei denn, es ist eine Beteiligung 

Dritter nach § 8 IFG erforderlich. In diesen Fällen gilt die Soll-Frist von einem Monat nicht. 

Dann kann das Verfahren aber im Einzelfall dadurch verkürzt werden, dass sich der Antrag-

steller auch mit einer Unkenntlichmachung der Informationen, die Belange Dritter berüh-

ren, einverstanden erklärt (§ 7 Abs. 2 Satz 2 IFG).

Verzögert sich die Informationsgewährung, weil z. B. die beantragten Informationen 

besonders umfangreich sind, so muss die öffentliche Stelle dies begründen und dem 

Antragsteller innerhalb der Frist eine Zwischennachricht (Sachstandsmitteilung) über-

senden. 
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5.2 Beteiligung Dritter 

Gesetzesbestimmung: § 8 IFG

Ein Antrag auf Informationszugang bedarf zwar grundsätzlich keiner Form und muss 

auch nicht begründet werden, im Einzelfall kann die Behörde jedoch einen schriftlichen 

Antrag oder eine Konkretisierung des Antrags verlangen (z. B. um die Identität des Antrag-

stellers festzustellen). Ein schriftlicher Antrag mit Begründung wird regelmäßig erforder-

lich sein, wenn Belange Dritter (personenbezogene Daten, Urheberrechte bzw. Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnisse) betroffen sind. Sofern Anhaltspunkte – nach Abwägung der 

Begründung des Antragstellers durch die Behörde – dafür vorliegen, dass ein Dritter ein 

schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des Informationszugangs haben kann, gibt die 

Behörde diesem Dritten schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Mo-

nats. Dazu wird es regelmäßig nicht erforderlich sein, den Dritten über die Identität des 

Antragstellers zu unterrichten, damit dieser über seine Einwilligung in die Freigabe sei-

ner personenbezogenen Daten oder seiner Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse entschei-

den kann. Schließlich ist es für den Dritten im Ergebnis unerheblich, wer den Antrag ge-

stellt hat, da mit einer Freigabe die Daten faktisch allgemein zugänglich gemacht werden. 

Etwas anderes kann hingegen für den Inhalt der Begründung gelten. Dieser könnte ein 

Grund für die Einwilligungsentscheidung sein. 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen sollte die Behörde den Antragsteller aber ohne-

hin immer zunächst fragen, ob er hinsichtlich der Daten des Dritten einer Schwärzung 

oder Abtrennung zustimmt. Nach § 7 Abs. 2 IFG kann sich der Antragsteller mit einer 

Unkenntlichmachung der Informationen, die Belange Dritter berühren, einverstanden 

erklären. Können die Daten dadurch ausreichend geschützt werden, ist regelmäßig ein 

Verfahren nach § 8 IFG entbehrlich. 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten des Antragstellers an den betroffenen 

Dritten ist jedenfalls zur Bearbeitung eines Antrages auf Informationszugang als Er-

füllung der gesetzlichen Aufgabe im Sinne des § 16 Bundesdatenschutzgesetzes nicht 

erforderlich. Sollte im Einzelfall der zu beteiligende Dritte auf einer Nennung des An-

tragstellers bestehen oder diese aus anderen Gründen erforderlich sein, sollte zuvor der 

Antragsteller nach seinem Einverständnis gefragt werden.



20 BfDI – Info 2

5.3 Welche Kosten dürfen Ihnen in Rechnung gestellt werden? 

Gesetzesbestimmungen: § 10 IFG, Informationsgebührenverordnung

Für Amtshandlungen nach dem Informationsfreiheitsgesetz werden Gebühren und 

Auslagen erhoben. Aber: Einfache Auskünfte und die Ablehnung eines Antrages sind 

gebührenfrei.

Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Verwaltungsaufwand und steht 

damit nicht im Ermessen der Behörde. Die Gebühr ist in jedem Fall so zu bemes-

sen, dass das Informationsrecht wirksam in Anspruch genommen werden kann  

(§ 10 Abs. 2 IFG). Die Gebührentatbestände und -sätze sind in der Informationsgebüh-

renverordnung (IFG GebV) festgelegt, die vom Bundesministerium des Innern erlassen 

wurde. In der Verordnung sind Rahmensätze je Amtshandlung vorgesehen; sie legt da-

mit zugleich einen Höchstsatz je Tatbestand im Rahmen einer Amtshandlung fest. Im 

Einzelfall, beispielsweise bei umfangreichen Anfragen, können auch mehrere Gebüh-

rentatbestände abgerechnet werden. Die Gebühren sind aber stets so zu bemessen, dass 

der Informationszugang nach § 1 IFG wirksam in Anspruch genommen werden kann. 

Mit dieser Regelung in § 10 Abs. 2 IFG soll verhindert werden, dass überhöhte Gebühren-

forderungen gestellt werden oder die Gebührenforderungen der Verwaltungsbehör-

den nicht angemessen sind. Das bedeutet, dass Gebühren und Auslagen zwar nach Ver-

waltungsaufwand erhoben werden, sie müssen die Kosten der Verwaltung aber nicht 

decken. Außerdem dürfen sie auf den Bürger nicht abschreckend wirken.

Auslagen, etwa für Kopien, sind immer zu erheben, auch wenn die Auskunft selbst ge-

bührenfrei ist.

Es ist empfehlenswert, vorab um die Mitteilung der voraussichtlichen Kosten zu bitten. 

Die Verwaltungsbehörde muss den Antragsteller bezüglich der eventuell entstehenden 

Kosten beraten. So kann es im Einzelfall beispielsweise günstiger sein, Akteneinsicht zu 

nehmen als eine schriftliche Auskunftserteilung zu beantragen.
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Gesetzesbestimmungen: §§ 3 bis 6 IFG

Auch wenn der freie Informationszugang der Regelfall sein soll, kann eine Auskunftser-

teilung von einer öffentlichen Stelle verweigert bzw. beschränkt werden, wenn ein Aus-

nahmegrund vorliegt. Das Informationsfreiheitsgesetz enthält in den §§ 3 bis 6 mehrere 

Ausnahmetatbestände. Die Gründe können sowohl im öffentlichen Interesse (§§ 3, 4 IFG) 

als auch im privaten Interesse Dritter (§§ 5, 6 IFG) liegen. Ob und warum eine Ausnahme 

vorliegt, muss von der zuständigen öffentlichen Stelle aber in jedem Einzelfall geprüft 

und begründet werden. 

Die öffentliche Stelle muss dabei stets auch die Möglichkeit eines zumindest teilweisen 

Informationszugangs prüfen. Liegt ein Ausnahmetatbestand vor, darf der Informations-

zugang nur in dem Umfang versagt werden, in dem die Information schutzwürdig ist, so-

fern dieser Teil ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand abgetrennt, auf Kopien 

geschwärzt oder anderweitig von der Offenlegung ausgenommen werden kann (§ 7 Abs. 

2 IFG). Bei vollständiger oder teilweiser Ablehnung des Antrages hat die Behörde dem An-

tragsteller darüber hinaus mitzuteilen, ob und wann der Informationszugang ganz oder 

teilweise zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist (§ 9 Abs. 2 IFG).

Ausnahmegründe können u. a. sein:

n �Schutz von besonderen öffentlichen Belangen wie z. B. innere und äußere Sicherheit, 

Kontroll- und Aufsichtsaufgaben, ungestörte Durchführung von Gerichts- oder Ermitt-

lungsverfahren;

n �Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses;

n �Schutz personenbezogener Daten;

n �Schutz des geistigen Eigentums oder von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.

Ausnahmen vom Informationszugang 6
WIE WIRD IHR ANTRAG BEARBEITET?
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7 Weitere Ablehnungsgründe

Gesetzesbestimmung: § 9 Abs. 3 IFG

Ein Antrag auf Informationszugang kann außerdem abgelehnt werden,

1. �wenn der Antragsteller bereits über die begehrten Informationen verfügt. Das ist 

dann der Fall, wenn er sie zum Zeitpunkt der Antragstellung tatsächlich besitzt,  

oder 

2. �sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann. 

Zu den allgemein zugänglichen Quellen zählt auch das Internet.  Im Rahmen der Zu-

mutbarkeit sind hier aber die individuellen Umstände und Zugangserschwernisse des 

Antragstellers zu berücksichtigen (z. B. Behinderung, technische Ausstattung, Wohn-

sitz).
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Gesetzesbestimmung: § 1 Abs. 3 IFG

Spezialgesetzliche Zugangsregelungen (etwa im Umweltinformationsgesetz, im Geo-

datenzugangsgesetz, im Stasi-Unterlagen-Gesetz, im Bundesarchivgesetz, in § 19 Bun-

desdatenschutzgesetz und in § 8 Melderechtsrahmengesetz) gehen dem Informations-

freiheitsgesetz zwar grundsätzlich vor, jedoch nur, soweit der Anwendungsbereich der 

Spezialnorm reicht und sie als abschließende Regelung anzusehen ist.

Ist die Gesetzeslage hier eindeutig, gibt es in der praktischen Anwendung des Informa-

tionsfreiheitsgesetzes auch andere Konstellationen, in denen die Entscheidung, ob und 

inwieweit Informationen unter den Geltungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes 

fallen, zunächst nicht so offensichtlich ist. Ein Beispiel hierfür sind Informationen aus 

Vergabeverfahren. Handelt es sich um Vergabeverfahren unterhalb der EU-Schwellen-

werte, haben die Verdingungsordnungen keinen Rechtsvorschriftscharakter, so dass 

das Informationsfreiheitsgesetz uneingeschränkt zur Anwendung kommt. Aber auch 

bei Vergaben oberhalb des EU-Schwellenwertes ist das Informationsfreiheitsgesetz ge-

nerell anwendbar, jedenfalls besteht nach Abschluss des Vergabeverfahrens ein unein-

geschränkter Informationszugangsanspruch nach dem Informationsfreiheitsgesetz. 

Etwas anderes gilt nur für laufende Vergabeverfahren, soweit Regelungen getroffen 

sind. Dann wird das Informationsfreiheitsgesetz durch diese vergaberechtlichen Rege-

lungen gemäß § 1 Abs. 3 IFG verdrängt.

Allgemeine Ausführungen zu Regelungen des Informationsfreiheitsgesetzes finden  

Sie auch in den Tätigkeitsberichten des Bundesbeauftragten zur Informationsfreiheit. 

Diese sind unter www.informationsfreiheit.bund.de abrufbar.

Spezialgesetzliche Zugangsregelungen 8
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9 Ihre Rechte, wenn die Behörde Ihren Antrag  

abgelehnt hat …

Gesetzesbestimmung: § 9 Abs. 4 IFG

Gegen eine ablehnende oder einschränkende Entscheidung über den Antrag auf In-

formationszugang durch die Behörde sind Widerspruch und Verpflichtungsklage  

möglich. 

Grundsätzlich kann die Bescheidung eines Antrages durch die Behörde zwar formlos 

erfolgen, sie muss allerdings begründet werden. In der Regel wird der ablehnende Be-

scheid aber eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. Eine ordnungsgemäße Rechtsbe-

helfsbelehrung bezeichnet die Behörde, bei der der Rechtsbehelf einzulegen ist sowie 

die Frist – ein Monat nach Zugang des Bescheides – innerhalb der das Rechtsmittel ein-

zulegen und gegebenenfalls zu begründen ist (§§ 58 Abs. 1, 70 Verwaltungsgerichtsord-

nung). 

Enthält der – auch teilweise – ablehnende Bescheid keine oder eine fehlerhafte Rechts-

behelfsbelehrung, ist dieser dennoch wirksam und rechtmäßig. Allerdings gilt dann die 

Jahresfrist für die Einlegung eines Widerspruchs oder einer Klage.
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Gesetzesbestimmung: § 12 Abs. 1 und 3 IFG

Daneben können Sie sich auch jederzeit an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz 

und die Informationsfreiheit wenden, wenn Sie Ihr Recht auf Informationszugang nach 

dem Informationsfreiheitsgesetz als verletzt ansehen. Die Einschaltung der Bundesbe-

auftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat allerdings keine auf-

schiebende Wirkung hinsichtlich gegebener Fristen zur Folge. Dies gilt auch für eine 

mögliche Verpflichtungsklage gegen die ablehnende Entscheidung der Behörde. Die 

Bundesbeauftragte kann die jeweilige Behörde zu einer Stellungnahme auffordern, ver-

mittelnd wirken und bei einem Verstoß gegen das Informationsfreiheitsgesetz auf ein 

ordnungsgemäßes Verfahren drängen. Liegt nach ihrer Auffassung ein Verstoß gegen 

das Informationsfreiheitsgesetz vor, kann sie dies formell beanstanden und hiervon die 

vorgesetzte Behörde und gegebenenfalls den Deutschen Bundestag unterrichten. Aller-

dings kann sie den Behörden keine Weisungen erteilen.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie sich an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit wenden, weil Sie Ihr Recht auf Informationszugang nach dem 

Informationsfreiheitsgesetz durch eine Behörde als verletzt ansehen, teilen Sie bitte aus 

Datenschutzgründen auch mit, ob Sie mit der Weitergabe Ihres Namens an diese Behör-

de einverstanden sind. Die Bundesbeauftragte kann die Behörde, gegen die sich Ihre 

Beschwerde richtet, nur dann um eine Überprüfung und Stellungnahme bitten, wenn 

Sie Ihr Einverständnis zur Namensnennung erteilt haben. Ansonsten könnte sie nur all-

gemein auf die entsprechenden Regelungen im Gesetz hinweisen.

… und das Recht, sich an die Bundesbeauftragte  

zu wenden10
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Informationen der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-

freiheit

Sie haben weitere Fragen zum Informationsfreiheitsgesetz des Bundes? Oder wünschen 

zusätzliche Informationen? Gerne beantwortet die Bundesbeauftragte für den Da-

tenschutz und die Informationsfreiheit Ihre Anfragen. Sie können sich jederzeit an sie  

wenden: 

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Husarenstraße 30

53117 Bonn

Tel.: +49 (0) 228 997799-0

Fax: +49 (0) 228 997799-550

E-Mail: ref9@bfdi.bund.de

Informationen und Materialien können Sie auch über die Internetseite der  

Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit abrufen:  

www.informationsfreiheit.bund.de
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§ 1

Grundsatz

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch 

auf Zugang zu amtlichen Informationen. Für sonstige Bundesorgane und -einrichtungen gilt dieses 

Gesetz, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Einer Behörde im Sinne 

dieser Vorschrift steht eine natürliche Person oder juristische Person des Privatrechts gleich, soweit 

eine Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient.

(2) Die Behörde kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informationen in sonsti-

ger Weise zur Verfügung stellen. Begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des Informations-

zugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Als wichtiger 

Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand.

(3) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen ge-

hen mit Ausnahme des § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des § 25 des Zehnten Buches 

Sozialgesetzbuch vor.

�

§ 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1.	� amtliche Information: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der 

Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sol-

len, gehören nicht dazu;

2.	 Dritter: jeder, über den personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen.

Anhang 1

Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes

(Informationsfreiheitsgesetz – IFG)

vom  5. September 2005 (BGBl. I S. 2722), 
das durch Artikel 2 Absatz 6 des Gesetzes vom 7. August 2013

 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist
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§ 3

Schutz von besonderen öffentlichen Belangen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht,

1.	  wenn das Bekanntwerden der Information nachteilige Auswirkungen haben kann auf

	 a)internationale Beziehungen,

	 b) militärische und sonstige sicherheitsempfindliche Belange der Bundeswehr,

	 c) Belange der inneren oder äußeren Sicherheit,

	 d) Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden,

	 e) Angelegenheiten der externen Finanzkontrolle,

	 f) Maßnahmen zum Schutz vor unerlaubtem Außenwirtschaftsverkehr,

	 g) �die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf ein fai-

res Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitsrechtlicher oder 

disziplinarischer Ermittlungen,

2. 	 wenn das Bekanntwerden der Information die öffentliche Sicherheit gefährden kann,

3. 	 wenn und solange

	 a) die notwendige Vertraulichkeit internationaler Verhandlungen oder

	 b) die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden,

4. 	� wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen geregelten Ge-

heimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheim-

nis unterliegt,

5. 	� hinsichtlich vorübergehend beigezogener Information einer anderen öffentlichen Stelle, die 

nicht Bestandteil der eigenen Vorgänge werden soll,

6. 	�� wenn das Bekanntwerden der Information geeignet wäre, fiskalische Interessen des Bundes  

im Wirtschaftsverkehr oder wirtschaftliche Interessen der Sozialversicherungen zu beeinträch-

tigen,

7. 	� bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information, soweit das Interesse des Dritten an 

einer vertraulichen Behandlung im Zeitpunkt des Antrags auf Informationszugang noch fort-

besteht,

8. 	� gegenüber den Nachrichtendiensten sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen 

des Bundes, soweit sie Aufgaben im Sinne des § 10 Nr. 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes 

wahrnehmen.

§ 4

Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

(1) 	Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden für Entwürfe zu Entscheidungen 

sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch 

die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender 

behördlicher Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbereitung 

nach Satz 1 dienen regelmäßig Ergebnisse der Beweiserhebung und Gutachten oder Stellungnah-

men Dritter.

(2) 	Der Antragsteller soll über den Abschluss des jeweiligen Verfahrens informiert werden.

§ 5

Schutz personenbezogener Daten

(1)	 Zugang zu personenbezogenen Daten darf nur gewährt werden, soweit das Informationsinte-

resse des Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des Informations-

zugangs überwiegt oder der Dritte eingewilligt hat. Besondere Arten personenbezogener Daten 

im Sinne des § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes dürfen nur übermittelt werden, wenn der 

Dritte ausdrücklich eingewilligt hat.

(2) 	Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt nicht bei Informationen aus Unterla-

gen, soweit sie mit dem Dienst- oder Amtsverhältnis oder einem Mandat des Dritten in Zusammen-

hang stehen und bei Informationen, die einem Berufs- oder Amtsgeheimnis unterliegen.

(3)	Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt das schutzwürdige Interesse des Drit-

ten am Ausschluss des Informationszugangs in der Regel dann, wenn sich die Angabe auf Name, 

Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und -telekommuni-

kationsnummer beschränkt und der Dritte als Gutachter, Sachverständiger oder in vergleichbarer 

Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben hat.

(4) 	Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und  

-telekommunikationsnummer von Bearbeitern sind vom Informationszugang nicht ausgeschlossen, 

soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit sind und kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist.

§ 6

Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, soweit der Schutz geistigen Eigentums ent-

gegensteht. Zugang zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden, soweit der 

Betroffene eingewilligt hat.

§ 7

Antrag und Verfahren

(1) 	 Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet die Behörde, die zur Verfügung über die be-

gehrten Informationen berechtigt ist. Im Fall des § 1 Abs. 1 Satz 3 ist der Antrag an die Behörde zu richten, 

die sich der natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtli-

chen Aufgaben bedient. Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne von § 5 Abs. 1 und 2 oder § 6, muss er 

GESETZ ZUR REGELUNG DES ZUGANGS ZU INFORMATIONEN DES BUNDES
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begründet werden. Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 Personen gelten die §§ 17 bis 19 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend.

(2) 	Besteht ein Anspruch auf Informationszugang zum Teil, ist dem Antrag in dem Umfang stattzuge-

ben, in dem der Informationszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen Informationen 

oder ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist. Entsprechendes gilt, wenn sich der 

Antragsteller in den Fällen, in denen Belange Dritter berührt sind, mit einer Unkenntlichmachung der 

diesbezüglichen Informationen einverstanden erklärt.

(3) 	Auskünfte können mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Die Behörde ist nicht ver-

pflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der Information zu prüfen.

(4) 	Im Fall der Einsichtnahme in amtliche Informationen kann sich der Antragsteller Notizen machen 

oder Ablichtungen und Ausdrucke fertigen lassen. § 6 Satz 1 bleibt unberührt.

(5) 	Die Information ist dem Antragsteller unter Berücksichtigung seiner Belange unverzüglich zugäng-

lich zu machen. Der Informationszugang soll innerhalb eines Monats erfolgen. § 8 bleibt unberührt.

§ 8

Verfahren bei Beteiligung Dritter

(1) 	Die Behörde gibt einem Dritten, dessen Belange durch den Antrag auf Informationszugang 

berührt sind, schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, sofern Anhalts-

punkte dafür vorliegen, dass er ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des Informationszu-

gangs haben kann.

(2) 	Die Entscheidung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ergeht schriftlich und ist auch dem Dritten bekannt zu ge-

ben. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem Dritten gegenüber 

bestandskräftig ist oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist und seit der Bekanntgabe 

der Anordnung an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind. § 9 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 9

Ablehnung des Antrags; Rechtsweg

(1) 	Die Bekanntgabe einer Entscheidung, mit der der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt wird, 

hat innerhalb der Frist nach § 7 Abs. 5 Satz 2 zu erfolgen.

(2) Soweit die Behörde den Antrag ganz oder teilweise ablehnt, hat sie mitzuteilen, ob und wann der 

Informationszugang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich möglich ist.

(3) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits über die begehrten Infor-

mationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen be-

schaffen kann.

(4) 	Gegen die ablehnende Entscheidung sind Widerspruch und Verpflichtungsklage zulässig. Ein

Widerspruchsverfahren nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung 

ist auch dann durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer obersten Bundesbehörde getrof-

fen wurde.

§ 10

Gebühren und Auslagen

(1) 	Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz werden Gebühren und 

Auslagen erhoben. Dies gilt nicht für die Erteilung einfacher Auskünfte.

(2)	 Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu bemessen, 

dass der Informationszugang nach § 1 wirksam in Anspruch genommen werden kann.

(3) 	Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, für individuell zurechenbare öffentliche 

Leistungen nach diesem Gesetz die Gebührentatbestände und Gebührensätze durch Rechtsver-

ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen. § 10 des Bundesgebührengesetzes fin-

det keine Anwendung.

§ 11

Veröffentlichungspflichten

(1)	 Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen Informationssamm-

lungen und -zwecke erkennen lassen.

(2)	 Organisations- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener Daten sind nach Maßgabe 

dieses Gesetzes allgemein zugänglich zu machen.

(3) 	Die Behörden sollen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pläne und Verzeichnisse sowie wei-

tere geeignete Informationen in elektronischer Form allgemein zugänglich machen.

§ 12

Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit

(1) 	Jeder kann die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit anrufen, wenn er sein Recht auf 

Informationszugang nach diesem Gesetz als verletzt ansieht.

GESETZ ZUR REGELUNG DES ZUGANGS ZU INFORMATIONEN DES BUNDES
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(2)	 Die Aufgabe der Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird von der Bundesbeauf-

tragten für den Datenschutz wahrgenommen.

(3) 	Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes über die Kontrollaufgaben der Bundesbe-

auftragten für den Datenschutz (§ 24 Abs. 1 und 3 bis 5), über Beanstandungen (§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 

1 und 4, Satz 2 und Abs. 2 und 3) sowie über weitere Aufgaben gemäß § 26 Abs. 1 bis 3 gelten entspre-

chend.

§ 13

–

§ 14

Bericht und Evaluierung

Die Bundesregierung unterrichtet den Deutschen Bundestag zwei Jahre vor Außerkrafttreten über 

die Anwendung dieses Gesetzes. Der Deutsche Bundestag wird das Gesetz ein Jahr vor Außerkraft-

treten auf wissenschaftlicher Grundlage evaluieren.

§ 15

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

GESETZ ZUR REGELUNG DES ZUGANGS ZU INFORMATIONEN DES BUNDES

Eingangsformel

Auf Grund des § 10 Abs. 3 des Informationsfreiheitsgesetzes vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) 

in Verbindung mit dem 2. Abschnitt des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Juni 1970 (BGBl. I  

S. 821) verordnet das Bundesministerium des Innern:

§ 1

Gebühren und Auslagen

(1) 	Die Gebühren und Auslagen für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach dem

Informationsfreiheitsgesetz bestimmen sich nach dem anliegenden Gebühren- und Auslagenver-

zeichnis.

(2) 	Auslagen werden zusätzlich zu den Gebühren und auch dann erhoben, wenn die individuell zu-

rechenbare öffentliche Leistung gebührenfrei erfolgt. Dies gilt nicht in Fällen eines Tatbestandes 

nach Teil A Nummer 1.1 des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses.

§ 2

Befreiung und Ermäßigung

Aus Gründen der Billigkeit oder des öffentlichen Interesses kann die Gebühr um bis zu 50 Prozent 

ermäßigt werden. Aus den genannten Gründen kann in besonderen Fällen von der Erhebung der 

Gebühr abgesehen werden.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2006 in Kraft.

Anhang 2

Verordnung über die Gebühren und Auslagen

nach dem Informationsfreiheitsgesetz

(Informationsgebührenverordnung – IFGGebV)

vom 2. Januar 2006 (BGBl. I S. 6), 
die durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 7. August 2013 

(BGBl. I S. 3154) geändert worden ist
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Anlage (zu § 1 Abs. 1)

Gebühren- und Auslagenverzeichnis
Teil A

Gebühren
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2006, 7

Teil B
Auslagen

1

1.1 

1.2

1.3 
 
 

2

2.1

2.2 
 
 

3 

4

5

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4 
 

Auskünfte

– �mündliche und einfache schriftliche Auskünfte auch bei Herausgabe von weni-
gen Abschriften

– �Erteilung einer schriftlichen Auskunft auch bei Herausgabe von Abschriften

– �Erteilung einer schriftlichen Auskunft bei Herausgabe von Abschriften, wenn im 
Einzelfall ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand zur Zusammenstellung von 
Unterlagen entsteht, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater 
Belange Daten ausgesondert werden müssen

Herausgabe

– Herausgabe von Abschriften

– �Herausgabe von Abschriften, wenn im Einzelfall ein deutlich höherer Verwal-
tungsaufwand zur Zusammenstellung von Unterlagen entsteht, insbesondere 
wenn zum Schutz öffentlicher oder privater Belange Daten ausgesondert 
werden müssen

Einsichtnahme bei der Behörde einschließlich der erforderlichen Vorbereitungs-
maßnahmen auch bei Herausgabe von wenigen Abschriften

Veröffentlichungen nach § 11 des Informationsfreiheitsgesetzes

Vollständige oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs

Herstellung von Abschriften und Ausdrucken

– �je DIN A4-Kopie

– �je DIN A3-Kopie

– �je DIN A4-Farbkopie

– je DIN A3-Farbkopie

Wiedergabe von verfilmten Akten je Seite

Herstellung von Kopien auf sonstigen Datenträgern oder Filmkopien

Aufwand für besondere Verpackung und besondere Beförderung

gebührenfrei 

30 bis 250

60 bis 500 
 
 

15 bis 125

30 bis 500 
 
 

15 bis 500 

gebührenfrei

bis zur Höhe der für 
den angefochtenen 
Verwaltungsakt fest-

gesetzten Gebühr; 
jedoch mindestens 

30 Euro

0,10

0,15

5,00

7,50

0,25

in voller Höhe

in voller Höhe

Nr.

Nr.

Gebühren-
betrag in Euro

Auslagen- 
betrag in Euro

Gebührentatbestand

Auslagentatbestand

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Weiterverwendung aller bei öffentlichen Stellen vorhandenen Infor-

mationen.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für Informationen,

	 1. an denen kein Zugangsrecht besteht,

	 2. �die nur bei Nachweis eines rechtlichen oder berechtigten Interesses zugänglich sind,

	 3. �deren Erstellung nicht unter die öffentlichen Aufgaben der betreffenden öffentlichen Stelle 

fällt,

	 4. �die von Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten Dritter oder von gewerblichen 

Schutzrechten erfasst werden,

	 5. �die im Besitz öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten oder deren Beauftragten sind und der 

Wahrnehmung eines öffentlichen Programm- oder Sendeauftrags dienen,

	 6. �die im Besitz von Bildungs- und Forschungseinrichtungen sind, einschließlich solcher Ein-

richtungen, die zum Transfer von Forschungsergebnissen gegründet wurden,

	 7. die im Besitz kultureller Einrichtungen sind.

(3) Die Bestimmungen zum Schutz personenbezogener Daten und weitergehende Ansprüche aus 

anderen Rechtsvorschriften auf Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen blei-

ben unberührt.

§ 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes

1. sind öffentliche Stellen

	 a) Gebietskörperschaften, einschließlich ihrer Sondervermögen,

Anhang 3

Gesetz über die Weiterverwendung von Informationen  

öffentlicher Stellen

(Informationsweiterverwendungsgesetz – IWG)1)

Vom 13. Dezember 2006

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2003/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
17. November 2003 über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (ABl. EU Nr. L 345 S. 90).
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	 b) �andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts, die zu dem besonde-

ren Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher 

Art zu erfüllen, wenn Stellen, die unter Buchstabe a oder Buchstabe c fallen, sie einzeln oder 

gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige Weise überwiegend finanzieren oder über 

ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Ge-

schäftsführung oder zur Aufsicht berufenen Organe bestimmt haben. Das Gleiche gilt dann, 

wenn die Stelle, die einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwiegende Finanzierung 

gewährt oder die Mehrheit der Mitglieder eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufe-

nen Organs bestimmt hat, unter Satz 1 fällt,

	 c) Verbände, deren Mitglieder unter Buchstabe a oder Buchstabe b fallen,

2. ist Information jede Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung,

3. ist Weiterverwendung jede Nutzung von Informationen, die über die Erfüllung einer öffentli-

chen Aufgabe hinausgeht und in der Regel auf die Erzielung von Entgelt gerichtet ist; die intellek-

tuelle Wahrnehmung einer Information und die Verwertung des dadurch erlangten Wissens stel-

len regelmäßig keine Weiterverwendung dar,

4. sind Nutzungsbestimmungen Bestimmungen, die wesentliche Fragen der Weiterverwendung 

von Informationen regeln,

5. ist Person jeder Bürger und jede Bürgerin der Europäischen Union und jede natürliche oder juris-

tische Person mit Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat.

§ 3

Gleichbehandlungsanspruch

(1) Jede Person ist bei der Entscheidung über die Weiterverwendung vorhandener Informationen 

öffentlicher Stellen, die diese zur Weiterverwendung zur Verfügung gestellt haben, gleich zu be-

handeln. Ein Anspruch auf Zugang zu Informationen wird durch dieses Gesetz nicht begründet.

(2) Werden Informationen von öffentlichen Stellen als Ausgangsmaterial für eigene Geschäftstä-

tigkeiten weiterverwendet, gelten hierfür die gleichen Entgelte und Bedingungen wie für andere 

Personen.

(3) Dürfen die Informationen weiterverwendet werden, sind sie in allen angefragten Formaten 

und Sprachen, in denen sie bei der öffentlichen Stelle vorliegen, zur Verfügung zu stellen; soweit 

möglich sind sie elektronisch zu übermitteln. Auszüge von Informationen werden zur Verfügung 

gestellt, wenn damit für die öffentliche Stelle kein unverhältnismäßiger Aufwand verbunden

ist.

(4) Regelungen über die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher Stellen dürfen keine 

ausschließlichen Rechte gewähren. Dies gilt nicht, wenn zur Bereitstellung eines Dienstes im öf-

fentlichen Interesse ein ausschließliches Recht über die Weiterverwendung von Informationen 

erforderlich ist. Die Begründung eines solchen Rechts muss regelmäßig, mindestens alle drei Jah-

re, überprüft werden. Nach dem 31. Dezember 2003 getroffene Regelungen über ausschließliche 

Rechte müssen klar und eindeutig sein sowie öffentlich bekannt gemacht werden. Bestehende 

ausschließliche Rechte, die nicht unter Satz 2 fallen, erlöschen mit Ablauf der Regelung, spätestens 

jedoch am 31. Dezember 2008.

§ 4

Bearbeitung von Anfragen; Transparenz

(1) Über Anfragen auf Weiterverwendung von Informationen entscheidet die öffentliche Stelle in-

nerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang der Anfrage. Bei umfangreichen oder schwierigen Sach-

verhalten beträgt die Frist 40 Arbeitstage; die anfragende Person ist innerhalb von drei Wochen 

nach Eingang der Anfrage über diese Frist zu unterrichten. Die Fristen in Satz 1 und 2 gelten nicht, 

wenn die öffentliche Stelle selbst eine angemessene Frist festgelegt hat oder eine solche aufgrund 

einer Rechtsvorschrift besteht. Wenn eine Bearbeitungsfrist für Anträge auf Zugang zu Informati-

onen besteht, ist diese auch für die Bearbeitung von Anfragen auf Weiterverwendung maßgeblich.

(2) Innerhalb der Frist nach Absatz 1 stellt die öffentliche Stelle die Informationen zur Weiterver-

wendung zur Verfügung oder lehnt die Weiterverwendung ab. Die öffentliche Stelle kann auch 

ein Vertragsangebot unterbreiten, das Nutzungsbestimmungen enthalten kann. Die Nutzungsbe-

stimmungen müssen verhältnismäßig sein, dürfen nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung führen 

und die Möglichkeiten der Weiterverwendung nicht unnötig einschränken.

(3) Werden in einer Vereinbarung Entgelte für die Weiterverwendung verlangt, dürfen die Ge-

samteinnahmen aus der Bereitstellung von Informationen und der Gestattung ihrer Weiterver-

wendung die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbreitung zuzüglich einer 

angemessenen Gewinnspanne nicht übersteigen. Die Entgelte sollen für den entsprechenden Ab-

rechnungszeitraum kostenorientiert sein und unter Beachtung der für die betreffenden öffentli-

chen Stellen geltenden Buchführungsgrundsätze berechnet werden.

(4) Nutzungsbestimmungen und Entgelte für die Weiterverwendung, die allgemein Anwendung 

finden sollen, sind im Voraus festzulegen und, soweit dies technisch möglich und sinnvoll ist, elek-

tronisch zu veröffentlichen; die elektronische Veröffentlichungspflicht gilt auch für Gebühren. Auf 

Anfrage gibt die öffentliche Stelle die Berechnungsgrundlagen für die veröffentlichten Entgelte 

und die Faktoren an, die bei der Berechnung der Entgelte in besonders gelagerten Einzelfällen be-

rücksichtigt werden. Die öffentliche Stelle gewährleistet, dass anfragende Personen über die ver-

fügbaren Rechtsschutzmöglichkeiten unterrichtet werden.

GESETZ ÜBER DIE WEITERVERWENDUNG VON INFORMATIONEN ÖFFENTLICHER STELLEN
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(5) Lehnt die öffentliche Stelle die Weiterverwendung ganz oder teilweise ab, teilt sie der anfragen-

den Person die Gründe mit und weist auf die Rechtsschutzmöglichkeiten hin. Beruht die Ableh-

nung auf § 1 Abs. 2 Nr. 4, benennt die öffentliche Stelle den Rechtsinhaber, wenn er ihr bekannt und 

seine Nennung zulässig ist.

(6) Die Verpflichtungen aus Absatz 1, 2 und 5 gelten nicht für die in § 1 Abs. 2 Nr. 5 bis 7 genannten 

öffentlichen Stellen.

§ 5

Rechtsschutz

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg eröffnet.

§ 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

GESETZ ÜBER DIE WEITERVERWENDUNG VON INFORMATIONEN ÖFFENTLICHER STELLEN

§ 1

Grundsatz

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen An-

spruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Für sonstige Bundesorgane und -einrich-

tungen gilt dieses Gesetz, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrneh-

men. Einer Behörde im Sinne dieser Vorschrift steht eine natürliche Person oder juristische 

Person des Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer 

öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient.

(2) Die Behörde kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informationen in 

sonstiger Weise zur Verfügung stellen. Begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des 

Informationszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt wer-

den. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand.

(3) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informatio-

nen gehen mit Ausnahme des § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des § 25 des 

Zehnten Buches Sozialgesetzbuch vor.

Zu Absatz 1:

1.	� Die Vorschrift gewährt als Grundnorm des Gesetzes jedem gegenüber den Behörden und Ein-

richtungen des Bundes einen Anspruch auf freien Zugang zu amtlichen Informationen (zum Be-

griff der amtlichen Information vgl. § 2 Nr. 1).

2.	�Anspruchsinhaber ist „jeder“, d.h. Deutsche und Ausländer im In- und Ausland. Auch juristi-

sche Personen des Privatrechts sind zugangsberechtigt; für juristische Personen des öffentlichen 

Rechts gelten stattdessen Amtshilfevorschriften bzw. Auskunfts- oder Übermittlungsrechte und 

-pflichten. Nicht rechtsfähige Vereinigungen wie Bürgerinitiativen und Verbände sollen nach 

der Gesetzesbegründung nicht anspruchsberechtigt sein, sondern ausschließlich die einzelnen 

Mitglieder dieser Vereinigungen. Dem steht jedoch der Wortlaut des § 1 Abs. 1 entgegen, der 

Anhang 4

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Anwendungshinweise zum Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

Überarbeitete Fassung (Stand: 1. August 2007)

– Gesetz vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) –
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uneingeschränkt von „jeder“ spricht. In diesem Sinne hat auch das BVerwG zur vergleichbaren 

Vorschrift des § 4 Umweltinformationsgesetz entschieden, dass auch nicht rechtsfähige Perso-

nenvereinigungen, sofern sie organisatorisch hinreichend verfestigt sind, als Anspruchsinhaber 

in Betracht kommen (Urt. v. 25. März 1999, BVerwGE 108, 369).

3.	�Anspruchsgegner sind die Behörden des Bundes (Satz 1), sonstige Bundesorgane und -einrich-

tungen, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen (Satz 2), und natür-

liche oder juristische Personen des Privatrechts, soweit eine Bundesbehörde sich ihrer zur Erfül-

lung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient (Satz 3).

	 a. �Der Behördenbegriff in Satz 1 entspricht dem des § 1 Abs. 4 VwVfG, d.h. Behörde ist jede Stel-

le, die Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. Für die Anwendbarkeit des IFG ist 

unerheblich, ob sich die Behörde bei der Erfüllung öffentlicher Verwaltungsaufgaben öffent-

lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Handlungsformen bedient (vgl. OVG Münster, Beschl. 

v. 19. Juni 2002 – 21 B 589/02 [zu § 2 Abs. 1 IFG NRW]; VG Schleswig, Urt. v. 31. August 2004 – 6 

A 245/02 [zu § 2 IFG SH]). Zu den Behörden des Bundes zählen auch die Auslandsvertretungen  

(§ 2 des Gesetz über den Auswärtigen Dienst). Soweit eine Bundesbehörde europarechtlich 

handelt (z.B. die Bundesbank als integraler Bestandteil des Europäischen Zentralbanksystems, 

§ 3 Bundesbankgesetz), unterliegt sie den gemeinschaftsrechtlichen Vorgaben. Der Zugang 

zu Informationen bei Behörden der Länder richtet sich nach dem jeweiligen Landesgesetz zur 

Informationsfreiheit, das allerdings nicht in allen Ländern existiert.

	 b. �Sonstige Bundesorgane und -einrichtungen (Satz 2) sind z.B. Bundestag, Bundesrat, Bun-

desverfassungsgericht, Bundesgerichte, Bundesbank sowie Hochschulen und Forschungsein-

richtungen des Bundes. Sie sind allerdings nur zum Informationszugang verpflichtet, soweit 

sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Einrichtungen, die nur teil-

weise öffentlich-rechtlich tätig werden (z.B. Kreditinstitute des Bundes), sind daher auch nur 

insoweit verpflichtet. Durch die Beschränkung auf den Bereich öffentlich-rechtlicher Verwal-

tungsaufgaben werden vom Informationszugang insbesondere ausgenommen:

		 • �Wahrnehmung parlamentarischer Angelegenheiten (insbesondere Gesetzgebung, Kontrolle der 

Bundesregierung, Wahlprüfung, Wahrung der Rechte des Bundestages und seiner Mitglieder – 

z.B. in Immunitätsangelegenheiten, bei Petitionen und bei Eingaben an den Wehrbeauftragten –, 

parlamentarische Kontakte zu in- und ausländischen sowie supranationalen Stellen), 

		 • Rechtsprechung,

		 • �sonstige unabhängige Tätigkeiten (z.B. die geld- und währungspolitischen Beratungen der 

Deutschen Bundesbank vor Beginn der Wirtschafts- und Währungsunion),

		 • �weite Teile der Tätigkeit des Bundespräsidialamtes (insbesondere die Vorbereitung präsidenti-

eller Akte und die vom Bundespräsidenten delegierten Akte,

		 • �beratende Bundesgremien (es sei denn, sie sind in eine Bundesbehörde i.S.d. Satz 1 fest einge-

gliedert und daher Teil derselben).

	 c. �Natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, derer sich eine Behörde zur Erfüllung 

ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient (Satz 3), sind nach der Gesetzesbegründung ins-

besondere Verwaltungshelfer. Der Anwendungsbereich der Vorschrift geht aber deutlich über 

diese hinaus (von Satz 3 nicht erfasst sind allerdings Beliehene, da diese bereits selbst Behörde 

im Sinne von Satz 1 sind). Der Begriff der öffentlich-rechtlichen Aufgaben umfasst hier nicht 

nur staatliche Aufgaben, die sich aus einer öffentlich-rechtlichen Norm ableiten lassen, son-

dern auch solche gemeinwohlerheblichen Aufgaben, die der Staat durch eigene Initiative zur 

öffentlichen Aufgabe gemacht hat. Die herangezogene Privatperson wird der auftraggeben-

den Behörde zugerechnet; Anspruchsgegner bleibt daher die Behörde (vgl. § 7 Abs. 1 Satz 2). 

Das IFG gewährt keinen Anspruch gegen Private. 

4.	�Der Anspruch auf Informationszugang besteht voraussetzungslos. Insbesondere muss der An-

tragsteller weder ein rechtliches noch ein berechtigtes oder ein sonstiges Interesse an der be-

gehrten Information geltend machen (vgl. aber § 7 Abs. 1 Satz 3). Ausnahmen vom Informations-

zugang enthalten §§ 3 bis 6, deren Vorliegen allerdings die Behörde darlegen muss. Gegenüber 

den hergebrachten Prinzipien des Aktengeheimnisses und der Vertraulichkeit der Verwaltung 

findet also eine Umkehr der Begründungslast statt. Der Zugangsanspruch kann nicht durch 

vertragliche Vertraulichkeitsabreden ausgeschlossen werden; entsprechende Vereinbarun-

gen sind gemäß § 54 Satz 1 2. Hs. VwVfG bzw. § 134 BGB nichtig.

Zu Absatz 2:

5.	Als Arten des Informationszugangs kommen in Betracht (Satz 1):

	 • Auskunftserteilung (vgl. auch § 7 Abs. 3),

	 • Akteneinsicht (vgl. auch § 7 Abs. 4),

	 • �Verfügbarmachen in sonstiger Weise (insbesondere durch Übersendung von Kopien, aber z.B. 

auch: Hören eines Tonbandes).

6.	�Der Antragsteller hat zwischen diesen Möglichkeiten ein Wahlrecht. Die Behörde darf von der 

begehrten Art des Informationszugangs nur aus wichtigem Grund abweichen (Satz 2). Ein wich-

tiger Grund ist gemäß Satz 3 insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand, etwa bei 

Massenverfahren mit gleichförmigen Anträgen zahlreicher Personen (vgl. auch § 7 Abs. 1 Satz 

4). Aber auch materielle Gründe, insbesondere die Schutzbelange der §§ 3 bis 6, kommen in 

Betracht. Es kann daher etwa genügen, Kopien von Teilen einer Akte zur Verfügung zu stellen. 

Umgekehrt kann z.B. aus Gründen des Urheberrechtsschutzes eine Vervielfältigung unzulässig, 

dafür aber eine Auskunftserteilung oder Akteneinsicht möglich sein (vgl. Anm. 3 zu § 6).

ANWENDUNGSHINWEISE ZUM INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ (IFG)
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Zu Absatz 3:

7. �Abs. 3 regelt das Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten. Grundsätzlich gehen spe-

zialgesetzliche Zugangsregelungen dem IFG vor, und zwar unabhängig davon, ob sie ein engeres 

oder ein weiteres Zugangsrecht gewähren. Dies gilt jedoch nur, soweit der Anwendungsbereich 

der Spezialnorm reicht und sie als abschließende Regelung anzusehen ist; im Übrigen bleibt das 

IFG anwendbar. Spezielle Regelungen finden sich beispielsweise im Umweltinformationsgesetz, 

im Stasi-Unterlagen-Gesetz, im Bundesarchivgesetz (zur Änderung des Bundesarchivgesetzes 

vgl. § 13 Abs. 2), in § 19 Bundesdatenschutzgesetz und in § 8 Melderechtsrahmengesetz.

8. �Eine Ausnahme gilt für die allgemeinen verfahrensrechtlichen Akteneinsichtsrechte nach  

§ 29 VwVfG und § 25 SGB X. Diese verdrängen den Informationszugangsanspruch des IFG nicht, 

sondern stehen neben diesem. Der Anspruch des IFG ist insofern weiter, als er auch für Nicht-Ver-

fahrensbeteiligte und außerhalb laufender Verwaltungsverfahren gilt. Im Einzelfall kann aber 

auch das Akteneinsichtsrecht nach § 29 VwVfG für den Antragsteller günstiger sein, da § 29 Abs. 

2 VwVfG weniger weit reichende Versagungsgründe statuiert als §§ 3-6.

§ 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. �amtliche Information: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von 

der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs 

werden sollen, gehören nicht dazu;

2. Dritter: jeder, über den personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen.

Zu Nr. 1:

1. �Der Begriff der amtlichen Information erfasst alle Formen von bei der Behörde vorhandenen 

Aufzeichnungen, insbesondere Schriften, Tabellen, Diagramme, Bilder, Pläne, Karten sowie 

Tonaufzeichnungen. Auf die Art ihrer Speicherung kommt es nicht an. Sie können elektronisch 

(Magnetbänder, Magnetplatten, Disketten, CD-ROMs, DVDs), optisch (Filme, Fotos auf Papier), 

akustisch oder anderweitig gespeichert sein.

2. Nicht erfasst sind

	 • private Informationen und Informationen, die nicht mit amtlicher Tätigkeit zusammenhängen;

	 • �Entwürfe und Notizen (beispielsweise handschriftliche Aufzeichnungen oder Gliederungen), 

sofern sie nicht Bestandteil des Vorgangs werden sollen. Was zum Vorgang zu nehmen ist, 

richtet sich nach den Regeln der ordnungsgemäßen Aktenführung. Das IFG macht keine Än-

derungen in der Aktenführung durch Trennung von Unterlagen o.ä. erforderlich. Erst zur Er-

füllung eines konkreten Informationsbegehrens sind geschützte Informationen abzutrennen 

oder unkenntlich zu machen (vgl. § 7 Abs. 2). Mögliche Ansprüche nach dem IFG dürfen nicht 

durch unzulässige Parallelaktenführung, insbesondere durch die Aufnahme von Unterlagen 

ausschließlich in Handakten, unterlaufen werden.

Zu Nr. 2:

3. �Dritter ist jeder, der durch den Informationszugang in seinen durch §§ 5, 6 geschützten Be-

langen (personenbezogene Daten, geistiges Eigentum, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse) 

berührt werden könnte. Im Fall des § 6 kann Dritter auch eine Behörde sein (vgl. Anm. 2. zu § 6). 

Zum Schutz personenbezogener Daten von Amtsträgern vgl. § 5 Abs. 4.

4. �Zu beachten ist, dass die Terminologie des IFG von der des Bundesdatenschutzgesetzes abweicht. 

Nach § 3 Abs. 1 BDSG werden die Personen, auf die sich Daten beziehen, als „Betroffene“ bezeichnet, 

während „Dritte“ gerade nicht die Betroffenen, sondern Außenstehende sind (§ 3 Abs. 8 BDSG).

§ 3

Schutz von besonderen öffentlichen Belangen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht,

1. wenn das Bekanntwerden der Information nachteilige Auswirkungen haben kann auf

	 a) internationale Beziehungen,

	 b) militärische und sonstige sicherheitsempfindliche Belange der Bundeswehr,

	 c) Belange der inneren oder äußeren Sicherheit,

	 d) Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden,

	 e) Angelegenheiten der externen Finanzkontrolle,

	 f) Maßnahmen zum Schutz vor unerlaubtem Außenwirtschaftsverkehr,

	 g) �die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf 

ein faires Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeits-

rechtlicher oder disziplinarischer Ermittlungen,

2. wenn das Bekanntwerden der Information die öffentliche Sicherheit gefährden kann,

3. wenn und solange

	 a) die notwendige Vertraulichkeit internationaler Verhandlungen oder

	 b) die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden,
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4. �wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Allgemeine Verwal-

tungsvorschrift zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen ge-

regelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder einem Berufs- oder besonde-

ren Amtsgeheimnis unterliegt,

5. �hinsichtlich vorübergehend beigezogener Information einer anderen öffentlichen Stelle, 

die nicht Bestandteil der eigenen Vorgänge werden soll,

6. �wenn das Bekanntwerden der Information geeignet wäre, fiskalische Interessen des Bun-

des im Wirtschaftsverkehr oder wirtschaftliche Interessen der Sozialversicherungen zu 

beeinträchtigen,

7. �bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information, soweit das Interesse des Drit-

ten an einer vertraulichen Behandlung im Zeitpunkt des Antrags auf Informationszugang 

noch fortbesteht,

8. �gegenüber den Nachrichtendiensten sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen Stel-

len des Bundes, soweit sie Aufgaben im Sinne des § 10 Nr. 3 des Sicherheitsüberprüfungsge-

setzes wahrnehmen.

1. �Das Gesetz regelt in §§ 3 bis 6 zahlreiche Ausnahmen vom Anspruch auf Informationszugang.  

§§ 3 und 4 enthalten Ausnahmetatbestände, die im öffentlichen Interesse liegen, §§ 5 und 6 sol-

che, die im privaten Interesse liegen. Hinzu kommt der ungeschriebene Ausnahmegrund des 

exekutiven Kernbereichs (vgl. Anm. 4. zu § 4). Das Vorliegen einer Ausnahme ist von der Behör-

de darzulegen. Der Informationszugang darf nur in dem Umfang versagt werden, in dem die 

Information schutzwürdig ist; es ist daher stets die Möglichkeit eines zumindest teilweisen In-

formationszugangs zu prüfen (vgl. § 7 Abs. 1). Die Ausnahmetatbestände der §§ 3 bis 6 sind eng 

auszulegen; dies entspricht den üblichen Auslegungsregeln und dem Zweck des Gesetzes (freier 

Informationszugang als Regelfall).

2. �Die Fallgruppen des § 3 schützen grundsätzlich bestimmte Informationen, nicht bestimm-

te Bereiche (Behörden). Lediglich in § 3 Nr. 8 findet sich eine Bereichsausnahme für Nachrich-

tendienste. In allen übrigen Fällen ist eine Einzelfallprüfung erforderlich, wobei zu beachten ist, 

dass sich die Abwägungsmaßstäbe zwischen den einzelnen Ziffern unterscheiden („nachteilige 

Auswirkungen haben kann“, „gefährden kann“, „beeinträchtigt werden“ etc.). Die einzelnen 

Gründe des § 3 sind nebeneinander anwendbar; teilweise bestehen ohnehin Überschneidungen.

	 • �Nr. 1 lit. a schützt auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland und das diplomati-

sche Vertrauensverhältnis zu ausländischen Staaten, zwischen- sowie überstaatlichen Organi-

sationen, etwa der Europäischen Union oder den Vereinten Nationen. Erfasst sind damit spezi-

fische Funktionsbereiche des Auswärtigen Amtes.

	 • �Nr. 1 lit. b betrifft den Bereich der Bundeswehr und schützt dort nicht nur militärische Informa-

tionen, sondern auch zivile Informationen, die Rückschlüsse auf schutzwürdige sicherheitsre-

levante Sachverhalte zulassen.

	 • �Nr. 1 lit. c erfasst den nichtmilitärischen Sicherheitsbereich unter anderem der Nachrichten-

dienste. Diese Fallgruppe überschneidet sich daher nicht nur mit Nr. 2, sondern auch mit Nr. 7 

und 8.

	 • �Nr. 1 lit. d betrifft die behördliche Finanz- und Wettbewerbsaufsicht (einschließlich der Tä-

tigkeiten der Regulierungsbehörden). Es handelt sich nicht um eine Bereichsausnahme für die 

Finanz-, Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden. Vielmehr ist von diesen in jedem Einzelfall 

konkret darzulegen, inwiefern das Bekanntwerden der jeweiligen Information nachteilige 

Auswirkungen auf die Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben haben kann. 

	 • �Nr. 1 lit. e erfasst die externe Finanzkontrolle und damit den Tätigkeitsbereich des Bundes-

rechnungshofs. Auch hier sind nur solche Informationen geschützt, deren Bekanntwerden im 

konkreten Fall nachteilige Auswirkungen auf die Kontrollaufgaben haben kann, was im Einzel-

nen von der Behörde zu begründen ist.

	 • �Nr. 1 lit. f dient dem Schutz von Maßnahmen gegen unerlaubten Außenwirtschaftsverkehr. 

Nicht zugänglich sind Informationen, deren Bekanntwerden sich nachteilig auf die Kontrolle 

verbotswidriger oder ungenehmigter Exporte auswirken kann.

	 • �Nr. 1 lit. g schützt laufende Gerichts- und Ermittlungsverfahren. Adressaten dieser Rege-

lung sind in erster Linie nicht die Behörden, die das jeweilige Verfahren durchführen (denn 

diese sind vom Anwendungsbereich des IFG weit gehend ausgenommen, vgl. Anm. 3.b zu  

§ 1), sondern Behörden, die als Verfahrensbeteiligte o.ä. über entsprechende Informationen 

verfügen. Die Vorschrift dient ausschließlich dem Schutz des laufenden Gerichts- oder Ermitt-

lungsverfahrens an sich, d.h. seiner störungsfreien Durchführung, nicht aber dem Schutz der 

Position der prozessbeteiligten Behörde. Der Ablehnungsgrund gilt zeitlich begrenzt bis zum 

Abschluss des Verfahrens. Künftige Verfahren sind nicht geschützt.

	 • �Nr. 2 erfasst den Bereich der öffentlichen Sicherheit im Sinne des allgemeinen Gefahrenab-

wehrrechts. Von diesem sehr weit gefassten Tatbestand sollte nur zurückhaltend Gebrauch ge-

macht werden. Erforderlich ist jedenfalls, dass das Bekanntwerden der begehrten Information 

eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit begründet. Es genügt z.B. nicht, dass die In-

formation abstrakt geeignet ist, zu einem Rechtsbruch missbraucht zu werden.

	 • �Nr. 3 schützt die Vertraulichkeit von Beratungen, und zwar sowohl im internationalen (lit. 

a) als auch im innerstaatlichen Bereich (lit. b). Die behördlichen Beratungen sind nur schutz-

würdig, soweit und solange das Bekanntwerden des Beratungsinhalts die Arbeitsfähigkeit oder 

die Aufgabenerfüllung unzumutbar beeinträchtigen würde. Der Ablehnungstatbestand wird 

nicht bereits dadurch begründet, dass eine Verhandlung nichtöffentlich stattfindet oder eine 

Beratung als vertraulich bezeichnet wird. 
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	 • �Nr. 4 dient dem Geheimnisschutz. Dessen Art und Umfang richtet sich nach den entspre-

chenden materiell-rechtlichen Regelungen in den jeweiligen Spezialgesetzen, deren konkrete 

Reichweite im jeweiligen Einzelfall zu prüfen ist. Beispiele für geschützte Geheimnisse bilden 

das Steuer- und das Sozialgeheimnis; zu den Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen zählen 

etwa die ärztliche und die anwaltliche Schweigepflicht (vgl. im Übrigen auch die Aufzählung in 

§ 203 Abs. 1 StGB). Auch zu Dokumenten, die gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

zum materiellen und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung) einge-

stuft sind, besteht kein Zugangsanspruch. Jedoch sollte ein Antrag auf Informationszugang 

stets zum Anlass genommen werden, die Erforderlichkeit der Einstufung nochmals zu überprü-

fen. Insbesondere bei länger zurückliegenden Einstufungen kann der Geheimhaltungsgrund 

zwischenzeitlich entfallen sein.

	 • �Nr. 5 schließt Informationen mit Ursprung außerhalb des Bundes (z.B. Informationen der 

Länder, der Europäischen Gemeinschaften oder eines ihrer Mitgliedstaaten) vom Informations-

zugang aus, solange der Bund sie nur vorübergehend beigezogen hat (sog. eingeschränktes 

Urheberprinzip). Die Bundesbehörde sollte den Antragsteller jedoch an die zuständige Stelle 

verweisen oder (mit Einverständnis des Antragstellers) den Antrag an diese weiterleiten bzw. 

deren Zustimmung zur Informationserteilung einholen.

	 • �Nr. 6 schützt die fiskalischen Interessen des Bundes. Durch die Beschränkung auf den Wirt-

schaftsverkehr wird klargestellt, dass nicht jegliches fiskalische Interesse – etwa die Kosten der 

Auskunft – eine Ausnahme vom Informationszugang begründet. Gemeint sind vielmehr Fälle, 

in denen der Bund wie ein Dritter als Marktteilnehmer am Privatrechtsverkehr teilnimmt. Es soll 

verhindert werden, dass sich Dritte durch einen Informationszugang wirtschaftliche Vorteile 

zu Lasten öffentlicher Haushalte verschaffen, etwa indem sie vorzeitig Kenntnis von geplanten 

wirtschaftlichen Transaktionen des Bundes erlangen. Geschützt wird also (wie durch § 6 S. 2 für 

die Dritten) der Wettbewerb, nicht das privat-rechtliche Handeln des Bundes als solches. Auch 

wirtschaftliche Interessen der Sozialversicherungen können einem Informationsanspruch 

entgegenstehen.

	 • �Nr. 7 bezweckt einen Schutz von Hinweisgebern und Informanten. Geschützt sind vertrauli-

che Informationen von Bürgern an die Behörden, beispielsweise an die Kartellbehörden. Das 

Interesse an einer vertraulichen Behandlung einer vertraulich erhobenen oder übermittelten 

Information kann nachträglich entfallen; dann besteht der Ausnahmegrund der Nr. 7 nicht 

mehr. Der Tatbestand der Nr. 7 lässt sich nach Sinn und Zweck des Gesetzes nicht auf sonstige 

Vertraulichkeitsinteressen ausdehnen. 

	 • �Nr. 8 schließt den gesamten Bereich der Nachrichtendienste vom Informationszugang aus. 

Gleiches gilt für Teilbereiche sonstiger Behörden, die sicherheitsempfindliche Aufgaben im 

Sinne des § 10 Nr. 3 SÜG wahrnehmen. Dabei handelt es sich um eng begrenzte Teilaufgaben 

von Bundespolizei, Bundeskriminalamt, Bundeswehr und Zollkriminalamt (vgl. § 1 der Verord-

nung zur Feststellung der Behörden des Bundes mit vergleichbarer Sicherheitsempfindlichkeit 

wie die der Nachrichtendienste des Bundes vom 30. Juli 2003, BGBl. I S. 1553).

§ 4

Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

(1) Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden für Entwürfe zu Entschei-

dungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und 

solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung 

oder bevorstehender behördlicher Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren 

Entscheidungsvorbereitung nach Satz 1 dienen regelmäßig Ergebnisse der Beweiserhebung 

und Gutachten oder Stellungnahmen Dritter.

(2) Der Antragsteller soll über den Abschluss des jeweiligen Verfahrens informiert werden.

1. �Bei dem Ausnahmetatbestand des § 4 handelt es sich – im Unterschied zu § 3 – um eine Soll-Vor-

schrift. Geschützt sind laufende Verwaltungsverfahren, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, in dem 

eine behördliche Entscheidung oder Maßnahme getroffen wird; danach entfällt der Ausnahme-

grund. Da § 4 den Schutz von Verwaltungsabläufen bezweckt, müssen die geschützten behördli-

chen Maßnahmen konkret bevorstehen. Voraussetzung des Ausnahmegrundes ist ferner, dass 

der Erfolg der Entscheidung bzw. Maßnahme durch den Informationszugang vereitelt würde. 

Dies ist der Fall, wenn sie bei Bekanntgabe der Information voraussichtlich überhaupt nicht, mit 

anderem Inhalt oder wesentlich später zustande kommen würde.

2. �Zu den geschützten Entscheidungsprozessen zählen etwa auch die Verfahren der Ernennung 

von Beamten, Richtern und Soldaten sowie die Vorbereitung von Gesetzen in den Bundesmi-

nisterien. Gutachten Dritter unterfallen regelmäßig nicht dem Schutz des § 4 und sind daher 

zugänglich zu machen (Abs. 1 Satz 2), es sei denn, sie bereiten ausnahmsweise doch eine Ent-

scheidung unmittelbar vor (was von der Behörde darzulegen ist). Die personenbezogenen Daten 

der Dritten sind durch § 5 geschützt.

3. �Der Antragsteller soll von der Behörde über den Verfahrensabschluss informiert werden (Abs. 2), 

damit er ggf. einen neuen Antrag stellen kann. Der Tatbestand des § 4 steht dem Informationszu-

gang dann nicht mehr entgegen (möglicherweise aber andere Ausnahmegründe).

4. �Neben den Gründen der §§ 3 und 4 kann sich die Behörde im Bereich des Regierungshandelns 

verfassungsunmittelbar auf den ungeschriebenen Ausnahmegrund des exekutiven Kernbe-

reichs berufen, was allerdings angesichts der detaillierten gesetzlichen Ausnahmen selten der 

Fall sein dürfte. Zu dem Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung zählt u. a. die Willens-

bildung der Regierung selbst, sowohl hinsichtlich der Erörterungen im Kabinett als auch bei der 

Vorbereitung von Kabinett- und Ressortentscheidungen, die sich vornehmlich in ressortüber-

greifenden und -internen Abstimmungsprozessen vollzieht (vgl. BVerfGE 67, 100 [139] – Flick).
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§ 5

Schutz personenbezogener Daten

(1) Zugang zu personenbezogenen Daten darf nur gewährt werden, soweit das Informa- 

tionsinteresse des Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des 

Informationszugangs überwiegt oder der Dritte eingewilligt hat. Besondere Arten perso-

nenbezogener Daten im Sinne des § 3 Abs. 9 des Bundesdatenschutzgesetzes dürfen nur 

übermittelt werden, wenn der Dritte ausdrücklich eingewilligt hat.

(2) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt nicht bei Informationen aus Un-

terlagen, soweit sie mit dem Dienst- oder Amtsverhältnis oder einem Mandat des Dritten in 

Zusammenhang stehen und bei Informationen, die einem Berufs- oder Amtsgeheimnis un-

terliegen.

(3) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt das schutzwürdige Interesse des 

Dritten am Ausschluss des Informationszugangs in der Regel dann, wenn sich die Angabe 

auf Name, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und 

-telekommunikationsnummer beschränkt und der Dritte als Gutachter, Sachverständiger 

oder in vergleichbarer Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben hat.

(4) Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und 

-telekommunikationsnummer von Bearbeitern sind vom Informationszugang nicht ausge-

schlossen, soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit sind und kein Ausnahme-

tatbestand erfüllt ist.

Zu Absatz 1:

1. �Informationen, die personenbezogene Daten (zum Begriff vgl. § 3 Abs. 1 BDSG) Dritter enthal-

ten, dürfen nur zugänglich gemacht werden, soweit

	 • der Dritte eingewilligt hat oder

	 • �das Informationsinteresse des Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten am Aus-

schluss des Informationszugangs überwiegt (Satz 1).

	� Eine Sonderregelung gilt für besondere Arten personenbezogener Daten im Sinne des § 3 

Abs. 9 BDSG (d.h. Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, 

religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder 

Sexualleben): Diese dürfen nur mit ausdrücklicher Einwilligung des Dritten zugänglich gemacht 

werden (Satz 2).

2. �Zur Beteiligung des Dritten vgl. § 8. Die Einwilligung des Dritten bedarf der Schriftform, soweit 

nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist (§ 4a BDSG). Hat der Dritte 

eingewilligt, findet keine Abwägung mehr statt. Lehnt der Dritte die Offenbarung ab, hat die Be-

hörde abzuwägen, ob das Informationsinteresse des Antragstellers im Einzelfall das schutzwür-

dige Interesse des Dritten überwiegt. Um diese Abwägung zu ermöglichen, hat der Antragsteller 

entgegen dem Grundsatz, dass ein berechtigtes Interesse nicht geltend gemacht werden muss 

(vgl. Anm. 4. zu § 1), seinen Antrag zu begründen (§ 7 Abs. 1 Satz 3). Im Rahmen der Interessen-

abwägung ist zugunsten des Antragstellers auch das Informationsinteresse der Allgemeinheit, 

zugunsten des Dritten auch der Verwendungszweck zu berücksichtigen.

3. �Zur Möglichkeit eines teilweisen Informationszugangs ohne Offenbarung der personenbezo-

genen Daten Dritter vgl. § 7 Abs. 2.

Zu Absatz 2:

4. �Hinsichtlich der in Abs. 2 genannten Informationen überwiegt das Informationsinteresse des An-

tragstellers nie. Sie können daher nur mit Einwilligung des Dritten zugänglich gemacht werden. 

Dies betrifft

	 • �Informationen aus Unterlagen, soweit sie mit dem Dienst- oder Amtsverhältnis oder ei-

nem Mandat des Dritten in Zusammenhang stehen: Gemeint sind Informationen über An-

gehörige des Öffentlichen Dienstes, Amtsträger und Mandatsträger (sofern sie diesem Gesetz 

unterfallen), die einen unmittelbaren beruflichen Bezug aufweisen. Dies sind insbesondere 

Informationen aus Personalakten, aber auch Personaldaten im weiteren Sinne.

	 • �Informationen, die einem Berufs- oder Amtsgeheimnis unterliegen: Diese Informationen 

sind bereits nach § 3 Nr. 4 vom Informationszugang ausgeschlossen; ihre erneute Nennung ist 

insofern überflüssig. Kein Berufs- oder Amtsgeheimnis ergibt sich auch hier – auch wenn § 5 

Abs. 2 im Gegensatz zu § 3 Abs. 4 kein „besonderes“ Amtsgeheimnis verlangt – aus der allgemei-

nen Pflicht zur Amtsverschwiegenheit (z.B. nach § 61 BBG, § 39 BRRG), da das Gesetz ansonsten 

leer liefe. In dem Umfang, in dem nach diesem Gesetz ein Anspruch auf Informationszugang 

besteht, gilt die allgemeine Pflicht zur Amtsverschwiegenheit nicht.

Zu Absatz 3:

5. �Abs. 3 ergänzt die Regelung des § 4 Abs. 1 Satz 2, nach der auch Gutachten und Stellungnahmen 

Dritter grundsätzlich dem Informationszugang unterliegen. Die Offenbarung der in Abs. 3 ge-

nannten personenbezogenen Daten von Gutachtern, Sachverständigen und vergleichba-

ren Personen verletzt das schutzwürdige Interesse dieser Personen in der Regel nicht. Nur in 

Ausnahmefällen kann die Abwägung zu einem anderen Ergebnis führen. Zur Beteiligung des 

Dritten in diesen Fällen vgl. Anm. 3. zu § 8.
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Zu Absatz 4:

6. �Auch die in Abs. 4 genannten personenbezogenen Daten von Bearbeitern dürfen grundsätz-

lich zugänglich gemacht werden, da sie regelmäßig nur die amtliche Funktion betreffen. In Aus-

nahmefällen kann aber die persönliche Schutzbedürftigkeit des Bearbeiters dem Informations-

zugang entgegenstehen.

§ 6

Schutz des geistigen Eigentums und von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, soweit der Schutz geistigen Eigentums 

entgegensteht. Zugang zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden, 

soweit der Betroffene eingewilligt hat.

1. �Die Regelung trägt den Grundrechten der Eigentumsfreiheit (Art. 14 GG) und der Berufsfreiheit 

(Art. 12 GG) Rechnung und schützt geistiges Eigentum sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse 

absolut. Es findet keine Abwägung statt; der Informationszugang ist nur mit Einwilligung des 

Betroffenen möglich. Zu dessen Beteiligung vgl. § 8.

Zu Satz 1:

2. �Zum geistigen Eigentum (Satz 1) zählen insbesondere Urheber-, Marken-, Patent-, Gebrauchs- 

und Geschmacksmusterrechte. Ob sich auch eine Behörde auf geistiges Eigentum berufen kann, 

hängt von den einfachgesetzlichen Regelungen ab. So kann eine Behörde z. B. Inhaber einer 

Marke sein (§ 7 Nr. 2 MarkenG); amtliche Werke i.S.d. § 5 UrhG genießen aber – anders als ggf. 

wissenschaftliche oder technische Darstellungen einer Behörde – keinen Urheberrechtsschutz.

3. �Zu prüfen ist stets, inwieweit der Schutz geistigen Eigentums dem Informationszugang ent-

gegensteht. So wird etwa das Urheberrecht als wirtschaftliches Nutzungsrecht durch eine Aus-

kunftserteilung oder Akteneinsicht in der Regel nicht verletzt. Unzulässig kann aber z. B. die Ver-

vielfältigung urheberrechtlich geschützter Unterlagen sein (§§ 15, 16 UrhG, vgl. aber § 53 UrhG), 

also insbesondere die Fertigung von Kopien (vgl. auch § 7 Abs. 4).

Zu Satz 2:

4. �Der Begriff der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (Satz 2) ist gesetzlich nicht definiert. Es ist 

daher auf die allgemein geltende, zu § 17 UWG entwickelte Begriffsbestimmung zurückzugrei-

fen (so auch VG Düsseldorf, Urt. v. 9. Juli 2004 – 26 K 4163/03 [zu § 8 IFG NRW]; vgl. auch VG Schles-

wig, Urt. v. 31. August 2004 – 6 A 245/02 [zu § 11 IFG SH]). Danach sind Betriebs- und Geschäftsge-

heimnisse Tatsachen, die

	 • sich auf einen bestimmten Gewerbebetrieb beziehen,

	 • nur einem begrenzten Personenkreis bekannt und damit nicht offenkundig sind,

	 • nach dem erkennbaren Willen des Betriebsinhabers geheim gehalten werden sollen und

	 • �hinsichtlich derer der Betriebsinhaber ein berechtigtes wirtschaftliches Geheimhaltungsin-

teresse hat (BGHSt 41, 140).

5. �Dieser Definition entspricht es, dass es nicht allein vom Willen des Betriebsinhabers abhängt, 

wann ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis vorliegt. Vielmehr hat die Behörde aufgrund der 

Angaben des Betriebsinhabers zu prüfen, ob ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse an-

zuerkennen ist. Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass das Geheimhaltungsinteresse nicht 

im Widerspruch zur Rechtsordnung steht (fragwürdig daher OVG Schleswig, Beschl. v. 22. Juni 

2005 – 4 LB 30/04 [zu § 11 Abs. 1 IFG SH – Füllmengenunterschreitung], wonach zumindest nicht 

jedes rechtswidrige Verhalten der Annahme eines Geschäftsgeheimnisses entgegenstehen soll). 

Außerdem hat die Behörde im Einzelnen darzulegen, inwiefern die Offenlegung der begehrten 

Information zu einem konkreten wirtschaftlichen Nachteil des Unternehmens führen kann und 

daher ein wirtschaftliches Geheimhaltungsinteresse besteht. 

6. �Verträge von Unternehmen mit öffentlichen Stellen sind nicht per se als Betriebs- oder Ge-

schäftsgeheimnisse zu qualifizieren. Vielmehr sind sie im Einzelnen darauf hin zu prüfen, ob 

und inwieweit sie Vereinbarungen enthalten, an denen ein berechtigtes wirtschaftliches Ge-

heimhaltungsinteresse besteht. Oftmals wird zumindest ein teilweiser Informationszugang (§ 7 

Abs. 2 Satz 1) möglich sein.

§ 7

Antrag und Verfahren

(1) Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet die Behörde, die zur Verfügung 

über die begehrten Informationen berechtigt ist. Im Fall des § 1 Abs. 1 Satz 3 ist der Antrag an 

die Behörde zu richten, die sich der natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur 

Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. Betrifft der Antrag Daten Dritter 

im Sinne von § 5 Abs. 1 und 2 oder § 6, muss er begründet werden. Bei gleichförmigen An-

trägen von mehr als 50 Personen gelten die §§ 17 bis 19 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

entsprechend.
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(2) Besteht ein Anspruch auf Informationszugang zum Teil, ist dem Antrag in dem Umfang 

stattzugeben, in dem der Informationszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürf-

tigen Informationen oder ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist. 

Entsprechendes gilt, wenn sich der Antragsteller in den Fällen, in denen Belange Dritter be-

rührt sind, mit einer Unkenntlichmachung der diesbezüglichen Informationen einverstan-

den erklärt.

(3) Auskünfte können mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Die Behörde ist 

nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der Information zu prüfen.

(4) Im Fall der Einsichtnahme in amtliche Informationen kann sich der Antragsteller Noti-

zen machen oder Ablichtungen und Ausdrucke fertigen lassen. § 6 Satz 1 bleibt unberührt.

(5) Die Information ist dem Antragsteller unter Berücksichtigung seiner Belange unverzüg-

lich zugänglich zu machen. Der Informationszugang soll innerhalb eines Monats erfolgen. 

§ 8 bleibt unberührt.

Zu Absatz 1:

1.� �Zuständig ist diejenige Behörde, der die Verfügungsbefugnis über die begehrten Informationen 

zusteht. Dies ist regelmäßig jede Behörde, bei der die Informationen Bestandteil der eigenen Vor-

gänge geworden sind, unabhängig davon, ob sie selbst oder eine andere Stelle diese erhoben hat 

(vgl. auch § 3 Nr. 5). Auch im Fall des § 1 Abs. 1 Satz 3 ist der Antrag an die zuständige Behörde zu 

richten (und nicht an den Privaten, dessen sich die Behörde bedient). Wendet sich der Antragstel-

ler an eine unzuständige Behörde, hat diese ihn darauf hinzuweisen (§ 25 VwVfG).

2. �Wegen der Nichtförmlichkeit des Verwaltungsverfahrens (§ 10 VwVfG, § 9 SGB X) bedarf der An-

trag grundsätzlich keiner Form. Er kann schriftlich, elektronisch (§ 3a VwVfG), mündlich (auch 

telefonisch) oder durch schlüssiges Handeln gestellt werden. Im Einzelfall kann die Behörde je-

doch einen schriftlichen Antrag oder eine Konkretisierung des Antrags verlangen (z.B. um die 

Identität des Antragstellers festzustellen). Der Antrag muss grundsätzlich nicht begründet wer-

den. Eine Begründung ist allerdings dann erforderlich, wenn Belange Dritter im Sinne des § 5 

Abs. 1 und Abs. 2 oder des § 6 betroffen sind, damit der Dritte über seine Einwilligung entscheiden 

bzw. die Behörde die erforderliche Abwägung treffen kann.

3. �Auch für die Bescheidung des Antrags sieht das Gesetz grundsätzlich keine Form vor. Der An-

tragsteller kann aber unter den Voraussetzungen des § 37 Abs. 2 Satz 2 VwVfG die schriftliche 

Bestätigung eines mündlich erlassenen Verwaltungsakts verlangen. Auch ein ablehnender Be-

scheid ist formlos möglich, bedarf aber gemäß § 39 VwVfG der Begründung (zur Ablehnung des 

Antrags vgl. auch § 9). Eine Ausnahme von der Formfreiheit besteht bei der Beteiligung Dritter 

(§ 8 Abs. 2).

4. �Satz 4 erklärt die Verfahrenserleichterungen der §§ 17 ff. VwVfG für entsprechend anwendbar, 

wenn gleichförmige Anträge von mehr als 50 Personen gestellt werden.

Zu Absatz 2:

5. �Abs. 2 enthält eine ausdrückliche Regelung zum teilweisen Informationszugang (als nur teil-

weise Ablehnung des Antrags). Sind die begehrten Informationen nur zum Teil geheimhaltungs-

bedürftig und kann dieser Teil ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand abgetrennt, 

auf Kopien geschwärzt oder anderweitig von der Offenlegung ausgenommen werden, ist der 

Informationszugang im Übrigen zu gewähren (Satz 1). Abtrennungen, Schwärzungen u.ä. sind 

kenntlich zu machen. Der Informationszugang kann grundsätzlich auch in diesen Fällen durch 

Einsicht in die Orginalakate (und nicht nur durch Herausgabe von Kopien) erfolgen, sofern die 

entsprechenden Seiten zuvor entnommen bzw. durch geschwärzte Kopien ersetzt werden. Der 

Vorbehalt des unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwands bezieht sich hier ausschließlich auf 

den Aufwand, die geheimhaltungsbedürftigen Informationen auszusondern, nicht auf den vor-

gelagerten Aufwand einer erforderlichen Drittbeteiligung o.ä.

6. �Der Antragsteller kann sich auch mit einer Unkenntlichmachung der Informationen, die Belan-

ge Dritter berühren, einverstanden erklären (Satz 2). Dann ist ein Verfahren nach § 8 entbehr-

lich und damit eine schnellere Entscheidung der Behörde möglich (vgl. Anm. 2. zu § 8). 

Zu Absatz 3:

7. �Einfache Auskünfte kann die Behörde auch unmittelbar telefonisch oder per E-Mail erteilen. 

Unter den Voraussetzungen des § 37 Abs. 2 Satz 2 VwVfG kann der Antragsteller die schriftliche 

Bestätigung einer mündlichen Auskunft verlangen. Die Behörde muss die inhaltliche Richtig-

keit der Information nicht prüfen. Dies gilt im Übrigen nicht nur für den Fall der Auskunftsertei-

lung, sondern für jede Art des Informationszugangs.

Zu Absatz 4:

8. �Wird der Informationszugang in Form der Akteneinsicht gewährt, kann sich der Antragsteller 

– sofern urheberrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen (§ 6 Satz 1) – als Gedächtnishilfe 

Ablichtungen oder Ausdrucke fertigen lassen und mitnehmen. Dies beinhaltet einen Anspruch 

auf Ausdruck gespeicherter oder verfilmter Texte. 
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Zu Absatz 5:

9. �Abs. 5 regelt die Bearbeitungsfrist der Behörde. Der Antrag ist unverzüglich, d.h. ohne schuld-

haftes Zögern (§ 121 BGB), zu bescheiden. Diese Regelung wird ergänzt durch eine Soll-Frist von 

einem Monat, sofern keine Beteiligung Dritter erforderlich ist (bei Beteiligung Dritter gilt § 8 

Abs. 1, Abs. 2 Satz 2). Diese Regelfrist ermöglicht Ausnahmen für atypische Fälle. Die Behörde 

muss diese jedoch begründen und dem Antragsteller innerhalb der Frist eine Zwischennachricht 

übersenden. Das Gesetz sieht keine eigene Rechtsfolge bei Fristüberschreitung vor; in Betracht 

kommt aber eine Untätigkeitsklage nach § 75 VwGO.

§ 8

Verfahren bei Beteiligung Dritter

(1) Die Behörde gibt einem Dritten, dessen Belange durch den Antrag auf Informationszu-

gang berührt sind, schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, so-

fern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des 

Informationszugangs haben kann.

(2) Die Entscheidung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ergeht schriftlich und ist auch dem Dritten be-

kannt zu geben. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem 

Dritten gegenüber bestandskräftig ist oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist 

und seit der Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind. § 9 

Abs. 4 gilt entsprechend.

1. �Der Begriff des Dritten ist in § 2 Nr. 2 legal definiert (vgl. Anm. 3. zu § 2). Zu beteiligen sind somit 

Personen, deren personenbezogene Daten, geistiges Eigentum, Betriebs- oder Geschäftsgeheim-

nisse durch den Antrag auf Informationszugang berührt sind. 

Zu Absatz 1:

2. �Die Beteiligung des Dritten erfolgt von Amts wegen. Der Dritte ist auch dann zu beteiligen, 

wenn die Behörde im Einzelfall der Ansicht ist, dass sein Geheimhaltungsinteresse das Informati-

onsinteresse des Antragstellers nicht überwiegt. Denn möglicherweise ist die Interessenlage des 

Dritten der Behörde nicht umfassend bekannt, oder der Dritte ist sogar mit der Offenbarung der 

fraglichen Informationen einverstanden. Das Erfordernis der Beteiligung entfällt, wenn sich der 

Antragsteller mit einer Unkenntlichmachung der Daten des Dritten einverstanden erklärt (vgl. 

auch § 7 Abs. 2 Satz 2).

3. �In den Fällen des § 5 Abs. 3 ist eine Beteiligung nur dann erforderlich, wenn die Behörde aus-

nahmsweise Anlass zu der Annahme hat, dass das Interesse des Dritten am Ausschluss des Infor-

mationszugangs das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegen könnte. Die Behörde 

sollte aber zunächst den Antragsteller fragen, ob er mit einer Schwärzung oder Abtrennung der 

Daten des Dritten einverstanden ist.

Zu Absatz 2:

4. �Bei Beteiligung eines Dritten bedarf der Bescheid an den Antragsteller der Schriftform (Aus-

nahme vom Grundsatz der Formfreiheit, vgl. Anm. 3. zu § 7). Die Entscheidung ist auch dem 

Dritten bekannt zu geben (Satz 1). Zur Frist für den Informationszugang enthält Satz 2 eine von  

§ 7 Abs. 5 abweichende Regelung: Abzuwarten ist die Bestandskraft der Entscheidung gegen-

über dem Dritten oder bei Anordnung der sofortigen Vollziehung der Ablauf von zwei Wochen 

seit Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten. Der Dritte kann einstweiligen Rechtsschutz 

gemäß § 80 Abs. 5 VwGO erlangen. Im Übrigen hat er die Möglichkeit des Widerspruchs und der 

Anfechtungsklage (Satz 3 i.V.m. § 9 Abs. 4 analog).

§ 9

Ablehnung des Antrags; Rechtsweg

(1) Die Bekanntgabe einer Entscheidung, mit der der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt 

wird, hat innerhalb der Frist nach § 7 Abs. 5 Satz 2 zu erfolgen.

(2) Soweit die Behörde den Antrag ganz oder teilweise ablehnt, hat sie mitzuteilen, ob und 

wann der Informationszugang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt voraus-

sichtlich möglich ist.

(3) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits über die begehrten 

Informationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen 

Quellen beschaffen kann.

(4) Gegen die ablehnende Entscheidung sind Widerspruch und Verpflichtungsklage zuläs-

sig. Ein Widerspruchsverfahren nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungs-

gerichtsordnung ist auch dann durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer obersten 

Bundesbehörde getroffen wurde.

1. �Der Antrag ist abzulehnen, soweit Ausnahmegründe gemäß §§ 3 bis 6 vorliegen. Zur teilweisen 

Ablehnung vgl. § 7 Abs. 2. Eine teilweise Ablehnung liegt auch vor, wenn die Behörde den Infor-
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mationszugang auf eine andere Art gewährt als vom Antragsteller begehrt (vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2). 

Eine Ablehnung ist außerdem unter den Voraussetzungen des Abs. 3 möglich: Der Antragsteller 

verfügt bereits über die begehrten Informationen (Abs. 3 Alt. 1), wenn er sie zum Zeitpunkt der 

Antragstellung tatsächlich besitzt. Nicht ausreichend ist, dass er lediglich die Möglichkeit hat-

te, die Informationen bereits zu erhalten. Zu den allgemein zugänglichen Quellen (Abs. 3 Alt. 2) 

zählt auch das Internet; im Rahmen der Zumutbarkeit sind die individuellen Umstände des An-

tragstellers zu berücksichtigen (z.B. Behinderung, technische Ausstattung, Wohnsitz).

2. �Für die Bekanntgabe der ablehnenden Entscheidung gilt die Monatsfrist des § 7 Abs. 5 Satz 2. 

Auch wenn Abs. 1 nicht auf § 7 Abs. 5 Satz 3 verweist, bleibt die Regelung des § 8 unberührt, da 

bei Beteiligung eines Dritten die Frist des § 7 Abs. 5 Satz 2 wegen der Stellungnahmefrist des § 8 

Abs. 1 in der Regel nicht eingehalten werden kann. Auch für eine ablehnende Entscheidung ist 

keine Schriftform vorgesehen (vgl. Anm. 3 zu § 7). Im Interesse der Bürgerfreundlichkeit und 

der Erleichterung etwaiger Widerspruchsverfahren oder Überprüfungen durch die Bundesbe-

auftragte für die Informationsfreiheit ist diese aber für die Praxis zu empfehlen. Die gemäß § 39 

VwVfG erforderliche Begründung der ablehnenden Entscheidung darf sich nicht auf eine Wie-

derholung des Gesetzestextes beschränken, sondern muss einzelfallbezogen sein. Andererseits 

darf sie aber nicht so detailliert ausfallen, dass sie Rückschlüsse auf die geschützte Information 

zulässt. Der ablehnende Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen (§ 58 Abs. 1 

VwGO). Außerdem ist dem Antragsteller gemäß Abs. 2 mitzuteilen, ob und wann der Informati-

onszugang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich möglich ist.

3. �Statthafte Rechtsbehelfe gegen die ablehnende Entscheidung sind Widerspruch und Verpflich-

tungsklage (Abs. 4 Satz 1). Abweichend von § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 VwGO ist ein Widerspruchsver-

fahren stets durchzuführen (Abs. 4 Satz 2). Zur Anrufung der Bundesbeauftragten für die Infor-

mationsfreiheit vgl. § 12; zu Rechtsschutzmöglichkeiten Dritter vgl. § 8 Anm. 4.

§ 10

Gebühren und Auslagen

(1) Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebühren und Auslagen erhoben. Dies 

gilt nicht für die Erteilung einfacher Auskünfte.

(2) Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu bemes-

sen, dass der Informationszugang nach § 1 wirksam in Anspruch genommen werden kann.

(3) Das Bundesministerium des Innern wird ermächtigt, für Amtshandlungen nach diesem Gesetz 

die Gebührentatbestände und Gebührensätze durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 

Bundesrates zu bestimmen. § 15 Abs. 2 des Verwaltungskostengesetzes findet keine Anwendung.

1. �Gebühren und Auslagen werden nach Verwaltungsaufwand erhoben; sie müssen die Kosten der 

Verwaltung aber nicht decken. Außerdem dürfen sie auf den Bürger nicht abschreckend wirken. 

Gebührenfrei sind jedenfalls die Ablehnung eines Antrags sowie die Erteilung einfacher Aus-

künfte. Die Gebührentatbestände und -sätze richten sich nach der Informationsgebührenver-

ordnung (IFGGebV) des Bundesministeriums des Innern, die am 1. Januar 2006 in Kraft getreten 

ist (BGBl. 2006 I S. 6). Durch die Regelung des Abs. 3 Satz 2 (Anwendungsausschluss des § 15 Abs. 2 

VwKostG) fallen bei einer Antragsrücknahme keine Gebühren an.

§ 11

Veröffentlichungspflichten

(1) Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen Informations-

sammlungen und -zwecke erkennen lassen.

(2) Organisations- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener Daten sind nach Maß-

gabe dieses Gesetzes allgemein zugänglich zu machen.

(3) Die Behörden sollen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pläne und Verzeichnisse sowie 

weitere geeignete Informationen in elektronischer Form allgemein zugänglich machen.

1. �Das Gesetz verpflichtet die Behörden zu aktiver Informationspolitik. Diese dient zugleich der 

Verwaltungsvereinfachung, da die Bearbeitung von individuellen Anträgen auf Informationszu-

gang reduziert wird (vgl. auch § 9 Abs. 3). Im Einzelnen bestehen folgende Veröffentlichungs-

pflichten:

	 • �Die Behörden sollen Informationsverzeichnisse führen und diese via Internet allgemein zu-

gänglich machen (Abs. 1 und 3). Die Verzeichnisse sollen die vorhandenen Informationssamm-

lungen und -zwecke erkennen lassen. Im Übrigen sind sie gesetzlich nicht näher definiert. Da 

sie dem Bürger einen Überblick verschaffen sollen, welche Informationen es bei welchen Be-

hörden gibt, dürften sie sich weitgehend aus den Organisations- und Aktenplänen im Sinne des 

Abs. 2 entwickeln lassen, sind mit diesen aber nicht identisch.

	 • �Organisations- und Aktenpläne sind allgemein zugänglich zu machen, und zwar möglichst 

in elektronischer Form (Abs. 2 und 3). Die Pläne sind ohne personenbezogene Daten zu veröf-

fentlichen. Auch die Namen, dienstlichen Rufnummern und sonstigen bürobezogenen Daten 

der einzelnen Mitarbeiter im Sinne des § 5 Abs. 4 sind ohne deren Einwilligung nach diesem 

Gesetz nicht allgemein, sondern nur auf Antrag zugänglich zu machen (davon unberührt bleibt 

die Möglichkeit, nach allgemeinen arbeits- oder beamtenrechtlichen Regelungen Daten von 

Funktionsträgern zu veröffentlichen). Es gelten die Ausnahmetatbestände der §§ 3-6 („nach 

Maßgabe dieses Gesetzes“).
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	 • �Die Behörden sollen weitere geeignete Informationen in elektronischer Form zugänglich 

machen (Abs. 3). Dies sind insbesondere solche Informationen, bei denen ein Informationsinte-

resse der Bürger anzunehmen ist (z.B. weil bereits Zugang zu den Dokumenten beantragt wur-

de) und die sich für eine elektronische Veröffentlichung eignen.

2. �Durch die Internetklausel des Abs. 3 kommt der elektronischen Veröffentlichung besondere Be-

deutung zu. Dabei ist der Zugang Behinderter durch Beachtung des Gesetzes zur Gleichstellung 

behinderter Menschen vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467) zu wahren.

§ 12

Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit

(1) Jeder kann die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit anrufen, wenn er sein 

Recht auf Informationszugang nach diesem Gesetz als verletzt ansieht.

(2) Die Aufgabe der Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird von der Bundes-

beauftragten für den Datenschutz wahrgenommen.

(3) Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes über die Kontrollaufgaben des Bun-

desbeauftragten für den Datenschutz (§ 24 Abs. 1 und 3 bis 5), über Beanstandungen (§ 25 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 und 4, Satz 2 und Abs. 2 und 3) sowie über weitere Aufgaben gemäß § 26 Abs. 1 bis 

3 gelten entsprechend.

1. �Die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit dient als außergerichtliche Streitschlich-

tungsstelle. Seine Anrufung (Abs. 1) kann daher zusätzlich zu Widerspruch und Klage erfolgen; 

sie nimmt den förmlichen Rechtsbehelfen nicht etwa das Rechtsschutzbedürfnis. Sie ist aber 

umgekehrt auch nicht Zulässigkeitsvoraussetzung einer Klage und hemmt nicht die Fristen der 

gerichtlichen Geltendmachung. Voraussetzung der Anrufung ist, dass der Betroffene meint, in 

seinem Recht auf Informationszugang nach dem IFG verletzt zu sein. Dazu muss er in der Regel 

bereits einen Antrag auf Informationszugang bei der jeweiligen Behörde gestellt haben, den 

diese abgelehnt oder nicht fristgemäß bearbeitet hat. Die Anrufung ist an keine Form und kei-

ne Frist gebunden. Die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit geht im Rahmen seiner 

Kontrollbefugnisse allen Eingaben nach und unterrichtet den Betroffenen über das Ergebnis. Er 

hat keine Weisungsbefugnis gegenüber den Behörden, kann aber auf Abhilfe hinwirken. Zum 

Beanstandungsrecht vgl. Anm. 2.

2. �Die Aufgabe der Bundesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird in Personalunion durch 

die Bundesbeauftragte für den Datenschutz wahrgenommen (Abs. 2). Bestimmte Vorschrif-

ten des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden für entsprechend anwendbar erklärt (Abs. 

3). Die Bundesbeauftragte für die Informationsfreiheit kontrolliert danach bei den verpflichte-

ten Behörden die Einhaltung der Vorschriften über die Informationsfreiheit (§ 24 Abs. 1 und 3 bis 

5 BDSG analog). Stellt er Verstöße fest, hat er das Recht zur Beanstandung (§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

und 4, Satz 2 und Abs. 2 und 3 BDSG analog). Er erstattet alle zwei Jahre einen Tätigkeitsbericht 

und berät den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung sowie die in § 1 Abs. 1 genannten Stel-

len des Bundes in Fragen der Informationsfreiheit (§ 26 Abs. 1 bis 3 BDSG analog).

§ 13

Änderung anderer Vorschriften

(1) Das Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003 

(BGBl. I S. 66) wird wie folgt geändert: In den Angaben der Inhaltsübersicht zur Überschrift 

des Dritten Unterabschnitts im Zweiten Abschnitt und zu den §§ 21 bis 26 sowie in § 4c Abs. 

2 Satz 2, § 4d Abs. 1, 6 Satz 3, § 6 Abs. 2 Satz 4, § 10 Abs. 3 Satz 1, § 19 Abs. 5 Satz 2, Abs. 6 Satz 1, in 

der Überschrift des Dritten Unterabschnitts im Zweiten Abschnitt, in den §§ 21 bis 26, in § 42 

Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz, Abs. 4 Satz 3 sowie § 44 Abs. 2 Satz 2 werden jeweils die Wörter 

„für den Datenschutz“ durch die Wörter „für den Datenschutz und die Informationsfreiheit“ 

ersetzt.

(2) Dem § 5 Abs. 4 des Bundesarchivgesetzes vom 6. Januar 1988 (BGBl. I S. 62), das zuletzt durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juni 2002 (BGBl. I S. 1782) geändert worden ist, wird folgender 

Satz angefügt: „Gleiches gilt für Archivgut, soweit es vor der Übergabe an das Bundesarchiv 

oder die Archive der gesetzgebenden Körperschaften bereits einem Informationszugang 

nach dem Informationsfreiheitsgesetz offen gestanden hat.“

1. �Als redaktionelle Folgeänderung zur Aufgabennorm des § 12 Abs. 2 wird im Bundesdaten-

schutzgesetz die Amtsbezeichnung „Bundesbeauftragte für den Datenschutz“ durch „Bundes-

beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit“ ersetzt.

2. �Das Bundesarchivgesetz wird dahingehend geändert, dass die in § 5 Abs. 1 bis 3 BArchG vor-

gesehenen Schutzfristen nicht für solche Unterlagen gelten, die vor ihrer Übergabe an das Bun-

desarchiv oder an die parlamentarischen Archive des Bundes bereits nach dem IFG zugänglich 

waren. Für den Ausschluss der Schutzfristen ist allerdings nicht erforderlich, dass das fragliche 

Archivgut früher im Rahmen des IFG auch tatsächlich zugänglich gemacht worden ist.
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§ 14

Bericht und Evaluierung

Die Bundesregierung unterrichtet den Deutschen Bundestag zwei Jahre vor Außerkrafttre-

ten über die Anwendung dieses Gesetzes. Der Deutsche Bundestag wird das Gesetz ein Jahr 

vor Außerkrafttreten auf wissenschaftlicher Grundlage evaluieren.

1. �Aufgrund eines Redaktionsversehens fehlt für die Berichtspflicht der Bundesregierung und die 

erforderliche Evaluation durch den Deutschen Bundestag der zeitliche Anknüpfungspunkt im 

Gesetz. Das ursprünglich in § 15 Satz 2 des Gesetzentwurfs vorgesehene Außerkrafttreten des 

Gesetzes nach fünf Jahren wurde in den Beratungen des Innenausschusses des Deutschen Bun-

destages gestrichen, da die Befristung zur Sicherstellung der Evaluierung nicht erforderlich sei 

(BT-Drs. 15/5606, S. 6). Es ist der Auslegung des § 14 aber dennoch zugrunde zu legen. Die Bundes-

regierung unterrichtet den Deutschen Bundestag daher im dritten Jahr nach Inkrafttreten des 

Gesetzes über ihre Erfahrungen mit dem Gesetz. Bis zum Ende des darauf folgenden Jahres wird 

der Deutsche Bundestag das Gesetz auf wissenschaftlicher Grundlage evaluieren.

§ 15

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2006 in Kraft.

ANWENDUNGSHINWEISE ZUM INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ (IFG)

Abschnitt 1

Informationsrecht

§ 1

Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, durch ein umfassendes Informationsrecht das in Akten festgehaltene 

Wissen und Handeln öffentlicher Stellen unter Wahrung des Schutzes personenbezogener Daten 

unmittelbar der Allgemeinheit zugänglich zu machen, um über die bestehenden Informations-

möglichkeiten hinaus die demokratische Meinungs- und Willensbildung zu fördern und eine Kon-

trolle des staatlichen Handelns zu ermöglichen.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Informationsrechte gegenüber den Behörden und sonstigen öffentli-

chen Stellen insbesondere nicht rechtsfähige Anstalten, Krankenhausbetriebe, Eigenbetriebe und 

Gerichte) des Landes Berlin, den landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts (§ 28 des Allgemeinen Zuständigkeitsgesetzes) und gegenüber Privaten, 

die mit der Ausübung hoheitlicher Befugnisse betraut sind (öffentliche Stellen). Für die Gerichte 

und die Behörden der Staatsanwaltschaft gilt dieses Gesetz nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben 

erledigen. 

(2) Der Zugang zu Informationen über die Umwelt bestimmt sich nach den Regelungen in § 18 a.

§ 3

Informationsrecht

(1) Jeder Mensch hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den in § 2 genannten öffentlichen 

Stellen nach seiner Wahl ein Recht auf Einsicht in oder Auskunft über den Inhalt der von der öf-

fentlichen Stelle geführten Akten. Die Rechte nach Satz 1 können auch von juristischen Personen 

geltend gemacht werden.

(2) Akten im Sinne dieses Gesetzes sind alle schriftlich, elektronisch, optisch, akustisch oder auf an-

dere Weise festgehaltenen Gedankenverkörperungen und sonstige Aufzeichnungen, insbesonde-

Anhang 5

Gesetz zur Förderung der Informationsfreiheit im Land Berlin

(Berliner Informationsfreiheitsgesetz – IFG)

vom 15. Oktober 1999 (GVBl. S. 561),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Juli 2010 (GVBl. S. 358)
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re Schriftstücke, Magnetbänder, Disketten, Filme, Fotos, Tonbänder, Pläne, Diagramme, Bilder und 

Karten, soweit sie amtlichen Zwecken dienen.

(3) Weitergehende Ansprüche nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 4

Umfang der Informationsfreiheit

(1) Akteneinsicht oder Aktenauskunft ist in dem beantragten Umfang zu gewähren, es sei denn, 

eine der in Abschnitt 2 geregelten Ausnahmen findet Anwendung.

(2) Die öffentlichen Stellen im Sinne von § 2 Absatz 1 haben beim Abschluss von Verträgen sicherzu-

stellen, dass die Bestimmungen des Vertrages dem Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft nach 

diesem Gesetz nicht entgegenstehen. Die öffentlichen Stellen im Sinne von § 2 Absatz 1 weisen bei 

Verträgen nach § 7 a die Vertragspartner vor Vertragsschluss auf die Regelung des § 17 Absatz 3 hin.

Abschnitt 2

Einschränkungen des Informationsrechts

§ 5

Amtsverschwiegenheit

Mit der Entscheidung, Akteneinsicht oder Aktenauskunft zu erteilen, ist die Genehmigung nach § 37 

Abs. 3 des Landesbeamtengesetzes zu verbinden. Sie darf nur in den Fällen des § 11 versagt werden.

§ 6

Schutz personenbezogener Daten

(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht nicht, soweit durch die Akteneinsicht 

oder Aktenauskunft personenbezogene Daten veröffentlicht werden und tatsächliche Anhalts-

punkte dafür vorhanden sind, dass überwiegend Privatinteressen verfolgt werden oder der Offen-

barung schutzwürdige Belange der Betroffenen entgegenstehen und das Informationsinteresse  

(§ 1) das Interesse der Betroffenen an der Geheimhaltung nicht überwiegt.

(2) Der Offenbarung personenbezogener Daten stehen schutzwürdige Belange der Betroffenen in 

der Regel nicht entgegen, wenn die Betroffenen zustimmen oder soweit sich aus einer Akte 

1. �ergibt, dass

	 a) �die Betroffenen an einem Verwaltungsverfahren oder einem sonstigen Verfahren beteiligt sind,

	 b) �eine gesetzlich oder behördlich vorgeschriebene Erklärung abgegeben oder eine Anzeige, 

Anmeldung, Auskunft oder vergleichbare Mitteilung durch die Betroffenen gegenüber einer 

Behörde erfolgt ist,

	 c) �gegenüber den Betroffenen überwachende oder vergleichbare Verwaltungstätigkeiten er-

folgt sind,

	 d) die Betroffenen Eigentümer, Pächter, Mieter oder Inhaber eines vergleichbaren Rechts sind,

	 e) �die Betroffenen als Gutachter, sachverständige Personen oder in vergleichbarer Weise eine 

Stellungnahme abgegeben haben, und durch diese Angaben mit Ausnahme von

		  – Namen,

		  – Titel, akademischem Grad,

		  – Geburtsdatum,

		  – Beruf, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung,

		  – innerbetrieblicher Funktionsbezeichnung,

		  – Anschrift,

		  – Rufnummer

		  nicht zugleich weitere personenbezogene Daten offenbart werden;

2. �die Mitwirkung eines bestimmten Amtsträgers oder einer bestimmten Amtsträgerin an Verwal-

tungsvorgängen, dessen oder deren Name, Titel, akademischer Grad, Beruf, innerdienstliche 

Funktionsbezeichnung, dienstliche Anschrift und Rufnummer ergeben. Satz 1 gilt auch, wenn 

die Betroffenen im Rahmen eines Arbeits- oder Anstellungsverhältnisses oder als Vertreter oder 

Vertreterin oder Organ einer juristischen Person an einem Verwaltungsverfahren beteiligt sind, 

die Mitteilungen machen oder die Verwaltungstätigkeit ihnen gegenüber in einer solchen Ei-

genschaft erfolgt.

§ 7

Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht nicht, soweit dadurch ein Betriebs- oder 

Geschäftsgeheimnis offenbart wird oder den Betroffenen durch die Offenbarung ein nicht nur 

unwesentlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen kann, es sei denn, das Informationsinteresse 

überwiegt das schutzwürdige Interesse der Betroffenen an der Geheimhaltung. Gegenüber der  

Offenbarung tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorliegen einer strafbaren Handlung können 

sich die Betroffenen und die öffentliche Stelle nicht auf Satz 1 berufen.

§ 7 a

Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen bei besonderen Verträgen

(1) Übertragen öffentliche Stellen im Sinne von § 2 Absatz 1 Beteiligungen an Unternehmen in den 

Bereichen

– Wasserversorgung und Abwasserentsorgung,

– Abfallentsorgung,

– öffentlicher Nahverkehr,

– Energieversorgung,
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– Krankenhauswesen oder

– �Verarbeitung von Daten, die im Zusammenhang mit hoheitlicher Tätigkeit stehen, vollständig 

oder teilweise, mittelbar oder unmittelbar auf Private, so unterliegen die geschlossenen Verträge 

grundsätzlich dem Informationsrecht des § 3. Das gleiche gilt für die Übertragung von Eigentum, 

Besitz, eines Erbbaurechts oder einer Dienstbarkeit an einer Sache, die zu einer in Satz 1 genann-

ten Infrastruktur gehört, wenn die Übertragung die dauerhafte Erbringung der Infrastrukturleis-

tung durch den Privaten ermöglichen soll.

(2) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht nicht hinsichtlich solcher Verträge 

oder Vertragsbestandteile, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse beinhalten und durch deren 

Offenbarung dem Vertragspartner ein wesentlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen würde, 

sofern nicht das Informationsinteresse das schutzwürdige Geheimhaltungsinteresse des privaten 

Vertragspartners überwiegt. Das Informationsinteresse überwiegt in der Regel das schutzwürdige 

Geheimhaltungsinteresse, wenn der private Vertragspartner im Geltungsbereich dieses Gesetzes 

ohne Wettbewerber ist oder keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist. Das Vorliegen der 

Voraussetzungen des Satzes 1 ist durch den privaten Vertragspartner darzulegen.

(3) Wird ein Antrag auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft bezogen auf einen Vertrag im Sinne des 

Absatzes 1 gestellt, der vor dem Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Berliner Infor-

mationsfreiheitsgesetzes vom 8. Juli 2010 (GVBl. S. 358) geschlossen wurde, und stehen der Gewäh-

rung von Akteneinsicht oder Aktenauskunft Bestimmungen des Vertrages entgegen, so hat die ver-

tragschließende öffentliche Stelle den privaten Vertragspartner zu Nachverhandlungen und zur 

Anpassung des Vertrages aufzufordern. Kann innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach 

Zugang der Aufforderung zur Nachverhandlung keine Einigung erzielt werden, so wird Aktenein-

sicht oder Aktenauskunft gewährt, wenn das Informationsinteresse das private Geheimhaltungs-

interesse erheblich überwiegt. Der Abwägungsmaßstab des Absatzes 2 ist zu berücksichtigen. Das 

Vorliegen des schutzwürdigen Geheimhaltungsinteresses ist durch den privaten Vertragspartner 

darzulegen. § 14 bleibt unberührt.

(4) Die übrigen Einschränkungen des Informationsrechts nach Abschnitt 2 bleiben unberührt.

§ 8

Angaben über Gesundheitsgefährdungen

Der Offenbarung von personenbezogenen Daten oder von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

durch Akteneinsicht oder Aktenauskunft stehen schutzwürdige Belange der Betroffenen nach § 6 

Abs. 1 und § 7 in der Regel nicht entgegen, soweit diese Angaben im Zusammenhang mit Angaben 

über Gesundheitsgefährdungen sowie im Zusammenhang mit den von den Betroffenen dagegen 

eingesetzten Schutzvorkehrungen stehen.

§ 9

Schutz besonderer öffentlicher Belange,  

der Rechtsdurchsetzung und der Strafverfolgung

(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht nicht, soweit und solange durch das 

vorzeitige Bekanntwerden des Akteninhalts der Erfolg bevorstehender behördlicher Maßnahmen, 

insbesondere von Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen, ordnungsbehördlichen Anordnun-

gen und Maßnahmen der Verwaltungsvollstreckung vereitelt wird oder ein vorzeitiges Bekannt-

werden des Akteninhalts nach der besonderen Art der Verwaltungstätigkeit mit einer ordnungs-

gemäßen Aufgabenerfüllung unvereinbar ist. Das Gleiche gilt, soweit und solange durch das 

vorzeitige Bekanntwerden des Akteninhalts der Erfolg eines Ermittlungsverfahrens wegen einer 

Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit gefährdet werden kann oder nachteilige Auswirkungen 

für das Land Berlin bei der Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens zu befürchten sind.

(2) Die öffentliche Stelle kann die Akteneinsicht oder Aktenauskunft unter Berufung auf Absatz 1 

nur für die Dauer von drei Monaten verweigern, wegen laufender Gerichtsverfahren nur bis zu de-

ren rechtskräftigem Abschluss. Die Entscheidung ist entsprechend zu befristen. Nach Ablauf der 

Frist hat die öffentliche Stelle auf Antrag erneut zu entscheiden. Eine weitere Vorenthaltung der 

Akteneinsicht oder Aktenauskunft ist nur zulässig, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 wei-

terhin vorliegen.

§ 10

Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

(1) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht bis zum Abschluss eines Verwaltungs-

verfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie für Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vor-

bereitung. Dies gilt nicht für die Ergebnisse von ab geschlossenen Verfahrenshandlungen eines 

Verwaltungsverfahrens, die für die Entscheidung verbindlich sind. Hierzu gehören insbesondere 

Ergebnisse von Beweiserhebungen sowie bei mitwirkungsbedürftigen Verwaltungsverfahren ver-

bindliche Stellungnahmen anderer Behörden.

(2) Die Akten zur Vorbereitung und Durchführung der Bauleitplanung sind einsehbar, sobald der 

Beschluss, einen Bauleitplan aufzustellen, gefasst ist. Für die Akten der Landschaftsplanung sowie 

für die Akten zur Aufstellung der in § 17 genannten Pläne gilt Satz 1 entsprechend. Die Akten zur 

Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen sind einsehbar, sobald der Beginn der 

vorbereitenden Untersuchung beschlossen worden ist.

(3) Das Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft besteht nicht,

1. �soweit sich Akten auf die Beratung des Senats und der Bezirksämter sowie deren Vorbereitung 

beziehen,
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2. �soweit durch das Bekanntwerden des Akteninhalts Angaben und Mitteilungen öffentlicher Stel-

len, die nicht dem Anwendungsbereich dieses Gesetzes unterfallen, ohne deren Zustimmung 

offenbart werden.

(4) Die Akteneinsicht oder Aktenauskunft soll versagt werden, wenn sich der Inhalt der Akten auf 

den Prozess der Willensbildung innerhalb von und zwischen Behörden bezieht.

§ 11

Gefährdung des Gemeinwohls

Außer in den Fällen der §§ 5 bis 10 darf die Akteneinsicht oder Aktenauskunft nur versagt werden, 

wenn das Bekanntwerden des Akteninhalts dem Wohle des Bundes oder eines deutschen Landes 

schwerwiegende Nachteile bereiten oder zu einer schwerwiegenden Gefährdung des Gemein-

wohls führen würde.

§ 12

Beschränkte Akteneinsicht oder Aktenauskunft

Soweit die Voraussetzungen für Einschränkungen der Informationsfreiheit nach den §§ 5 bis 11 nur 

bezüglich eines Teils einer Akte vorliegen, besteht ein Recht auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft 

hinsichtlich der anderen Aktenteile. Wird Akteneinsicht beantragt, so sind die geheimhaltungsbe-

dürftigen Aktenteile unkenntlich zu machen oder abzutrennen; die Abtrennung kann auch durch 

Ablichtung der nicht geheimhaltungsbedürftigen Aktenteile erfolgen. Art und Umfang der Ab-

trennung oder Unkenntlichmachung sind in der Akte zu vermerken.

Abschnitt 3

Verfahren

§ 13

Antragstellung, Durchführung der Akteneinsicht und Aktenauskunft

(1) Der Antrag auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft ist mündlich oder schriftlich bei der öffentli-

chen Stelle zu stellen, die die Akten führt. Im Antrag soll die betreffende Akte bezeichnet werden. 

Sofern dem Antragsteller oder der Antragstellerin Angaben zur hinreichenden Bestimmung einer 

Akte fehlen, ist er oder sie durch die öffentliche Stelle zu beraten und zu unterstützen. Wird ein 

Antrag schriftlich bei einer unzuständigen öffentlichen Stelle gestellt, so ist diese verpflichtet, den 

Antrag unverzüglich an die zuständige Stelle weiterzuleiten und den Antragsteller oder die An-

tragstellerin entsprechend zu unterrichten.

(2) Die Akteneinsicht erfolgt bei der öffentlichen Stelle, die die Akten führt. Die öffentliche Stelle 

ist verpflichtet, dem Antragsteller oder der Antragstellerin ausreichende räumliche und sachliche 

Möglichkeiten zur Durchführung der Akteneinsicht zur Verfügung zu stellen.

(3) Aktenauskunft kann mündlich oder schriftlich erteilt werden.

(4) Bei Gewährung von Akteneinsicht und Aktenauskunft ist dem Antragsteller oder der Antrag-

stellerin die Anfertigung von Notizen gestattet.

(5) Auf Verlangen sind dem Antragsteller oder der Antragstellerin Ablichtungen der Akten oder 

von Teilen derselben anzufertigen und zur Verfügung zu stellen. Soweit der Überlassung von Ab-

lichtungen Urheberrechte entgegenstehen, ist von der öffentlichen Stelle die Einwilligung der 

Berechtigten einzuholen. Verweigern die Berechtigten die Einwilligung, so besteht kein Anspruch 

nach Satz 1. Das Recht auf Akteneinsicht und Aktenauskunft bleibt davon unberührt.

(6) Sofern die Einsicht von Daten begehrt wird, die auf Magnetbändern oder anderen Datenträgern 

der automatischen Datenverarbeitung gespeichert sind, ist dem Antragsteller oder der Antragstel-

lerin ein lesbarer Ausdruck und auf Antrag eine elektronische Kopie zu überlassen.

(7) Die Veröffentlichung, Speicherung oder Sammlung von durch Akteneinsichten oder Aktenaus-

künfte erhaltenen Informationen zu gewerblichen Zwecken ist nicht zulässig.

§ 14

Entscheidung, Anhörung der Betroffenen

(1) Über einen Antrag auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft ist unverzüglich zu entscheiden. Der 

Entscheidung hat eine Prüfung des Antrags auf Zulässigkeit und Umfang der Akteneinsicht oder 

Aktenauskunft nach den Vorschriften dieses Gesetzes vorauszugehen. Ergibt die Prüfung, dass 

dem Antrag stattgegeben werden kann und Rechte Betroffener nicht berührt sind, so soll bei 

mündlicher Antragstellung Akteneinsicht oder Aktenauskunft sofort gewährt werden. Bei schrift-

licher Antragstellung ist dem Antragsteller oder der Antragstellerin die Entscheidung mitzuteilen 

und darauf hinzuweisen, dass die Akteneinsicht oder Aktenauskunft innerhalb der allgemeinen 

Sprechzeiten oder der allgemeinen Dienstzeiten gewährt wird. Wird durch die sofortige Gewäh-

rung der Akteneinsicht oder Aktenauskunft im Einzelfall die ordnungsgemäße Erfüllung der Auf-

gabe der öffentlichen Stelle beeinträchtigt, so kann ein späterer Termin bestimmt werden.

(2) Kommt die öffentliche Stelle bei der Prüfung eines Antrags auf Akteneinsicht oder Aktenaus-

kunft zu der Auffassung, dass der Offenbarung von personenbezogenen Daten oder Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnissen keine schutzwürdigen Belange Betroffener entgegenstehen oder dass der 

Gewährung der Akteneinsicht oder Aktenauskunft zwar schutzwürdige Belange Betroffener ent-

gegenstehen, das Informationsinteresse aber das Interesse der Betroffenen an der Geheimhaltung 

überwiegt, so hat sie den Betroffenen unter Hinweis auf Gegenstand und Rechtsgrundlage der Er-

teilung der Akteneinsicht oder Aktenauskunft Gelegenheit zu geben, sich innerhalb von zwei Wo-

chen zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Die Entscheidung ist auch den 
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Betroffenen bekannt zu geben. Über den Antrag ist unverzüglich nach Ablauf der Äußerungsfrist 

zu entscheiden. Die Akteneinsicht oder Aktenauskunft darf erst nach Eintritt der Bestandskraft der 

Entscheidung gegenüber den Betroffenen oder zwei Wochen nach Anordnung der sofortigen Voll-

ziehung, die auch den Betroffenen bekannt zu geben ist, erteilt werden. Gegen die Entscheidung 

können die Betroffenen Widerspruch einlegen.

(3) Gegen eine Entscheidung, durch die ein Antrag auf Akteneinsicht oder Aktenauskunft ganz 

oder teilweise zurückgewiesen wird, ist der Widerspruch nach den §§ 68 ff. der Verwaltungsge-

richtsordnung auch dann zulässig, wenn die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde er-

lassen worden ist.

§ 15

Begründungspflicht, Bescheidungsfrist

(1) Die Verweigerung oder Beschränkung der Akteneinsicht oder Aktenauskunft ist schriftlich zu 

begründen. Ist der Antrag mündlich gestellt worden, so gilt dies nur auf ausdrückliches Verlangen 

des Antragstellers oder der Antragstellerin.

(2) In der Begründung hat die öffentliche Stelle, soweit dies ohne Preisgabe der geheimhaltungs-

bedürftigen Angaben möglich ist, den Antragsteller oder die Antragstellerin über den Inhalt der 

vorenthaltenen Akten zu informieren.

(3) Im Falle der vollständigen Verweigerung der Akteneinsicht oder Aktenauskunft hat die Behörde 

auch zu begründen, weshalb keine beschränkte Akteneinsicht oder Aktenauskunft nach § 12 erteilt 

werden kann.

(4) Lehnt die öffentliche Stelle die Akteneinsicht unter Berufung auf § 9 oder § 10 ab, so hat sie  

dem Antragsteller oder der Antragstellerin mitzuteilen, zu welchem Zeitpunkt eine Einsichtnah-

me voraussichtlich erfolgen kann.

(5) Will die öffentliche Stelle den Antrag zurückweisen, so ist der Antragsteller oder die Antragstel-

lerin innerhalb von zwei Wochen nach Antragstellung nach Absatz 1 zu bescheiden.

§ 16

Kosten

Die Akteneinsicht oder Aktenauskunft und das Widerspruchsverfahren sind gebührenpflichtig. 

Das Gesetz über Gebühren und Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516) gilt in der jeweils geltenden 

Fassung entsprechend.

§ 17

Veröffentlichungspflichten, Aktenverzeichnisse

(1) Emissionskataster (§ 46 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes), Luftreinhaltepläne (§ 47 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes), Abfallwirtschaftspläne (§ 29 des Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetzes), Abwasserbeseitigungspläne (§ 18 a Abs. 3 des Wasserhaushaltsgesetzes), wasser-

wirtschaftliche Rahmenpläne (§ 36 des Wasserhaushaltsgesetzes), Wasserbewirtschaftungspläne  

(§ 36 b des Wasserhaushaltsgesetzes), forstliche Rahmenplanung (§ 4 Abs. 1 des Landeswaldgeset-

zes) und vergleichbare Pläne sind zu veröffentlichen; Wasserbücher (§ 37 des Wasserhaushaltsge-

setzes) sind allgemein zugänglich zu machen.

(2) Die Ergebnisse von Messungen, Beobachtungen und sons tigen Erhebungen über schädliche 

Umwelteinwirkungen, Umweltgefährdungen sowie über den Zustand der Umwelt, die von einer 

Behörde außerhalb ihrer Überwachungstätigkeit im Einzelfall durchgeführt werden, sind allge-

mein zugänglich zu machen.

(3) Verträge nach § 7 a sind zu veröffentlichen, soweit die Voraussetzungen eines Akteneinsichts-

rechts oder Aktenauskunftsrechts nach § 7 a vorliegen und ein öffentliches Informationsinteresse 

besteht. Dem Berliner Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist vor einer Ent-

scheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Auf Bundesrecht beruhende Geheimhaltungspflichten bleiben unberührt.

(5) Jede öffentliche Stelle hat Verzeichnisse zu führen, die geeignet sind, die Aktenordnung und 

den Aktenbestand sowie den Zweck der geführten Akten erkennen zu lassen. Jede öffentliche Stelle 

hat Register, Aktenpläne, Aktenordnungen, Aktenverzeichnisse, Einsenderverzeichnisse, Tagebü-

cher und Verzeichnisse im Sinne von Satz 1 allgemein zugänglich zu machen.

§ 18

Beauftragter für das Recht auf Akteneinsicht

(1) Zur Wahrung des Rechts auf Akteneinsicht und Informationszugang wird ein Beauftragter für 

das Recht auf Akteneinsicht bestellt. Diese Aufgabe wird vom Berliner Datenschutzbeauftragten 

wahrgenommen. Die Wahl und die Rechtsstellung des Beauftragten für das Recht auf Aktenein-

sicht richten sich nach den §§ 21 und 22 des Berliner Datenschutzgesetzes. Der Beauftragte führt 

die Amts- und Funktionsbezeichnung „Berliner Beauftragter für Datenschutz und Informations-

freiheit“ in männlicher oder weiblicher Form. 

(2) Jeder Mensch hat das Recht, den Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit anzu-

rufen. In diesem Fall hat der Beauftragte die Befugnisse des § 24 des Berliner Datenschutzgesetzes.
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(3) Der Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit berichtet dem Abgeordnetenhaus 

entsprechend § 29 des Berliner Datenschutzgesetzes.

§ 18 a

Umweltinformationen

(1) Für den Zugang zu Umweltinformationen im Land Berlin sowie für die Verbreitung dieser Um-

weltinformationen gilt mit Ausnahme der §§ 11 bis 14 das Umweltinformationsgesetz vom 22. De-

zember 2004 (BGBl. I S. 3704) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

(2) Bei Entscheidungen einer informationspflichtigen öffentlichen Stelle des Landes Berlin im  

Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 1 des Umweltinformationsgesetzes findet § 14 Abs. 3 Anwendung.

(3) Für Streitigkeiten um Ansprüche gegen private informationspflichtige Stellen im Sinne von § 2 

Abs. 1 Nr. 2 des Umweltinformationsgesetzes ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten ge-

geben.

(4) Für die Übermittlung von Umweltinformationen werden Kosten (Gebühren und Auslagen) er-

hoben. § 16 findet insoweit Anwendung. Abweichend von § 16 Abs. 1 Satz 1 werden Gebühren nicht 

erhoben für

1. die Akteneinsicht in Umweltinformationen vor Ort,

2. �die Übermittlung der Ergebnisse der Überwachung von Emissionen nach den §§ 26, 28 und 29 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes,

3. �die Übermittlung der bei der zuständigen Behörde vorliegenden Ergebnisse der Überwachung 

der von einer Deponie

ausgehenden Emissionen.

(5) Private informationspflichtige Stellen im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 2 des Umweltinformationsge-

setzes können für die Übermittlung von Umweltinformationen nach diesem Gesetz von der an-

tragstellenden Person Kostenerstattung verlangen, soweit kein Fall nach Absatz 4 Satz 3 vorliegt. 

Die Höhe der erstattungsfähigen Kosten bemisst sich neben den Auslagen nach den fest gelegten 

Gebührensätzen für Amtshandlungen von informationspflichtigen Stellen des Landes und der lan-

desunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

Abschnitt 4

Schlussvorschriften

§ 19

Änderung des Gesetzes über das Verfahren der Berliner

Verwaltung

…

§ 20

Änderung des Berliner Pressegesetzes

…

§ 21

Änderung des Archivgesetzes des Landes Berlin

…

§ 22

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 13 Abs. 7 die durch Akten-

einsichten oder Aktenauskünfte erhaltenen Informationen zu gewerblichen Zwecken veröffent-

licht, speichert oder sammelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.

§ 23

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 

in Kraft.
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Akteneinsichtsrecht

Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes das Recht auf Einsicht in Akten, soweit nicht überwiegen-

de öffentliche oder private Interessen nach den §§ 4 und 5 entgegenstehen oder andere Rechts-

vorschriften bereichsspezifische Regelungen für einen unbeschränkten Personenkreis enthalten.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) 	Das Akteneinsichtsrecht besteht gegenüber den Behörden und Einrichtungen des Landes, den 

Landesbetrieben, den Gemeinden und Gemeindeverbänden, den kommunalen Unternehmen und 

Anstalten nach § 92 Absatz 2 Nummer 1 und 2 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, 

den sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts des Landes sowie 

gegenüber natürlichen und juristischen Personen des Privatrechts, denen Hoheitsaufgaben des 

Landes zur Erledigung in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts durch Gesetz oder auf-

grund eines Gesetzes übertragen worden sind, soweit im Folgenden nichts Anderes geregelt ist. 

Gegenüber dem kommunalen Prüfungsamt bei dem für Inneres zuständigen Ministerium sowie 

dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises beim Landrat als allgemeine untere Landesbehörde 

besteht das Akteneinsichtsrecht nur, soweit Verwaltungsaufgaben betroffen sind.

(2) 	Das Akteneinsichtsrecht besteht gegenüber der Verwaltung des Landtages, dem Landesrech-

nungshof, den Landesbeauftragten, die nicht den in Absatz 1 genannten Behörden, Einrichtungen 

und Betrieben des Landes angehören sowie den Bevollmächtigten und den Organen der Rechts-

pflege nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben erledigen. Gegenüber den staatlichen Hochschulen, 

den Forschungsanstalten, den zentralen Forschungseinrichtungen und den Schulen und Prü-

fungseinrichtungen besteht das Akteneinsichtsrecht nur, soweit sie nicht im Bereich von Wissen-

schaft, Forschung, Lehre, Unterricht und Prüfung tätig werden.

Anhang 6

Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz (AIG) 

Vom 10. März 1998 

(GVBl.I/98, [Nr. 04], S.46), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Oktober 2013 

(GVBl.I/13, [Nr. 30])

(3) 	Das Akteneinsichtsrecht besteht gegenüber den Stellen nach Absatz 1 Satz 1, deren Zuständig-

keitsbereich sich auch auf andere Länder der Bundesrepublik Deutschland erstreckt, nur, soweit 

sich die Akten ausschließlich auf das Land Brandenburg beziehen.

(4) 	In laufenden Verfahren wird Akteneinsicht bis zu einer bestands- oder rechtskräftigen oder in 

sonstiger Weise beendenden Entscheidung nur nach Maßgabe des jeweils anzuwendenden Ver-

fahrensrechtes gewährt.

(5) 	Das Akteneinsichtsrecht besteht nicht gegenüber:

1. 	 der Verfassungsschutzbehörde des Landes Brandenburg,

2. �	� den in Absatz 1 Satz 1 genannten Stellen, soweit sie als Unternehmen am Wettbewerb  

teilnehmen,

3. 	 der Rechtsaufsichtsbehörde von Stiftungen des bürgerlichen Rechts.

§ 3

Begriffsbestimmung

Akten im Sinne dieses Gesetzes sind alle schriftlich, elektronisch, optisch, akustisch oder auf andere 

Weise aufgezeichneten Unterlagen, soweit diese ausschließlich amtlichen oder dienstlichen Zwe-

cken dienen. Nicht hierunter fallen Vorentwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil des Vorgangs 

sind und spätestens nach dessen Abschluß vernichtet werden.

§ 4

Schutz überwiegender öffentlicher Interessen

(1) 	Der Antrag auf Akteneinsicht ist abzulehnen, wenn

1.	� das Bekanntwerden des Akteninhalts die Landesverteidigung oder die internationalen Bezie-

hungen des Bundes oder eines anderen Landes berühren würde oder die Beziehungen des Lan-

des zu anderen Staaten oder zwischenstaatlichen Einrichtungen, zur Europäischen Union, zum 

Bund oder zu den Ländern beeinträchtigen könnte,

2.	 (weggefallen)

3.	� sich der Inhalt der Akten auf Beratungen der Landesregierung oder Arbeiten zu ihrer Vorberei-

tung bezieht,

4.	� das Bekanntwerden des Akteninhaltes Belange der Strafverfolgung und -vollstreckung, der Ge-

fahrenabwehr, andere Belange der inneren Sicherheit oder die Tätigkeit der Polizei beeinträch-

tigen oder eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit verursachen könnte,

5.	� durch die Gewährung von Akteneinsicht Inhalte von Akten offenbart würden, die eine Behörde 

zur Durchführung eines Gerichtsverfahrens, eines strafrechtlichen oder disziplinarrechtlichen 

Ermittlungsverfahrens oder eines Bußgeldverfahrens erstellt hat oder die ihr aufgrund des Ver-

fahrens zugehen oder die der Aufsicht über eine andere Stelle dienen oder gedient haben.
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(2) 	Der Antrag auf Akteneinsicht soll abgelehnt werden,

1.	� soweit sich der Inhalt der Akten auf den Prozeß der Willensbildung innerhalb von und zwischen 

Behörden oder Verwaltungseinrichtungen oder auf Vorgänge bezieht, die nach § 36 Abs. 2 der 

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten oder zu 

beschließen sind oder in nichtöffentlicher Sitzung beraten oder beschlossen worden sind,

2.	� wenn durch das vorzeitige Bekanntwerden des Akteninhalts der Erfolg bevorstehender behörd-

licher Maßnahmen gefährdet werden könnte,

3.	� wenn sie sich auf die Übermittlung noch nicht abgeschlossener Schriftstücke oder auf Entwürfe 

zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung bezieht oder

4.	� wenn die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Stelle erheblich beein-

trächtigt würde,

es sei denn, daß das Interesse an der Einsichtnahme das entgegenstehende öffentliche Interesse im 

Einzelfall überwiegt.

(3) Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder 

besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

§ 5

Schutz überwiegender privater Interessen

(1) 	Der Antrag auf Akteneinsicht ist vorbehaltlich des Satzes 2 und der Absätze 2 und 3 abzulehnen, 

soweit

1.	� personenbezogene Daten offenbart würden; es sei denn, die betroffene Person hat der Offenba-

rung zugestimmt oder die Offenbarung ist durch eine andere Rechtsvorschrift erlaubt,

2.	 der Einsicht der Schutz geistigen Eigentums, insbesondere Urheberrechte, entgegensteht oder

3.	� Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich gemacht würden, es sei denn, die Informatio-

nen werden mit Zustimmung des betroffenen Unternehmens offenbart.

Akteneinsicht kann gewährt werden, soweit aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalls im 

Hinblick auf den Zweck der politischen Mitgestaltung das Offenbarungsinteresse der Antrag stel-

lenden Person das Interesse der betroffenen Person an der vertraulichen Behandlung der Informa-

tion überwiegt. § 4 Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Sind von dem Antrag auf Akteneinsicht Unternehmensdaten betroffen, ist das Unternehmen 

anzuhören. Vor der Gewährung von Akteneinsicht nach Absatz 1 Satz 2 ist die betroffene Person 

anzuhören.

(3) Bei Einsicht in die Akten ist auch die Offenbarung der Mitwirkung eines Amtsträgers an Verwal-

tungsvorgängen oder sonstigem hoheitlichem Handeln sowie dessen Namens, Titels, akademischen 

Grades, der innerdienstlichen Funktionsbeschreibung, der dienstlichen Anschrift und Rufnummer 

zulässig, es sei denn, der Offenbarung stehen schutzwürdige Belange des Amtsträgers entgegen.

§ 6

Durchführung der Akteneinsicht

(1) 	Der Antrag auf Akteneinsicht muß hinreichend bestimmt sein. In den Fällen des § 4 Abs. 2 und 

§ 5 Absatz 1 Satz 2 sind auch die besonderen Umstände des Einzelfalls darzulegen, aufgrund derer 

ein überwiegendes Offenbarungsinteresse geltend gemacht wird. Der Antrag ist schriftlich oder 

elektronisch an die aktenführende Behörde zu richten. In den Fällen des Satzes 2 muß dem Antrag-

steller von der aktenführenden Behörde Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb von zwei Wo-

chen gegeben werden. Sofern dem Antragsteller Angaben zur hinreichenden Bestimmung seines 

Antrages fehlen, ist er von der öffentlichen Stelle zu beraten und zu unterstützen. Wird ein Antrag 

bei einer unzuständigen Stelle gestellt, so ist diese verpflichtet, den Antrag unverzüglich an die zu-

ständige Stelle weiterzuleiten und den Antragsteller hierüber zu unterrichten. Der Antrag ist in-

nerhalb eines Monats zu bescheiden; ist dies nicht möglich, so ist ein Zwischenbescheid zu erteilen. 

Eine Ablehnung des Antrages ist von der aktenführenden Behörde schriftlich zu begründen. Der 

Antragsteller ist im Ablehnungsbescheid auf sein Recht nach § 11 Abs. 2 Satz 1 hinzuweisen.

(2) 	Soweit der Schutz der in den §§ 4 und 5 genannten öffentlichen und privaten Belange durch 

Aussonderung von Aktenteilen oder Einzeldaten gewährleistet werden kann, ist dem Antragsteller 

der übrige Teil der Akte zugänglich zu machen. Ist die Aussonderung mit einem unverhältnismä-

ßig hohen Aufwand verbunden, besteht nur ein Recht auf Auskunftserteilung.

(3) 	(weggefallen)

(4) 	Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits über die begehrten Infor-

mationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen be-

schaffen kann oder wenn der Antrag zum Zweck der Vereitelung oder Verzögerung von Verwal-

tungshandlungen erfolgt.

§ 7

Art und Weise der Gewährung des Informationszuganges

(1) 	Die zuständige Stelle bestimmt vorbehaltlich des Absatzes 3 das Verfahren nach pflichtgemä-

ßem Ermessen. Soweit ein Anspruch auf Informationszugang besteht, wird dieser durch Gewäh-

rung von Akteneinsicht in die Originaldokumente, Übermittlung von Vervielfältigungen, elek-

tronische Post, Zurverfügungstellung von Informationsträgern oder in sonstiger Weise erfüllt. 

Werden die Akten elektronisch geführt, kann Akteneinsicht dadurch gewährt werden, dass Akten-

ausdrucke zur Verfügung gestellt, die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm wiederge-

geben oder elektronische Dokumente übermittelt werden. Die Einsichtsmöglichkeiten nach den 

Sätzen 2 und 3 stehen nebeneinander und schließen sich gegenseitig nicht aus. Die Anfertigung 

von Notizen ist gestattet. Auf Antrag erstellt die zuständige Stelle Kopien der Informationsträger. 

Die Antrag stellende Person kann auch auf Veröffentlichungen der zuständigen Stelle verwiesen 
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werden. Mit Zustimmung der Antrag stellenden Person kann der Informationszugang auch durch 

Auskunftserteilung erfüllt werden.

(2) 	Auskünfte können mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt werden.

(3) 	Wird eine bestimmte Art des Informationszuganges beantragt, soll diesem Antrag entsprochen 

werden, es sei denn, ein wichtiger Grund für eine andere Art der Informationsgewährung liegt vor. 

Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand.

§ 8

Gleichförmige Anträge und Beschränkung  

auf Auskunftserteilung

(1) 	Das Akteneinsichtsrecht ist auf Auskunftserteilung beschränkt, wenn mehr als 50 Anträge vor-

liegen, die auf die gleichen Informationen gerichtet sind, und die Auskunft auch ohne den Infor-

mationsträger verständlich ist. Abweichend von Satz 1 kann auch bei weniger als 50 Anträgen die 

Informationsgewährung auf Auskunftserteilung beschränkt werden, wenn die Gewährung von 

Akteneinsicht mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre.

(2) 	Bei Anträgen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 

vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht worden sind (gleichförmige Anträge), gelten die 

§§ 17 und 19 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Satz 1 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg entsprechend.

§ 9

Informationsrecht für Bürgerinitiativen und Verbände  

zur Beeinflussung öffentlicher Angelegenheiten

(1) Dieses Gesetz findet entsprechend Anwendung auf Bürgerinitiativen und Verbände zur Beein-

flussung öffentlicher Angelegenheiten im Sinne des Artikels 21 Abs. 3 der Verfassung des Landes 

Brandenburg, soweit sie ihr Recht auf Information geltend machen.

(2) Anträge nach Absatz 1 können nur durch den Vorstand oder einen besonders hierzu Bevoll-

mächtigten gestellt werden. In Zweifelsfällen ist gegenüber der Behörde die Vertretungsbefugnis 

nachzuweisen.

§ 10

Kosten

(1) 	Für Amtshandlungen, die aufgrund dieses Gesetzes vorgenommen werden, werden Kosten 

(Gebühren und Auslagen) erhoben. Die Gebühren sind so zu bemessen, dass zwischen dem Ver-

waltungsaufwand einerseits und dem Recht auf Akteneinsicht andererseits ein angemessenes Ver-

hältnis besteht. Kostenregelungen in anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(2) 	Die Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen mit dem Ausschuß für Inneres des Land-

tages die Gebührentatbestände und die Höhe der Gebühren durch Rechtsverordnung (Gebühren-

ordnung) zu bestimmen.

(3) 	Die Gemeinden und Gemeindeverbände können für Amtshandlungen, die aufgrund dieses Ge-

setzes vorgenommen werden, Gebühren und Auslagen erheben und dies durch Satzung regeln. 

Die Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg finden Anwendung.

§ 11

Beauftragter für das Recht auf Akteneinsicht

(1) 	Zur Wahrung des Grundrechts auf Akteneinsicht und Informationszugang wird ein Landes-

beauftragter für das Recht auf Akteneinsicht bestellt. Diese Aufgabe wird von dem Landesbeauf-

tragten für den Datenschutz wahrgenommen. Die Wahl und die Rechtsstellung des Landesbe-

auftragten richten sich nach den §§ 22 und 23 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes. Der 

Landesbeauftragte führt die Amts- und Funktionsbezeichnung „Der Landesbeauftragte für den 

Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht“ in männlicher oder weiblicher Form.

(2) 	Jeder hat das Recht, den Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf Akten-

einsicht anzurufen. In diesem Fall hat der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das 

Recht auf Akteneinsicht die Befugnisse der §§ 23, 25 und 26 des Brandenburgischen Datenschutz-

gesetzes.

(3) 	Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht legt dem Land-

tag alle zwei Jahre einen Bericht über seine Tätigkeit vor.

§ 12

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Potsdam, den 10. März 1998

Der Präsident des Landtages Brandenburg Dr. Herbert Knoblich
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§ 1 
[1] Grundsatz

(1) 	Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Landes, der Gemeinden 

und der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts und deren Vereinigungen einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Für 

sonstige Organe und Einrichtungen des Landes und der Gemeinden gilt dieses Gesetz, soweit sie öf-

fentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Einer Behörde im Sinne dieser Vorschrift 

steht eine natürliche Person oder juristische Person des Privatrechts gleich, soweit eine Behörde 

sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient.

(2) 	Die Behörde kann entweder Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informationen in 

sonstiger Weise zur Verfügung stellen. Begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des Informa-

tionszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Als wichti-

ger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand.

Anhang 7

Gesetz über die Freiheit des Zugangs 

zu Informationen für das Land Bremen  

(Bremer Informationsfreiheitsgesetz – BremIFG)

Vom 16. Mai 2006

(Brem.GBl. S. 263)

Zuletzt geändert durch Art. 1 Erstes G zur Änd. des GBremIFG 
vom 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81)

(2a) Das Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen kann nicht durch Rechtsgeschäft ausge-

schlossen oder beschränkt werden.

(3) 	Sofern der Zugang zu amtlichen Informationen in anderen Rechtsvorschriften abschließend 

geregelt ist, gehen diese mit Ausnahme von § 29 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 

den Regelungen dieses Gesetzes vor.

§ 2 

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. �amtliche Information jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art 

ihrer Speicherung; Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, 

gehören nicht dazu;

2. Dritter jeder, über den personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen.

§ 3 

Schutz von besonderen öffentlichen Belangen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht,

1.	 wenn das Bekanntwerden der Information nachteilige Auswirkungen haben kann auf 

	 a) internationale Beziehungen, Beziehungen zum Bund oder zu einem Land,

	 b) Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden,

	 c) Angelegenheiten der externen Finanzkontrolle,

	 d) �die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf ein 

faires Verfahren, die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitsrechtlicher oder 

disziplinarischer Ermittlungen oder die Strafvollstreckung,

2.	� wenn das Bekanntwerden der Information die äußere oder die öffentliche Sicherheit gefährden 

kann, 

3.	� wenn und solange die notwendige Vertraulichkeit internationaler Verhandlungen beeinträch-

tigt wird, 

4.	� wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Verschlusssachenanweisung 

für das Land Bremen geregelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder einem Be-

rufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegt,

5.	� hinsichtlich vorübergehend beigezogener Information einer anderen öffentlichen Stelle, die 

nicht Bestandteil der eigenen Vorgänge werden soll,[1] § 1 Abs. 2a eingef., Abs. 3 neu gef. mWv 12. 3. 2011 durch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).
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6.	� wenn das Bekanntwerden der Information geeignet wäre, fiskalische Interessen des Landes, der 

Gemeinden oder der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts im Wirtschaftsverkehr zu beeinträchtigen,

7.	� bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information, soweit das Interesse des Dritten an 

einer vertraulichen Behandlung im Zeitpunkt des Antrags auf Informationszugang noch fort-

besteht,

8.	� gegenüber dem Landesamt für Verfassungsschutz und den sonstigen öffentlichen Stellen des 

Landes, die Aufgaben im Sinne des § 10 Nr. 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes wahrnehmen,

9.	 gegenüber Radio Bremen in Bezug auf journalistisch-redaktionelle Informationen.

§ 4 
[1] Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

(1) 	 Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden für Entwürfe zu Entscheidungen so-

wie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die vor-

zeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördli-

cher Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbereitung nach Satz 1 

dienen regelmäßig Ergebnisse der Beweiserhebung und Gutachten oder Stellungnahmen Dritter.

(2) 	Die antragstellende Person soll über den Abschluss des jeweiligen Verfahrens informiert werden.

[1] § 4 Abs. 2 geänd. mWv 12. 3. 2011 durch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).

§ 5 
[1] Schutz personenbezogener Daten

(1)	 Zugang zu personenbezogenen Daten darf nur gewährt werden, soweit das Informationsinter-

esse der antragstellenden Person das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des Infor-

mationszugangs überwiegt oder der Dritte eingewilligt hat. Besondere Arten personenbezogener 

Daten im Sinne des § 2 Abs. 6 des Bremischen Datenschutzgesetzes dürfen nur übermittelt werden, 

wenn der Dritte ausdrücklich eingewilligt hat.

(2) 	Das Informationsinteresse der antragstellenden Person überwiegt nicht bei Informationen aus 

Unterlagen, soweit sie mit dem Dienst- oder Amtsverhältnis oder einem Mandat des Dritten in Zu-

sammenhang stehen, insbesondere aus Personalakten.

(3)	 Das Informationsinteresse der antragstellenden Person überwiegt das schutzwürdige Interesse 

des Dritten am Ausschluss des Informationszugangs in der Regel dann, wenn sich die Angabe auf 

Name, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und Telekom-

munikationsnummer beschränkt und der Dritte als Gutachter, Sachverständiger oder in vergleich-

barer Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben hat.

(4)	 Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und Telekom-

munikationsnummer von Bearbeitern sind vom Informationszugang nicht ausgeschlossen, soweit 

sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit sind und kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist.

[1] § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und Abs. 3 geänd. mWv 12. 3. 2011 durch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).

§ 6 
[1] Schutz des geistigen Eigentums und 

 von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen

1Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, soweit der Schutz geistigen Eigentums ent-

gegensteht. 2Zugang zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden, soweit 

der oder die Betroffene eingewilligt hat oder das Informationsinteresse der antragstellenden Per-

son die schutzwürdigen Belange des oder der Betroffenen überwiegt.

[1] § 6 Satz 2 geänd. mWv 12. 3. 2011 duch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).

§ 6a 
[1] Verträge der Daseinsvorsorge

(1)	 Hat der Antrag auf Informationszugang einen Vertrag der Daseinsvorsorge zum Gegenstand, 

findet § 6 Satz 2 mit der Maßgabe Anwendung, dass das Informationsinteresse der antragstellen-

den Person die schutzwürdigen Belange des oder der Betroffenen in der Regel überwiegt, wenn der 

oder die Betroffene im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinem wesentlichen Wettbewerb ausge-

setzt ist oder wenn der oder dem Betroffenen durch die Offenbarung der Betriebs- oder Geschäfts-

geheimnisse kein wesentlicher wirtschaftlicher Schaden entstehen würde. Im Übrigen bleiben die 

§§ 3 bis 6 unberührt.

(2	 Ein Vertrag der Daseinsvorsorge ist ein Vertrag, den eine Stelle im Sinne von § 1 Absatz 1 ab-

schließt und mit dem die Beteiligung an einem Unternehmen der Daseinsvorsorge übertragen 

wird, der Leistungen der Daseinsvorsorge zum Gegenstand hat oder mit dem das Recht an einer 

Sache zur dauerhaften Einbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge übertragen wird. Zur Da-

seinsvorsorge gehören insbesondere die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung, die Ab-

fallentsorgung, der öffentliche Personennahverkehr, die Energieversorgung, die Wohnungswirt-

schaft, die stationäre Krankenversorgung und die Datenverarbeitung für hoheitliche Tätigkeiten.
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(3)	Wird ein Antrag auf Zugang zu amtlichen Informationen bezogen auf einen Vertrag der Da-

seinsvorsorge gestellt, der vor dem 12. März 2011 geschlossen wurde, und stehen der Gewährung 

des Zugangs Bestimmungen des Vertrages entgegen, so hat die Stelle im Sinne von § 1 Absatz 1 den 

Vertragspartner zu Nachverhandlungen und zu Anpassung des Vertrages aufzufordern. Kann in-

nerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach Zugang der Aufforderung zur Nachverhandlung 

keine Einigung erzielt werden, so wird der Zugang zu amtlichen Informationen gewährt, wenn das 

Informationsinteresse das Geheimhaltungsinteresse erheblich überwiegt. Der Abwägungsmaß-

stab des Absatzes 1 ist zu berücksichtigen. Die §§ 7 und 8 bleiben unberührt.

[1] § 6a eingef. mWv 12. 3. 2011 duch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81). 

§ 7 

Antrag und Verfahren

(1) 	 [1]Der Zugang zu amtlichen Informationen wird auf formlosen Antrag gewährt. Der Antrag muss 

hinreichend bestimmt sein. Die Behörde kann verlangen, dass die antragstellende Person ihre 

Identität nachweist.

(2) Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet die Stelle, die zur Verfügung über die be-

gehrten Informationen berechtigt ist. Im Falle des § 1 Abs. 1 Satz 3 ist der Antrag an die Behörde 

zu richten, die sich der natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer 

öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne von § 5 Abs. 1 

und 2 oder § 6, muss er begründet werden. Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 Personen 

gelten die §§ 17 bis 19 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend.

(3)	Besteht ein Anspruch auf Informationszugang zum Teil, ist dem Antrag in dem Umfang statt-

zugeben, in dem der Informationszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen Infor-

mationen oder ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist. Entsprechendes gilt, 

wenn sich die antragstellende Person in den Fällen, in denen Belange Dritter berührt sind, mit ei-

ner Unkenntlichmachung der diesbezüglichen Informationen einverstanden erklärt.

(4)	Auskünfte können mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Die Behörde ist nicht 

verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der Information zu prüfen.

(5)	Im Fall der Einsichtnahme in amtliche Informationen kann sich die antragstellende Person No-

tizen machen oder Ablichtungen und Ausdrucke fertigen lassen. § 6 Satz 1 bleibt unberührt.

(6)	Die Information ist der antragstellenden Person unter Berücksichtigung etwaiger von ihr an-

gegebener Zeitpunkte unverzüglich, spätestens jedoch mit Ablauf der Frist nach Satz 2 Nr. 1 oder  

Nr. 2 zugänglich zu machen. Die Frist beginnt mit Eingang des Antrags bei der Behörde, die über 

die Informationen verfügt und endet

		  1. mit Ablauf eines Monats oder

		  2. �soweit die Informationen derart umfangreich und komplex sind, dass die in Nummer 1 

genannte Frist nicht eingehalten werden kann, mit Ablauf von zwei Monaten.

§ 8 bleibt unberührt.

[1] § 7 Abs. 1 eingef., bish. Abs. 1 und 2 werden Abs. 2 und 3, Abs. 3 Satz 2 geändert, bish. Abs. 3 und 4 werden Abs. 4 und 5, 

Abs. 5 Satz 1 geändert, bish. Abs. 5 wird Abs. 6, Abs. 6 Satz 1 mWv 12. 3. 2011 duch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).

§ 8 
[1] Verfahren bei Beteiligung Dritter

(1) 	 Die Behörde gibt einem Dritten, dessen Belange durch den Antrag auf Informationszugang berührt 

sind, schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, sofern Anhaltspunkte dafür 

vorliegen, dass er ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des Informationszugangs haben kann.

(2)	 Die dem Antrag auf Informationszugang stattgebende Entscheidung nach § 7 Absatz 2 Satz 1 ergeht 

schriftlich und ist auch dem Dritten bekannt zu geben. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn 

die Entscheidung dem Dritten gegenüber bestandskräftig ist oder die sofortige Vollziehung angeordnet 

worden ist und seit der Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind.

[1] § 8 Abs. 2 Satz 1 geänd. mWv 12. 3. 2011 duch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).

§ 9 

Ablehnung des Antrags

(1) 	 [1]Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ergeht eine schriftliche Entscheidung, die in-

nerhalb der Fristen nach § 7 Absatz 6 Satz 2 und 3 bekannt zu geben ist. Die Entscheidung ist zu 

begründen. Im Falle eines mündlichen Antrags gilt Satz 1 nur auf ausdrückliches Verlangen der an-

tragstellenden Person.

(2) 	Soweit die Behörde den Antrag ganz oder teilweise ablehnt, hat sie mitzuteilen, ob und wann der 

Informationszugang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich möglich ist.

(3) 	Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn die antragstellenden Person bereits über die begehr-

ten Informationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quel-

len beschaffen kann.

[1] § 9 Abs. 1 neu gef. mWv 12. 3. 2011 duch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).
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§ 10 
 [1] Kosten

(1) 	Wird einem Antrag nach § 7 stattgegeben, werden für Amtshandlungen nach diesem Gesetz 

Gebühren nach Maßgabe einer Gebührenordnung erhoben. Dies gilt nicht für Handlungen gegen-

über Beteiligten im Sinne des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes.

(2)	 Die Bereitstellung von Informationen darf nicht an im Voraus zu zahlende Gebühren gebunden 

sein. Gebühren dürfen nicht erhoben werden, wenn der Antrag auf Zugang abgelehnt worden ist.

(3) 	Auslagen der öffentlichen Stellen sind in jedem Fall durch die antragstellende Person zu erstat-

ten; diese dürfen die tatsächlichen Kosten nicht übersteigen.

(4)	Der Senat wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Haushalts- und Finanzausschuss die Zu-

ständigkeit für die Erhebung der Kosten (Gebühren und Auslagen), die Kostentatbestände und die 

Kostensätze durch Rechtsverordnung zu bestimmen. Die Bestimmungen des Bremischen Gebüh-

ren- und Beitragsgesetzes bleiben im Übrigen unberührt.

[1] § 10 Abs. 3 geänd., Abs.4 geänd. mWv 12. 3. 2011 duch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).

§ 11 
[1] Veröffentlichungspflichten

(1) 	Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen Informationssamm-

lungen und -zwecke erkennen lassen.

(2) 	Organisations-, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener Daten 

sind nach Maßgabe dieses Gesetzes allgemein zugänglich zu machen.

(3)	Jede öffentliche Stelle hat insbesondere die von ihr nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes erlas-

senen oder geänderten Verwaltungsvorschriften von allgemeinem Interesse zu veröffentlichen. 

Die Veröffentlichung unterbleibt, soweit ein Antrag auf Informationszugang nach diesem Gesetz 

abzulehnen wäre.

(4)	Die Behörden sollen die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten Pläne, Verzeichnisse und Verwal-

tungsvorschriften sowie weitere geeignete Informationen ohne Angaben von personenbezoge-

nen Daten und Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen in elektronischer Form allgemein zugänglich 

machen und an das elektronische Informationsregister nach Absatz 5 melden. Weitere geeignete 

Informationen sind insbesondere Handlungsempfehlungen, Statistiken, Gutachten, Berichte, Bro-

schüren, bei den Behörden vorhandene gerichtliche Entscheidungen, Informationen, zu denen be-

reits nach diesem Gesetz Zugang gewährt worden ist, Senatsvorlagen nach Beschlussfassung oder 

bei Mitteilungen an die Bürgerschaft diese sowie Unterlagen, Protokolle und Beschlüsse öffentli-

cher Sitzungen.

(4a) Absatz 4 Satz 1 gilt auch für Verträge der Daseinsvorsorge, die ab dem 12. März 2011 geschlossen 

werden. Hierauf weist die Stelle im Sinne von § 1 Absatz 1 vor Abschluss des Vertrages hin.

(5)	Die Freie Hansestadt Bremen richtet ein zentrales elektronisches Informationsregister ein, um 

das Auffinden der Informationen zu erleichtern. Die öffentlichen Stellen sind verpflichtet, insbe-

sondere Gesetze, Rechtsverordnungen, veröffentlichte Verwaltungsvorschriften und Dienstver-

einbarungen an das Informationsregister zu melden.

(6) Einzelheiten werden durch Rechtsverordnung des Senats geregelt.

[1] § 11 Abs. 4 geänd., abs.4 Satz 2 angef., Abs. 4a eingef., Abs. 5 geänd. mWv 12. 3. 2011 duch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).

§ 12 
 [1] Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter  

für die Informationsfreiheit

(1) 	Jeder kann die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit 

anrufen, wenn er sein Recht auf Informationszugang nach diesem Gesetz als verletzt ansieht.

(2) 	Die Aufgabe der oder des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird von der oder 

dem Landesbeauftragten für den Datenschutz wahrgenommen.

(3) 	Die Bestimmungen des Bremischen Datenschutzgesetzes (§§ 25 bis 33) gelten entsprechend.

[1] § 12 Überschrift geänd., Abs. 1 und 2 geänd. mWv 12. 3. 2011 duch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).

§ 13 
[1] [aufgehoben] 

[1] § 13 aufgeh. mWv 12. 3. 2011 duch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81).

§ 14 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten [1]

Dieses Gesetz tritt am ersten Tag des dritten auf die Verkündung[2] folgenden Monats in Kraft. Es 

tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft.

[1] § 14 Überschrift geänd., Satz 2 neu gef. mWv 12. 3. 2011 duch G v. 1. 3. 2011 (Brem.GBl. S. 81). [2] Verkündet am 26. 5. 2006.
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Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Abschnitt 1

Transparenzgebot

§ 1

Gesetzeszweck

(1) 	Zweck dieses Gesetzes ist es, durch ein umfassendes Informationsrecht die bei den in § 2 Absatz 3 

bezeichneten Stellen vorhandenen Informationen unter Wahrung des Schutzes personenbezoge-

ner Daten unmittelbar der Allgemeinheit zugänglich zu machen und zu verbreiten, um über die 

bestehenden Informationsmöglichkeiten hinaus die demokratische Meinungs- und Willensbil-

dung zu fördern und eine Kontrolle des staatlichen Handelns zu ermöglichen.

(2) 	Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf unverzüglichen Zugang zu allen 

Informationen der auskunftspflichtigen Stellen sowie auf Veröffentlichung der in § 3 Absatz 1 ge-

nannten Informationen.

 

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) 	Informationen sind alle Aufzeichnungen, unabhängig von der Art ihrer Speicherung.

(2)	  Veröffentlichungen sind Aufzeichnungen im Informationsregister nach Maßgabe des § 10.

(3) 	Behörden sind alle Stellen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrens-

gesetzes vom 9. November 1977 (HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 

(HmbGVBl. S . 444, 449), in der jeweils geltenden Fassung; als Behörden gelten auch natürliche oder

juristische Personen des Privatrechts, soweit sie öffentliche Aufgaben, insbesondere solche der Da-

seinsvorsorge, wahrnehmen oder öffentliche Dienstleistungen erbringen und dabei der Kontrolle 

der Freien und Hansestadt Hamburg oder einer unter ihrer Aufsicht stehenden juristischen Person 

des öffentlichen Rechts unterliegen.

(4) 	Kontrolle im Sinne des Absatz 3 liegt vor, wenn 1. die Person des Privatrechts bei der Wahrneh-

mung der öffentlichen Aufgabe oder bei der Erbringung der öffentlichen Dienstleistung gegen-

Anhang 8

Hamburgisches Transparenzgesetz

(HmbTG)

Vom 19. Juni 2012

über Dritten besonderen Pflichten unterliegt oder über besondere Rechte verfügt, insbesondere 

ein Kontrahierungszwang oder ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht, oder 2. eine oder 

mehrere der in Absatz 3 genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts allein oder zu-

sammen, unmittelbar oder mittelbar 

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzt oder besitzen oder

b) �über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügt 

oder verfügen oder

c) �mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unter-

nehmens stellen kann oder können.

(5)	Auskunftspflichtige Stellen sind die in Absatz 3 bezeichneten Behörden der Freien und Hanse-

stadt Hamburg sowie die der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg unterstehenden Kör-

perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, auch soweit diese Bundesrecht 

oder Recht der Europäischen Gemeinschaft ausführen. Als auskunftspflichtige Stellen gelten unter 

der Maßgabe des Absatzes 3 zweiter Halbsatz, auch natürliche oder juristische Personen des Privat-

rechts.

(6) 	Informationsregister ist ein zentral zu führendes, elektronisches und allgemein zugängliches 

Register, das alle nach diesem Gesetz veröffentlichten Informationen enthält.

(7) 	Auskunftspflicht ist die Pflicht, Informationen auf Antrag nach Maßgabe dieses Gesetzes zu-

gänglich zu machen.

(8) 	Veröffentlichungspflicht ist die Pflicht, aktiv Informationen in das Informationsregister nach 

Maßgabe dieses Gesetzes einzupflegen.

(9) 	Informationspflicht umfasst die Auskunfts- und die Veröffentlichungspflicht.

(10) Ein Vertrag der Daseinsvorsorge im Sinne dieses Gesetzes ist ein Vertrag, den eine Behörde 

abschließt und mit dem die Beteiligung an einem Unternehmen der Daseinsvorsorge übertragen 

wird, der Leistungen der Daseinsvorsorge zum Gegenstand hat, der die Schaffung oder Bereitstel-

lung von Infrastruktur für Zwecke der Daseinsvorsorge beinhaltet oder mit dem das Recht an einer 

Sache zur dauerhaften Einbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge übertragen wird. Damit 

sind Verträge erfasst, soweit sie die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung, die Abfallentsor-

gung, die Energieversorgung, das Verkehrs-und Beförderungswesen, insbesondere den öffentli-

chen Personennahverkehr, die Wohnungswirtschaft, die Bildungs- und Kultureinrichtungen, die 

stationäre Krankenversorgung oder die Datenverarbeitung für hoheitliche Tätigkeiten zum Ge-

genstand haben.

 

§ 3
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Anwendungsbereich

(1) 	Der Veröffentlichungspflicht unterliegen vorbehaltlich der §§ 4 bis 7 und 9

1. 	 Vorblatt und Petitum von Senatsbeschlüssen,

2. 	 Mitteilungen des Senats an die Bürgerschaft,

3. 	 in öffentlicher Sitzung gefasste Beschlüsse nebst den zugehörigen Protokollen und Anlagen,

4. 	 Verträge der Daseinsvorsorge,

5. 	 Haushalts-, Stellen-, Bewirtschaftungs-, Organisations-, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne,

6. 	 Globalrichtlinien, Fachanweisungen und Verwaltungsvorschriften,

7. 	 amtliche Statistiken und Tätigkeitsberichte,

8.	� Gutachten und Studien, soweit sie von Behörden in Auftrag gegeben wurden, in die Entschei-

dung der Behörde einfließen oder ihrer Vorbereitung dienen,

9. 	 Geodaten,

10. Ergebnisse von Messungen, Beobachtungen und sonstigen Erhebungen über schädliche Um-

welteinwirkungen, Umweltgefährdungen sowie über den Zustand der Umwelt, die von einer Be-

hörde außerhalb ihrer Überwachungstätigkeit im Einzelfall durchgeführt werden,

11. das Baumkataster,

12. öffentliche Pläne, insbesondere Bauleit-und Landschaftspläne,

13. die wesentlichen Regelungen erteilter Baugenehmigungen und -vorbescheide,

14. Subventions- und Zuwendungsvergaben,

15. �die wesentlichen Unternehmensdaten städtischer Beteiligungen einschließlich einer Darstel-

lung der jährlichen Vergütungen und Nebenleistungen für die Leitungsebene.

(2) 	Die auskunftspflichtigen Stellen sollen vorbehaltlich der §§ 4 bis 7 und 9 darüber hinaus veröf-

fentlichen

1. 	� Verträge, an deren Veröffentlichung ein öffentliches Interesse besteht, soweit dadurch nicht wirt-

schaftliche Interessen der Freien und Hansestadt Hamburg erheblich beeinträchtigt werden,

2. 	 Dienstanweisungen,

sowie alle weiteren, den in Absatz 1 und diesem Absatz genannten Gegenständen vergleichbaren 

Informationen von öffentlichem Interesse.

(3) 	Diese und alle anderen Informationen unterliegen der Auskunftspflicht.

(4) 	Die Vorschriften über die Veröffentlichungspflicht gelten für alle Behörden im Sinne von § 2 

Absatz 3. Die Vorschriften für die Auskunftspflicht gelten für alle auskunftspflichtigen Stellen im 

Sinne von § 2 Absatz 5.
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§ 4

Schutz personenbezogener Daten

(1) 	Personenbezogene Daten sind bei der Veröffentlichung im Informationsregister unkenntlich 

zu machen. Dies gilt nicht für

1. 	� Verträge nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 sowie nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 hinsichtlich des Na-

mens der Vertragspartnerin oder des Vertragspartners,

2. 	� Gutachten und Studien nach § 3 Absatz 1 Nummer 8 hinsichtlich der Namen der Verfasserinnen 

und Verfasser,

3. 	� Geodaten nach § 3 Absatz 1 Nummer 9, soweit sie nach Maßgabe der geltenden Datenschutzbe-

stimmungen veröffentlicht werden dürfen,

4. 	� die wesentlichen Regelungen erteilter Baugenehmigungen und -vorbescheide nach § 3 Absatz 

1 Nummer 13 hinsichtlich der Bezeichnung der Flurstücknummer und

5. 	� personenbezogene Daten im Zusammenhang mit Subventions- und Zuwendungsvergaben 

nach § 3 Absatz 1 Nummer 14, soweit es sich um die Empfänger von Einzelförderungen handelte; 

personenbezogene Daten in der Zweckbestimmung sind nicht zu veröffentlichen.

Die weiteren Einschränkungen der Informationspflicht nach § 9 sind zu berücksichtigen.

(2) 	Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und Tele-

kommunikationsnummer von Bearbeiterinnen und Bearbeitern unterliegen nicht der Veröffentli-

chungspflicht; sie werden auf Antrag zugänglich gemacht, soweit sie Ausdruck und Folge der amt-

lichen Tätigkeit sind, kein Ausnahmetatbestand erfüllt ist und schutzwürdige Sicherheitsbelange 

nicht entgegenstehen.

(3) 	Auf Antrag ist Zugang zu personenbezogenen Daten zu gewähren, wenn

1. 	 er durch Rechtsvorschrift erlaubt ist,

2. 	� er zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemeinwohl oder von Gefahren für Leben, Ge-

sundheit, persönliche Freiheit oder sonstiger schwerwiegender Beeinträchtigungen der Rechte 

Einzelner geboten ist,

3. 	 die oder der Betroffene in die Übermittlung eingewilligt hat oder

4. 	� ein schutzwürdiges Interesse an der Information besteht und überwiegende schutzwürdige Be-

lange nicht entgegenstehen.

(4) 	Personenbezogene Daten über Bewerberinnen, Bewerber, Beschäftigte (Beamtinnen und Be-

amte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) und ehemalige Beschäftigte bei auskunftspflichti-

gen Stellen sind von der Informationspflicht ausgenommen. Absatz 2 und § 3 Absatz 1 Nummer 15 

bleiben unberührt.

(5) 	Soll auf Antrag Zugang zu personenbezogenen Informationen gewährt werden, so ist die oder 

der Betroffene über die Freigabe von Informationen zu unterrichten, falls dies nicht mit einem un-
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vertretbaren Aufwand verbunden ist. Können durch den Zugang zu Informationen schutzwürdige 

Belange der oder des Betroffenen beeinträchtigt werden, so hat die auskunftspflichtige Stelle die-

ser oder diesem vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

 

§ 5

Ausnahmen von der Informationspflicht

Keine Informationspflicht nach diesem Gesetz besteht

1. 	� für Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden, soweit sie als Organe der 

Rechtspflege oder aufgrund besonderer Rechtsvorschriften in richterlicher Unabhängigkeit 

tätig geworden sind, sowie für Disziplinarbehörden und Vergabekammern,

2. 	� für den Rechnungshof, soweit er in richterlicher Unabhängigkeit tätig geworden ist; dies gilt 

nicht für seine Berichte,

3. 	� für das Landesamt für Verfassungsschutz, für Informationen, die im Zusammenhang mit der 

Aufgabenwahrnehmung des Arbeitsbereichs Scientology bei der Behörde für Inneres und 

Sport stehen, sowie für Behörden und sonstige öffentlichen Stellen der Freien und Hansestadt 

Hamburg, soweit sie Aufgaben im Sinne des § 10 Nummer 3 des Hamburgischen Sicherheits-

überprüfungsgesetzes vom 25. Mai 1999 (HmbGVBl. S. 82), zuletzt geändert am 17. Februar 2009 

(HmbGVBl. S. 29, 32), in der jeweils geltenden Fassung wahrnehmen,

4. 	 für Vorgänge der Steuerfestsetzung und Steuererhebung sowie der Innenrevisionen,

5. 	� für Prognosen, Bewertungen, Empfehlungen oder Anweisungen in Zusammenhang mit der ge-

richtlichen oder außergerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen,

6. 	� für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten in Bezug auf journalistisch-redaktionelle Informa-

tionen,

7. 	� für Grundlagenforschung oder anwendungsbezogene Forschung; § 3 Absatz 1 Nummer 8 bleibt 

unberührt.

 

§ 6

Schutz öffentlicher Belange

(1) 	Von der Informationspflicht ausgenommen sind die unmittelbare Willensbildung des Senats, 

Entwürfe, vorbereitende Notizen und vorbereitende Vermerke.

(2) 	Ebenfalls von der Informationspflicht sollen ausgenommen werden 

1. 	� Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorberei-

tung, soweit und solange durch die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der 

Entscheidungen oder bevorstehender Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren 

Entscheidungsfindung nach Satz 1 dienen Statistiken, Datensammlungen, Geodaten, regelmä-

ßige Ergebnisse der Beweiserhebung, Auskünfte, Gutachten oder Stellungnahmen Dritter,
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2. 	� Protokolle und Unterlagen von Beratungen, die durch spezialgesetzliche Vertraulichkeitsvor-

schriften geschützt sind, sowie Unterlagen, die durch die Verschlusssachenanweisung für die 

Behörden der Freien und Hansestadt Hamburg geschützt sind.

(3) 	Dasselbe betrifft auch andere Informationen soweit und solange

1. 	� deren Bekanntmachung die internationalen Beziehungen, die Beziehungen zum Bund oder zu 

einem Land, die Landesverteidigung, die innere Sicherheit nicht unerheblich gefährden würde,

2. 	� durch deren Bekanntgabe ein Gerichtsverfahren, ein Ermittlungsverfahren, ein Ordnungswid-

rigkeitenverfahren oder ein Disziplinarverfahren beeinträchtigt würde.

§ 7

Betriebs-und Geschäftsgeheimnisse

(1)	 Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind alle auf ein Unternehmen bezogene Tatsachen, Um-

stände und Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem begrenzten Personenkreis zu-

gänglich sind und an deren Nichtverbreitung der Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat. Ein 

berechtigtes Interesse liegt vor, wenn das Bekanntwerden einer Tatsache geeignet ist, die Wett-

bewerbsposition eines Konkurrenten zu fördern oder die Stellung des eigenen Betriebs im Wett-

bewerb zu schmälern oder wenn es geeignet ist, dem Geheimnisträger wirtschaftlichen Schaden 

zuzufügen. Dies gilt nicht für Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne von § 35 Absatz 4 des 

Ersten Buches Sozialgesetzbuch vom 11. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3015), zuletzt geändert am 12. Ap-

ril 2012 (BGBl. I S. 579, 599), in der jeweils geltenden Fassung.

(2) 	Informationen und Vertragsbestandteile, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten, 

unterliegen der Informationspflicht nur, soweit das Informationsinteresse das Geheimhaltungsin-

teresse überwiegt.

(3) 	Bei Angaben gegenüber den Behörden sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu kennzeich-

nen und getrennt vorzulegen. Das Geheimhaltungsinteresse ist darzulegen. Bei der Veröffentli-

chung oder der Information auf Antrag sind die geheimhaltungsbedürftigen Teile der Angaben 

unkenntlich zu machen oder abzutrennen. Dies kann auch durch Ablichtung der nicht geheimhal-

tungsbedürftigen Teile erfolgen. Der Umfang der abgetrennten oder unkenntlich gemachten Teile 

ist unter Hinweis auf das Vorliegen eines Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses zu vermerken.

(4) 	Soll auf Antrag Zugang zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen gewährt werden, so hat die aus-

kunftspflichtige Stelle der oder dem Betroffenen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
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§ 8

Trennungsgebot

Die Behörden sollen geeignete organisatorische Vorkehrungen treffen, damit Informationen, die 

dem Anwendungsbereich der §§ 4 bis 7 unterfallen, ohne unverhältnismäßigen Aufwand abge-

trennt werden können.

 

§ 9

Einschränkungen der Informationspflicht

(1) 	Soweit eine Weitergabe von Informationen durch höherrangiges Recht oder spezialgesetzliche 

Regelungen verboten ist, ist eine Darstellung ihres Gegenstandes und ihres Titels im zulässigen 

Umfang nach Maßgabe dieses Gesetzes zu veröffentlichen oder zugänglich zu machen.

(2) 	Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind:

1. 	� Verträge mit einem Gegenstandswert von weniger als 100.000 Euro, wenn zwischen den Ver-

tragspartnern im Laufe der vergangenen zwölf Monate Verträge über weniger als insgesamt 

100.000 Euro abgeschlossen worden sind,

2. 	� Subventions- und Zuwendungsvergaben mit einem Wert unter 1.000 Euro in einem Zeitraum 

von zwölf Monaten an eine Empfängerin bzw. einen Empfänger,

3. 	� Erteilung einer Baugenehmigung und eines -vorbescheides an eine Antragstellerin bzw. einen 

Antragsteller, sofern es sich um reine Wohnbebauung mit maximal fünf Wohneinheiten handelt.

(3) 	Soweit und solange Teile von Informationen aufgrund der §§ 4 bis 7 weder veröffentlicht noch 

auf Antrag zugänglich gemacht werden dürfen, sind die anderen Teile zu veröffentlichen oder auf 

Antrag zugänglich zu machen. 

§ 10

Ausgestaltung der Veröffentlichungspflicht

(1) 	Informationen im Sinne von § 3 Absatz 1 sind nach Vorliegen der technischen Voraussetzungen 

gemäß § 18 Absatz 2 unverzüglich im Volltext, in elektronischer Form im Informationsregister zu 

veröffentlichen. Alle Dokumente müssen leicht auffindbar, maschinell durchsuchbar und druck-

bar sein.

(2) 	Verträge, die nach Maßgabe dieses Gesetzes bei Vertragsabschluss zu veröffentlichen sind, sind 

so zu schließen, dass sie frühestens einen Monat nach Veröffentlichung wirksam werden und die 

Behörde innerhalb dieser Frist vom Vertrag zurücktreten kann. Bei Gefahr im Verzug oder drohen-

dem schweren Schaden kann davon abgewichen werden.

(3) 	Die Nutzung, Weiterverwendung und Verbreitung der Informationen ist frei, sofern höher-

rangiges Recht oder spezialgesetzliche Regelungen nichts anderes bestimmen. Das gilt auch für 
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Gutachten, Studien und andere Dokumente, die in die Entscheidungen der Behörden einfließen 

oder ihrer Vorbereitung dienen. Nutzungsrechte nach Satz 2 sind bei der Beschaffung von Infor-

mationen abzubedingen, soweit sie einer freien Nutzung, Weiterverwendung und Verbreitung 

entgegenstehen können.

(4) 	Der Zugang zum Informationsregister ist kostenlos und anonym. Er wird über öffentliche Kom-

munikationsnetze bereitgestellt. Zugang zum Informationsregister wird in ausreichendem Maße 

in öffentlichen Räumen gewährt.

(5) 	Alle veröffentlichten Informationen müssen in einem wiederverwendbaren Format vorliegen. 

Eine maschinelle Weiterverarbeitung muss gewährleistet sein und darf nicht durch eine platt-

formspezifische oder systembedingte Architektur begrenzt sein. Das Datenformat muss auf ver-

breiteten und frei zugänglichen Standards basieren und durch herstellerunabhängige Organisa-

tionen unterstützt und gepflegt werden. Eine vollständige Dokumentation des Formats und aller 

Erweiterungen muss frei verfügbar sein.

(6) 	Die Informationen im Informationsregister müssen mindestens zehn Jahre nach ihrer letzten 

Änderung vorgehalten werden.

(7) 	Bei Änderungen veröffentlichter Informationen muss neben der Änderung die jeweilige Fas-

sung für jeden Zeitpunkt abrufbar sein.

(8) 	Das Informationsregister enthält auch Informationen, bei denen aufgrund anderer Rechtsvor-

schriften eine Veröffentlichungspflicht für die Freie und Hansestadt Hamburg besteht.

(9) 	Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die zur Ausführung dieses Gesetzes erfor-

derlichen Bestimmungen zu treffen, insbesondere zu Einzelheiten der Veröffentlichung wie kon-

krete Datenformate oder Verfahrensabläufe zur Erfüllung der Veröffentlichungspflicht.

 

Abschnitt 2

Information auf Antrag

§11

Antrag

(1) 	Der Antrag auf Zugang zu Informationen soll schriftlich gestellt werden. Eine elektronische 

oder mündliche Antragstellung ist zulässig.

(2) 	Im Antrag sind die beanspruchten Informationen zu bezeichnen. Dabei wird die antragstellen-

de Person von der angerufenen Behörde beraten. Ist die angerufene Stelle selbst nicht auskunfts-
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pflichtig, so hat sie die auskunftspflichtige Stelle zu ermitteln und der antragstellenden Person zu 

benennen. 

§ 12

Zugang zur Information

(1) 	Die auskunftspflichtigen Stellen haben entsprechend der Wahl der antragstellenden Person 

Auskunft zu erteilen oder die Informationsträger zugänglich zu machen, die die begehrten Infor-

mationen enthalten.

(2) 	Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer Stellen, die nicht Bestandteil 

der eigenen Aufzeichnungen werden sollen, so weist die auskunftspflichtige Stelle auf diese Tatsa-

che hin und nennt die für die Entscheidung über die Akteneinsicht zuständige Stelle.

(3) 	Die auskunftspflichtigen Stellen stellen ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Mög-

lichkeiten für den lnformationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. 

Kann die auskunftspflichtige Stelle die Anforderungen von Absatz 1 nicht erfüllen, stellt sie Kopien 

zur Verfügung. Die §§ 17 und 19 des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten ent-

sprechend.

(4) 	Die auskunftspflichtige Stelle stellt auf Antrag Kopien der Informationen auch durch Versen-

dung zur Verfügung. Hat die antragstellende Person keine Auswahl zum Übermittlungsweg ge-

troffen, ist regelmäßig die kostengünstigste Form der Übermittlung zu wählen. 

(5) 	Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt die auskunftspflichti-

ge Stelle auf Verlangen der antragstellenden Person die erforderlichen Lesegeräte einschließlich 

der erforderlichen Leseanweisungen oder lesbare Ausdrucke zur Verfügung.

(6) 	Die auskunftspflichtige Stelle kann auf eine über öffentliche Kommunikationsnetze zugängli-

che Veröffentlichung verweisen, wenn sie der antragstellenden Person die Fundstelle angibt.

(7) 	Soweit Informationsansprüche aus den in § 4 (personenbezogene Daten) und § 7 (Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse) genannten Gründen nicht erfüllt werden können, ersucht die auskunfts-

pflichtige Stelle auf Verlangen der antragstellenden Person den oder die Betroffenen um ihre Ein-

willigung.

 

§ 13

Bescheidung des Antrags

(1) 	Die auskunftspflichtigen Stellen machen die begehrten Informationen unverzüglich, spätes-

tens aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags bei der Stelle, in der gewünschten 

Form zugänglich.

(2) 	Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des begehrten Zugangs erfolgt innerhalb 

der in Absatz 1 genannten Frist durch schriftlichen Bescheid mit einer Rechtsmittelbelehrung. 

Mündliche Anfragen brauchen nur mündlich beantwortet zu werden.

(3) 	Können die gewünschten Informationen nicht oder nicht vollständig innerhalb eines Monats 

zugänglich gemacht werden oder erfordern Umfang oder Komplexität eine intensive Prüfung, so 

kann die auskunftspflichtige Stelle die Frist auf zwei Monate verlängern. Die antragstellende Per-

son ist darüber schriftlich zu unterrichten.

(4) 	Für Amtshandlungen nach den Absätzen 1 bis 3 und §§ 11 und 12 werden Gebühren, Zinsen und 

Auslagen nach dem Gebührengesetz vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 14. 

Dezember 2010 (HmbGVBl. S. 667), in der jeweils geltenden Fassung erhoben.

Abschnitt 3

Die bzw. der Hamburgische Beauftragte

für Datenschutz und Informationsfreiheit

§14

Anrufung der oder des Hamburgischen Beauftragten

für Datenschutz und Informationsfreiheit

 

(1) 	Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihrem Anspruch auf Information nicht hinlänglich nach-

gekommen wurde oder dass ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht beachtet 

worden ist oder dass sie von einer auskunftspflichtigen Stelle eine unzulängliche Antwort erhalten 

hat, kann die Hamburgische Beauftragte oder den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz 

und Informationsfreiheit anrufen. Das Recht jeder Person, sich nach § 26 Absatz 1 des Hamburgi-

schen Datenschutzgesetzes vom 5. Juli 1990 (HmbGVBl. S. 133, 165, 226), zuletzt geändert am 14. 

Juni 2011 (Hmb- GVBl. S. 255), in der jeweils geltenden Fassung, an die Hamburgische Beauftrag-

te bzw. den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit zu wenden, 

wenn sie der Ansicht ist, bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen dieses 

Gesetzes in ihren Rechten verletzt worden zu sein, bleibt unberührt.

(2) 	Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit überwacht 

die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes. Berufung und Rechtsstellung der oder des Ham-

burgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit richten sich nach §§ 21 und 22 

des Hamburgischen Datenschutzgesetzes.

(3) 	Die in § 2 Absätze 3 und 5 genannten Stellen sind verpflichtet, die Hamburgische Beauftragte 

oder den Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und ihre oder 
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seine Beauftragten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Der oder dem Hamburgi-

schen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit ist dabei insbesondere

1. 	� Auskunft zu ihren oder seinen Fragen zu erteilen sowie die Einsicht in alle Unterlagen und Ak-

ten zu gewähren, die im Zusammenhang mit dem Informationsanliegen stehen, und

2.	 Zutritt zu Diensträumen zu gewähren.

Besondere Amts-und Berufsgeheimnisse stehen dem nicht entgegen. Stellt der Senat im Einzelfall 

fest, dass durch eine mit der Einsicht verbundene Bekanntgabe von Informationen die Sicherheit 

des Bundes oder eines Landes gefährdet ist, dürfen die Rechte nach Absatz 2 nur von der oder dem 

Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit persönlich oder von einer 

oder einem von ihr oder ihm schriftlich besonders damit Beauftragten ausgeübt werden.

(4) 	Die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit informiert 

die Bürgerinnen und Bürger über Fragen der Informationspflicht. Sie oder er berät den Senat und 

die sonstigen in § 2 Absätze 3 und 5 genannten Stellen in Fragen des Informationszugangs und 

kann Empfehlungen zur Verbesserung des Informationszugangs geben. Auf Ersuchen der Bürger-

schaft, des Eingabenausschusses der Bürgerschaft oder des Senats soll die oder der Hamburgische

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Hinweisen auf Angelegenheiten und Vor-

gänge nachgehen, die ihren bzw. seinen Aufgabenbereich unmittelbar betreffen. Auf Anforde-

rung der Bürgerschaft, des Senats oder eines Viertels der Mitglieder der Bürgerschaft hat die oder 

der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Gutachten zu erstellen 

und Berichte zu erstatten. Außerdem legt sie oder er mindestens alle zwei Jahre einen Tätigkeits-

bericht vor. Sie oder er kann sich jederzeit an die Bürgerschaft wenden. Schriftliche Äußerungen 

gegenüber der Bürgerschaft sind gleichzeitig dem Senat vorzulegen.

(5) 	Stellt die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Verstö-

ße gegen dieses Gesetz bei nach § 2 Absatz 3 und 5 informationspflichtigen Stellen fest, so fordert 

sie oder er diese zur Mängelbeseitigung auf. Bei erheblichen Verletzungen der Informationspflicht 

beanstandet sie oder er dies:

1. 	� im Bereich der Verwaltung und der Gerichte der Freien und Hansestadt Hamburg gegenüber 

dem für die Behörde oder das Gericht verantwortlichen Senatsmitglied, im Bereich der Bezirks-

verwaltung gegenüber dem für die Bezirksaufsichtsbehörde verantwortlichen Senatsmitglied;

2. 	� im Bereich der der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg unterstehenden juristischen 

Personen des öffentlichen Rechts und deren öffentlich-rechtlich organisierten Einrichtungen 

gegenüber dem Vorstand oder dem sonst vertretungsberechtigten Organ;

3. 	� im Bereich der Bürgerschaft und des Rechnungshofes gegenüber der jeweiligen Präsidentin 

oder dem jeweiligen Präsidenten;

4. 	� im Übrigen gegenüber der Geschäftsleitung sowie nachrichtlich gegenüber dem zuständigen 

Senatsmitglied. Sie oder er soll zuvor die betroffene Stelle zur Stellungnahme innerhalb einer 

von ihr oder ihm zu bestimmenden Frist auffordern und die zuständige Aufsichtsbehörde über 

die Beanstandung unterrichten. Mit der Feststellung und der Beanstandung
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soll die oder der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Vorschläge 

zur Beseitigung der Mängel und zur sonstigen Verbesserung des Informationszugangs verbinden.

(6) 	Werden die Mängel nicht fristgerecht behoben, richtet die oder der Hamburgische Beauftragte 

für Datenschutz und Informationsfreiheit eine weitere Beanstandung in den Fällen des Absatz 5 

Satz 2 Nummern 1 und 4 an den Senat, in den Fällen des Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 an die zuständige 

Aufsichtsbehörde und in den Fällen des Absatz 5 Satz 2 Nummer 3 an die Präsidentin oder den Prä-

sidenten der Bürgerschaft oder des Rechnungshofes.

(7) 	Vorschriften über den Rechtsschutz nach der Verwaltungsgerichtsordnung bleiben unberührt.

 Abschnitt 4

Schlussbestimmungen

§15

Ansprüche auf Informationszugang

nach anderen Rechtsvorschriften

Rechtsvorschriften oder besondere Rechtsverhältnisse, die einen weitergehenden Zugang zu In-

formationen gewähren, bleiben unberührt. 

§ 16

Staatsverträge

Bei Staatsverträgen sind die Bestimmungen dieses Gesetzes zu berücksichtigen.

§ 17

Altverträge

(1) 	Soweit in Verträgen, die vor dem Inkrafttreten des Gesetzes abgeschlossen worden sind (Alt-

verträge), ihre Veröffentlichung ausgeschlossen worden ist, unterliegen sie nicht der Veröffentli-

chungspflicht.

(2) 	Wird ein Antrag auf Information hinsichtlich eines Altvertrages gestellt und stehen der Gewäh-

rung von Informationen Bestimmungen des Vertrages entgegen, so hat die vertragschließende Be-

hörde den Vertragspartner zu Nachverhandlungen mit dem Ziel aufzufordern, die Informationen 

freizugeben. Kann innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten keine Einigung erzielt werden, so 

werden die Informationen gewährt, soweit das Informationsinteresse das Geheimhaltungsinteres-

se erheblich überwiegt.

(3) 	Für Änderungen oder Ergänzungen von Altverträgen gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 
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Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen:

§ 1

Grundsätze der Informationszugangsfreiheit

(1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu in den Behörden vorhandenen Informationen 

sowie die Verbreitung dieser Informationen zu gewährleisten und die grundlegenden Vorausset-

zungen festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen.

(2) Jede natürliche und juristische Person des Privatrechts hat Anspruch auf Zugang zu den bei ei-

ner Behörde vorhandenen Informationen. Dies gilt für Personenvereinigungen entsprechend.

(3) Besondere Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen, die Auskunftser-

teilung oder die Gewährung von Akteneinsicht bleiben unberührt. Bei zulässigem Informationsan-

trag gilt das Prinzip der Amtsverschwiegenheit nicht.

(4) Der Informationszugang nach diesem Gesetz umfasst nicht das Recht zur Weiterverwendung 

erhaltener Informationen zu gewerblichen Zwecken.

§ 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1.	� Informationen: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung in Form von Schrift, Bild, Ton 

oder in sonstigen Daten;

2.	� Informationsträger: alle Medien, die Informationen in Schrift-, Bild-, Ton- oder automatisierter 

oder in sonstiger Form speichern können.

Nicht hierunter fallen Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen 

und die spätestens nach dessen Abschluss vernichtet werden.

Anhang 9

Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen

für das Land Mecklenburg-Vorpommern

(Informationsfreiheitsgesetz - IFG M-V)
 

Vom 10. Juli 2006
Fundstelle: GVOBl. M-V 2006, S. 556

Stand: letzte berücksichtigte Änderung: mehrfach geändert durch Artikel 1  
des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 277)

§ 18

Übergangsregelungen, Inkrafttreten

(1) 	 Die Veröffentlichungspflicht gilt für Informationen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf-

gezeichnet worden sind, nur, soweit sie in veröffentlichungsfähiger elektronischer Form vorliegen.

(2) 	Die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung dieses Gesetzes sind innerhalb von zwei 

Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes herzustellen. Über den Fortschritt bei der Umset-

zung im Sinne von Satz 1 hat der Senat der Bürgerschaft nach dem Inkrafttreten halbjährlich öffent-

lich zu berichten. Spätestens vier Jahre nach dem Inkrafttreten überprüft der Senat das Gesetz im 

Hinblick auf seine Anwendung und Auswirkungen, berücksichtigt dabei die Berichte der oder des 

Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit und berichtet der Bürger-

schaft über das Ergebnis.

(3) 	Das Gesetz tritt drei Monate nach seiner Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Hamburgi-

sche Informationsfreiheitsgesetz vom 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 29) in der geltenden Fassung 

außer Kraft.

Ausgefertigt Hamburg, den 19. Juni 2012.

Der Senat

 

HAMBURGISCHES TRANSPARENZGESETZ 
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§ 3

Anwendungsbereich

(1) 	 Die Vorschriften über den Zugang zu Informationen gelten für die Behörden des Landes, der 

Landkreise, der Ämter und Gemeinden, für die sonstigen Körperschaften, rechtsfähigen Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie für den Landtag, soweit er Verwaltungsaufgaben wahr-

nimmt, auch, wenn diese Bundesrecht oder Recht der Europäischen Gemeinschaften ausführen.

(2) 	Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle nach § 1 Abs. 3 des Landesverwaltungsverfah-

rensgesetzes.

(3) 	Einer Behörde im Sinne dieser Vorschrift steht eine natürliche oder juristische Person des Pri-

vatrechts gleich, soweit sie Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnimmt oder dieser Person 

die Erfüllung öffentlicher Aufgaben übertragen wurde oder an denen eine oder mehrere der in Ab-

satz 1 genannten juristischen Personen des öffentlichen Rechts mit einer Mehrheit der Anteile oder 

Stimmen beteiligt sind. 

(4) 	Behörden im Sinne dieses Gesetzes sind nicht

1.	� die Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden, soweit sie als Organe der 

Rechtspflege oder aufgrund besonderer Rechtsvorschriften in richterlicher Unabhängigkeit 

tätig werden sowie Disziplinarbehörden,

2.	� der Landesrechnungshof, soweit er in richterlicher Unabhängigkeit tätig wird.

§ 4

Ausgestaltung des Informationszugangsanspruchs

(1) 	Die Behörde hat nach Wahl des Antragstellers schriftlich oder mündlich Auskunft zu erteilen 

oder die Informationsträger zugänglich zu machen, die die begehrten Informationen enthalten. 

Soweit Informationsträger nur mit Hilfe von Maschinen lesbar sind, stellt die Behörde auf Verlan-

gen des Antragstellers maschinenlesbare Informationsträger einschließlich der erforderlichen Le-

seanweisungen oder lesbare Ausdrucke zur Verfügung.

(2) 	Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Informationsträger anderer öffentlicher Stel-

len, die nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, so weist die Behörde 

auf diese Tatsache hin und teilt dem Antragsteller die für die Entscheidung über den Informations-

zugang zuständige Stelle mit.

(3) 	Die Behörde stellt ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für den Infor-

mationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. Die Behörde stellt dem 

Antragsteller auf Verlangen Kopien zur Verfügung.

(4) 	Handelt es sich um Informationen, die bereits öffentlich und barrierearm zugänglich sind, ist 

ein Anspruch ausgeschlossen, sofern die Behörde dem Antragsteller in einer entsprechenden Ver-

weisungsmitteilung die Fundstelle angibt.

§ 5

Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung

Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit und solange

1.	� das Bekanntwerden der Informationen dem Wohl des Landes, den inter- und supranationalen 

Beziehungen, den Beziehungen zum Bund oder zu einem Land schwerwiegende Nachteile be-

reiten oder die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit schädigen würde,

2.	� durch die Bekanntgabe der Informationen der Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungs- oder 

Strafvollstreckungsverfahrens gefährdet oder der Verfahrensablauf eines anhängigen Ge-

richts-, Ordnungswidrigkeiten- oder Disziplinarverfahrens erheblich beeinträchtigt würde,

3.	� durch die Bekanntgabe der Informationen Angaben und Mitteilungen von Behörden, die nicht 

dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterfallen, offenbart würden und die Behörden in die 

Offenbarung nicht eingewilligt haben oder von einer Einwilligung nicht auszugehen ist,

4.	� das Bekanntwerden der Informationen die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden kann.

§ 6

Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

(1) 	Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen für Entwürfe zu Entscheidungen sowie 

die Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die 

vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung vereitelt würde.

(2) 	Nicht der unmittelbaren Vorbereitung dienen insbesondere Ergebnisse von Beweiserhebungen 

und Gutachten oder Stellungnahmen Dritter.

(3) 	Nicht zugänglich sind Protokolle vertraulicher Beratungen.

(4) 	Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, wenn das Bekanntwerden des Inhal-

tes der Informationen die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landesregierung 

beeinträchtigt.

(5) 	Informationen, die nach den Absätzen 1 und 3 nicht gewährt werden konnten, sind spätestens 

nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens zugänglich zu machen. Dies gilt hinsichtlich Absatz 3 

nur für Ergebnisprotokolle.

(6) 	Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, wenn zu befürchten ist, dass durch das Be-

kanntwerden der Informationen der Erfolg behördlicher Maßnahmen, insbesondere von Überwa-

chungs- und Aufsichtsmaßnahmen, von ordnungsbehördlichen Anordnungen oder Maßnahmen 
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der Verwaltungsvollstreckung, gefährdet oder vereitelt sowie die ordnungsgemäße Erfüllung der 

Aufgaben der betroffenen Behörde erheblich beeinträchtigt würde.

§ 7

Schutz personenbezogener Daten

Der Antrag auf den Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der 

Informationen personenbezogene Daten offenbart werden, es sei denn,

1.	 die Betroffenen willigen ein,

2.	 die Offenbarung ist durch Rechtsvorschrift erlaubt,

3.	� die Offenbarung ist zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemeinwohl oder schwerwie-

gender Beeinträchtigungen der Rechte Einzelner geboten,

4.	� die Einholung der Einwilligung des Betroffenen ist nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-

wand möglich, und es ist offensichtlich, dass die Offenbarung im Interesse des Betroffenen liegt,

5.	� der Antragsteller macht ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der begehrten Informationen 

geltend und überwiegende schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen stehen der Offen-

barung nicht entgegen.

§ 8

Schutz des geistigen Eigentums und  

von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen

Der Antrag auf Zugang zu Informationen ist abzulehnen, soweit der Schutz geistigen Eigentums 

entgegensteht oder durch die Übermittlung der Informationen ein Betriebs- oder Geschäftsge-

heimnis offenbart wird und der Betroffene nicht eingewilligt hat. Dies gilt auch für das Land, die 

kommunalen Körperschaften sowie für Unternehmen und Einrichtungen, die von kommunalen 

Körperschaften nach den Vorschriften der Kommunalverfassung in einer Rechtsform des privaten 

oder öffentlichen Rechts geführt werden, bei der Teilnahme am Wirtschaftsverkehr.

§ 9

Verfahren bei Beteiligung Dritter

(1) 	In den Fällen der §§ 7 und 8 gibt die Behörde einem Dritten, dessen Belange durch den Antrag 

auf Informationszugang berührt sind, schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines 

Monats, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss 

des Informationszugangs haben kann.

(2) 	Die Entscheidung über den Antrag auf Informationszugang ergeht schriftlich und ist auch dem 

Dritten bekannt zu geben. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung 

dem Dritten gegenüber bestandskräftig oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist und 

seit der Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind. § 12 Absatz 2 

gilt entsprechend.

§ 10

Antragstellung

(1) 	Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag ist schriftlich oder zur Nie-

derschrift an die Behörde zu richten, bei der die begehrten Informationen vorhanden sind. Im Fall 

des § 3 Abs. 3 ist der Antrag an die Behörde zu richten, die sich der natürlichen oder juristischen 

Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient.

(2) 	Im Antrag sind die begehrten Informationen zu umschreiben. Sofern dem Antragsteller Anga-

ben zur Umschreibung der begehrten Informationen fehlen, hat ihn die Behörde zu beraten.

(3) 	Die Behörde ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der Information zu prüfen. Sind die 

Informationen bei der Behörde, bei der der Antrag gestellt worden ist, nicht oder nicht vollständig 

vorhanden, hat diese Behörde dem Antragsteller hinsichtlich der fehlenden Informationen unver-

züglich die zuständige Behörde zu benennen, soweit ihr dies bekannt ist.

(4) 	Bei Anträgen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 

vervielfältigter gleich lautender Texte eingereicht worden sind (gleichförmige Anträge), sowie bei 

Anträgen von mehr als 50 Personen, die das gleiche Informationsinteresse verfolgen, gelten die §§ 

17 bis 19 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend. Sind mehr als 50 Personen auf-

zufordern, einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen, kann die Aufforderung ortsüblich bekannt 

gemacht werden.

(5) 	Soweit und solange Informationen aufgrund der §§ 5 bis 8 nicht zugänglich gemacht werden 

dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den übrigen Informationen.

§ 11

Bescheidung des Antrags

(1) 	Der Antrag ist unverzüglich, spätestens jedoch nach Ablauf einer Frist von einem Monat, im Fall 

der Beteiligung eines Dritten (§ 9 Absatz 1) spätestens zwei Monate nach Stellung eines ordnungs-

gemäßen Antrags zu bescheiden. Der Antragsteller ist über die Beteiligung eines Dritten schriftlich 

zu informieren.

(2) 	Soweit Umfang oder Komplexität der begehrten Informationen dies rechtfertigen, kann die 

Frist des Absatzes 1 auf bis zu drei Monate verlängert werden. Der Antragsteller ist über die Fristver-

längerung und deren Gründe schriftlich zu informieren.

(3) 	Besteht ein Anspruch auf Informationszugang nur teilweise, ist dem Antrag in dem Umfang 

stattzugeben, in dem der Informationszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen 

Informationen und ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist.
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§ 12

Ablehnung des Antrags, Rechtsweg

(1) 	 Soweit die Behörde den Antrag ganz oder teilweise ablehnt, hat sie hierfür die Gründe und darü-

ber hinaus mitzuteilen, ob und wann der Informationszugang ganz oder teilweise zu einem späteren 

Zeitpunkt voraussichtlich möglich ist. Auf die Möglichkeit von Widerspruch und Verpflichtungskla-

ge sowie Anrufung des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit ist dabei hinzuweisen.

(2) 	Gegen die Ablehnung sind Widerspruch und Verpflichtungsklage zulässig. Ein Widerspruchs-

verfahren nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung ist auch dann 

durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde getroffen worden ist.

§ 13

Gebühren und Auslagen

(1) 	Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind Gebühren und Auslagen zu erheben. Dies gilt 

nicht für die Erteilung einfacher Auskünfte. Auslagen sind zu erstatten; sie dürfen die tatsächli-

chen Kosten nicht überschreiten.

(2) 	Das Innenministerium wird ermächtigt, für Amtshandlungen nach Absatz 1 die Gebührentatbe-

stände und die Höhe der Gebühren sowie der Auslagen durch Rechtsverordnung zu bestimmen.

§ 14

Anrufung des Landesbeauftragten für  

die Informationsfreiheit und der Rechtsaufsicht

Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht 

beachtet worden ist, hat das Recht auf Anrufung des Landesbeauftragten für die Informations-

freiheit. Die Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes über die Aufgaben und Befugnisse des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz finden für den Landesbeauftragten für die Informati-

onsfreiheit entsprechende Anwendung. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz ist zugleich 

Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit. Die Vorschriften über den gerichtlichen Rechts-

schutz und die Beschwerdemöglichkeit bei der zuständigen Aufsichtsbehörde bleiben unberührt.

§ 15

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Schwerin, 10. Juli 2006

Der Ministerpräsident		  Der Innenminister

Dr. Harald Ringstorff		  Dr. Gottfried Timm

GESETZ ZUR REGELUNG DES ZUGANGS ZU INFORMATIONEN FÜR DAS LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN

§ 1

Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen In-

formationen zu gewährleisten und die grundlegenden Voraussetzungen festzulegen, unter denen 

derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen. 

§ 2

Anwendungsbereich

(1)	 Dieses Gesetz gilt für die Verwaltungstätigkeit der Behörden, Einrichtungen und sonstigen 

öffentlichen Stellen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der sonstigen der 

Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Ver-

einigungen (öffentliche Stellen). Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der 

öffentlichen Verwaltung wahrnimmt. 

(2)	 Für den Landtag und für die Gerichte sowie für die Behörden der Staatsanwaltschaft gilt dieses 

Gesetz, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Entsprechendes gilt für den Landesrech-

nungshof und die Staatlichen Rechnungsprüfungsämter. 

(3)	Für Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Prüfungseinrichtungen gilt dieses Gesetz nur, 

soweit sie nicht im Bereich von Forschung, Lehre, Leistungsbeurteilungen und Prüfungen tätig 

werden. 

(4)	Sofern eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts öffentlich-rechtliche Aufgaben 

wahrnimmt, gilt sie als Behörde im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 3

Begriffsbestimmungen

Informationen im Sinne dieses Gesetzes sind alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungs-

form oder auf sonstigen Informationsträgern vorhandenen Informationen, die im dienstlichen Zu-

sammenhang erlangt wurden. Informationsträger sind alle Medien, die Informationen in Schrift-, 

Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungsform oder in sonstiger Form speichern können. 

Anhang 10

Gesetz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen

für das Land Nordrhein-Westfalen

(Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen – IFG NRW)

Vom 27. November 2001
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§ 4

Informationsrecht

(1)	 Jede natürliche Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den in § 2 genannten Stel-

len Anspruch auf Zugang zu den bei der Stelle vorhandenen amtlichen Informationen. 

(2)	 Soweit besondere Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen, die Aus-

kunftserteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht bestehen, gehen sie den Vorschriften die-

ses Gesetzes vor. Im Rahmen dieses Gesetzes entfällt die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit. 

§ 5

Verfahren

(1)	 Der Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen wird auf Antrag 

gewährt. Der Antrag kann schriftlich, mündlich oder in elektronischer Form gestellt werden. Er 

muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere erkennen lassen, auf welche Informationen er 

gerichtet ist. Anträge auf Zugang zu amtlichen Informationen der Verwaltungstätigkeit von Schu-

len sind in inneren Schulangelegenheiten an die Schulaufsicht, in äußeren Schulangelegenheiten 

an die Schulträger zu richten. Begehrt die Antragstellerin oder der Antragsteller eine bestimmte 

Art des Informationszugangs, so darf nur dann eine andere Art bestimmt werden, wenn hierfür ein 

wichtiger Grund vorliegt. 

(2)	 Die Information soll unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Antragstellung, 

zugänglich gemacht werden. Die inhaltliche Richtigkeit der Information ist nicht zu überprüfen. 

Die Ablehnung eines Antrages nach Absatz 1 oder die Beschränkung des beantragten Zugangs zu 

einer Information ist schriftlich zu erteilen und zu begründen; bei mündlicher Antragstellung gilt 

die Schriftform nur auf ausdrückliches Verlangen der Antragstellerin oder des Antragstellers. Die 

informationssuchende Person ist im Falle der Ablehnung auch auf ihr Recht nach § 13 Abs. 2 hinzu-

weisen. 

(3)	Ist die Gewährung des Informationszugangs von der Einwilligung einer betroffenen Person ab-

hängig, gilt diese Einwilligung als verweigert, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Anfrage 

durch die öffentliche Stelle vorliegt. 

(4)	Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn die Information der Antragstellerin oder dem An-

tragsteller bereits zur Verfügung gestellt worden ist oder wenn sich die Antragstellerin oder der 

Antragsteller die Information in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschaf-

fen kann. 

(5)	Bei Anträgen, die von mehr als 20 Personen auf Unterschriftenlisten unterzeichnet oder in Form 

vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Anträge), selten die  

§§ 17 und 19 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend. Sind mehr als 20 Personen aufzu-

fordern, einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen, kann die öffentliche Stelle die Aufforderung 

ortsüblich bekanntmachen.

§ 6

Schutz öffentlicher Belange

und der Rechtsdurchsetzung

Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit und solange 

a.	� das Bekanntwerden der Information die Landesverteidigung, die internationalen Beziehun-

gen, die Beziehungen zum Bund oder zu einem Land oder die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung, insbesondere die Tätigkeit der Polizei, des Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaf-

ten oder der Behörden des Straf- und Maßregelvollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden 

beeinträchtigen würde oder 

b.	� durch die Bekanntgabe der Information der Verfahrensablauf eines anhängigen Verwaltungs-

verfahrens, eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens, eines Disziplinarverfahrens oder der Er-

folg einer bevorstehenden behördlichen Maßnahme erheblich beeinträchtigt würde oder 

c.	� durch das Bekanntwerden der Information Angaben und Mitteilungen öffentlicher Stellen des 

Bundes oder anderer Länder ohne deren Zustimmung offenbart würden. 

Entsprechendes gilt, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Information zu einer 

Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung missbräuchlich verwendet werden soll. 

§ 7

Schutz des behördlichen

Entscheidungsbildungsprozesses

(1)	 Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen für Entwürfe zu Entscheidungen, für Arbei-

ten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung sowie für Protokolle vertraulicher Bera-

tungen. 

(2)	 Der Antrag soll abgelehnt werden, wenn 

a.	� sich der Inhalt der Information auf den Prozess der Willensbildung innerhalb von und zwischen 

öffentlichen Stellen bezieht oder 

b.	� das Bekanntwerden des Inhalts der Information die Funktionsfähigkeit und die Eigenverant-

wortung der Landesregierung beeinträchtigt oder

c.	� es sich um Informationen handelt, die ausschließlich Bestandteil von Vorentwürfen und Noti-

zen sind, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen und alsbald vernichtet werden. 

(3)	Informationen, die nach Absatz 1 vorenthalten worden sind, sind nach Abschluss des jeweiligen 

Verfahrens zugänglich zu machen. Für Protokolle vertraulichen Inhalts gilt dies nur für die Ergeb-

nisse. 
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§ 8

Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit durch die Übermittlung der Informa-

tion ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird und dadurch ein wirtschaftlicher Scha-

den entstehen würde. Entsprechendes gilt für Informationen, die wegen ihrer volkswirtschaftli-

chen Bedeutung im öffentlichen Interesse geheimzuhalten sind. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn 

die Allgemeinheit ein überwiegendes Interesse an der Gewährung des Informationszugangs hat 

und der eintretende Schaden nur geringfügig wäre. Im Zweifelsfall ist der oder dem Betroffenen 

vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Betroffen sein kann auch eine öffentliche Stelle. 

§ 9

Schutz personenbezogener Daten

(1)	 Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der Infor-

mation personenbezogene Daten offenbart werden, es sei denn, 

a.	 die betroffene Person hat eingewilligt oder

b.	 die Offenbarung ist durch ein Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erlaubt oder

c.	� die Offenbarung ist zur Abwehr erheblicher Nachteile für das Allgemeinwohl oder von Gefah-

ren für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder sonstiger schwerwiegender Beeinträchti-

gungen der Rechte Einzelner geboten oder

d.	� die Einholung der Einwilligung der betroffenen Person ist nicht oder nur mit unverhältnismäßi-

gem Aufwand möglich und es offensichtlich ist, dass die Offenbarung im Interesse der betroffe-

nen Person liegt oder 

e.	� die Antragstellerin oder der Antragsteller macht ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der 

begehrten Information geltend und überwiegende schutzwürdige Belange der betroffenen 

Person stehen der Offenbarung nicht entgegen. 

(2)	 Soll Zugang zu personenbezogenen Informationen nach Absatz 1 Buchstabe b bis e gewährt 

werden, ist die betroffene Person von der Freigabe der Information zu benachrichtigen, wenn dies 

nicht mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist. Können durch den Zugang zu ei-

ner Information schutzwürdige Belange der betroffenen Person beeinträchtigt werden, so hat die 

öffentliche Stelle dieser vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

(3)	Dem Antrag auf Informationszugang soll in der Regel stattgegeben werden, soweit sich die An-

gaben auf Namen, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift 

und Rufnummer beschränken und 

a.	 die betroffene Person als Amtsträger an dem jeweiligen Vorgang mitgewirkt hat oder 

b.	� die betroffene Person als Gutachter, Sachverständiger oder in vergleichbarer Weise eine Stel-

lungnahme in einem Verfahren abgegeben hat, es sei denn, der Offenbarung stehen schutz-

würdige Belange der betroffenen Person entgegen. 

§ 10

Einwilligung der betroffenen Person

(1)	 Im Fall des § 9 Abs. 1 Buchstabe a) ist zu prüfen, ob dem Antrag auf Informationszugang nach 

Abtrennung oder Schwärzung der personenbezogenen Daten stattgegeben werden kann. Ist dies 

nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich, hat die öffentliche Stelle unverzüglich 

die Einwilligung der betroffenen Person einzuholen. Wird die Einwilligung nicht erteilt oder gilt 

sie nach § 5 Abs. 3 als verweigert, besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht. 

(2)	 Die öffentlichen Stellen treffen gemäß § 4 Abs. 6 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen 

geeignete Maßnahmen, damit Informationen, die dem Anwendungsbereich der §§ 6 bis 9 unter-

fallen, möglichst ohne unverhältnismäßigen Aufwand abgetrennt werden können. 

§ 11

Kosten

(1)	 Für Amtshandlungen, die aufgrund dieses Gesetzes vorgenommen werden, werden Gebühren 

erhoben. Die Ablehnung eines Antrages auf Informationszugang ist gebührenfrei. 

(2)	 Die Landesregierung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Landtagsausschuss für In-

nere Verwaltung und Verwaltungsstrukturreform die Gebührentatbestände und die Gebühren 

durch Rechtsverordnung (Gebührenordnung) zu bestimmen. Die Bestimmungen des Gebühren-

gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen bleiben im Übrigen unberührt. 

§ 12

Veröffentlichungspflichten

Geschäftsverteilungspläne, Organigramme und Aktenpläne sind nach Maßgabe dieses Gesetzes 

allgemein zugänglich zu machen. Die öffentlichen Stellen sollen Verzeichnisse führen, aus denen 

sich die vorhandenen Informationssammlungen und -zwecke erkennen lassen. Soweit möglich hat 

die Veröffentlichung in elektronischer Form zu erfolgen. § 4 Abs. 2 Satz 1 dieses Gesetzes bleibt un-

berührt. 

§ 13

Beauftragte oder Beauftragter

für das Recht auf Information

(1)	 Für die Sicherstellung des Rechts auf Information ist die oder der Landesbeauftragte für den Da-

tenschutz zuständig. 

(2)	 Jeder hat das Recht, die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz 

als Beauftragte oder Beauftragten für das Recht auf Information anzurufen. Das Datenschutzge-

setz Nordrhein-Westfalen gilt entsprechend. 
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(3)	Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz legt dem Landtag und der Landesregie-

rung jeweils für zwei Kalenderjahre einen Bericht über ihre oder seine Tätigkeit als Beauftragte 

oder Beauftragter für das Recht auf Information vor. § 27 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-

Westfalen gilt entsprechend. 

§ 14

Überprüfung

der Auswirkungen des Gesetzes

(1)	 Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden nach einem Erfahrungszeitraum von zwei Jahren 

durch die Landesregierung unter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände und die Landes-

beauftragte oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz überprüft. Die Landesregierung un-

terrichtet danach den Landtagsausschuss für Innere Verwaltung und Verwaltungsstrukturreform 

über das Ergebnis der Überprüfung. 

(2)	 Die öffentlichen Stellen, bei denen Anträge auf Zugang zu Informationen gestellt werden, sind 

verpflichtet, eine Statistik zu führen. Die Statistik umfasst den Gegenstand des Antrags, die Dauer 

der Bearbeitung, die Entscheidung über den Antrag sowie die Anzahl der Widersprüche und Kla-

gen. Sie weist außerdem aus, in wie vielen Fällen mit welchem Gegenstand betroffene Personen 

eine Einwilligung in die Offenbarung ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben und in wie 

vielen und welchen Fällen eine Einwilligung ausdrücklich nicht erteilt oder die Verweigerung der 

Einwilligung durch Nichtäußerung der betroffenen Person fingiert wurde. Gleiches gilt für die Ge-

legenheit zur Stellungnahme nach § 9 Abs. 2. 

§ 15

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. 
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Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, den Zugang zu amtlichen Informationen zu gewähren und die Voraus-

setzungen festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht werden sollen. 

Es soll die Transparenz der Verwaltung vergrößern, die Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen 

Handelns durch die Bürgerinnen und Bürger verbessern und damit die demokratische Meinungs- 

und Willensbildung in der Gesellschaft fördern.

§ 2

Anwendungsbereich

(1) 	 Dieses Gesetz gilt für die Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der 

sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, so-

weit sie in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form Verwaltungstätigkeit ausüben.

(2) 	Behörde ist jede Stelle im Sinne des § 2 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.

(3) 	Einer Behörde steht eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts gleich, soweit eine 

Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder dieser 

Person die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen wurde.

(4) 	Dieses Gesetz gilt für den Landtag, den Rechnungshof sowie die Gerichte, Strafverfolgungs- und 

Strafvollstreckungsbehörden nur, soweit sie Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.

(5) 	Dieses Gesetz gilt nicht für die Sparkassen, die Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft 

und der Freien Berufe sowie die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

Anhang 11

Landesgesetz über die Freiheit

des Zugangs zu Informationen

(Landesinformationsfreiheitsgesetz – LIFG)

Vom 26. November 2008 *
* Verkündet als Artikel 1 des Landesgesetzes zur Einführung des Rechts auf Informationszugang vom 

26. November 2008 (GVBl. S. 296) 

Fundstelle: GVBl 2008, S. 296
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§ 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes sind

1.	� amtliche Informationen alle dienstlichen Zwecken dienende Aufzeichnungen, unabhängig 

von der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs wer-

den sollen, gehören nicht dazu;

2.	 Dritte diejenigen, über die personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen.

Abschnitt 2

Informationsrecht und Verfahren

§ 4

Informationsrecht

(1) 	Jede natürliche oder juristische Person des Privatrechts hat gegenüber den in § 2 genannten Be-

hörden nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf Zugang zu den dort vorhandenen amtlichen 

Informationen. Im Rahmen dieses Gesetzes entfällt die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit.

(2) 	Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu amtlichen Informationen, die Auskunfts-

erteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht regeln, gehen diese den Bestimmungen dieses 

Gesetzes vor.

§ 5

Antrag und Verfahren

(1) 	Der Zugang zu den bei den Behörden vorhandenen amtlichen Informationen wird auf Antrag 

gewährt. Der Antrag kann schriftlich, mündlich, zur Niederschrift oder in elektronischer Form bei 

der Behörde, die über die begehrten amtlichen Informationen verfügt, gestellt werden. In den Fäl-

len des § 2 Abs. 3 ist der Antrag an die Behörde zu richten, die sich der natürlichen oder juristischen 

Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient; im Fall der 

Beleihung besteht der Anspruch gegenüber der oder dem Beliehenen. Betrifft der Antrag Daten 

Dritter im Sinne von § 3 Nr. 2, muss er begründet werden. Bei gleichförmigen Anträgen von mehr 

als 50 Personen gelten die §§ 17 bis 19 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend.

(2) 	Die Behörde kann die amtliche Information durch Auskunftserteilung, Gewährung von Akten-

einsicht oder in sonstiger Weise zugänglich machen. Kann die amtliche Information in zumutba-

rer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschafft werden, kann sich die Behörde auf deren 

Angabe beschränken. Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs begehrt, darf nur dann 

eine andere Art bestimmt werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt; als wichtiger Grund 

gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand. Die Behörde ist nicht verpflichtet, die 

inhaltliche Richtigkeit der amtlichen Information zu überprüfen.

(3) 	Besteht ein Anspruch auf Informationszugang zum Teil, ist dem Antrag in dem Umfang statt-

zugeben, in dem der Informationszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen In-

formationen oder ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist. Entsprechendes 

gilt, wenn sich die Antragstellerin oder der Antragsteller in den Fällen, in denen Belange Dritter 

berührt sind, mit einer Unkenntlichmachung der diesbezüglichen Informationen einverstanden 

erklärt.

(4) 	Die amtliche Information soll unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats nach 

Antragstellung, zugänglich gemacht werden. Eine Verlängerung dieser Frist ist zulässig, soweit 

eine Antragsbearbeitung innerhalb der in Satz 1 genannten Frist insbesondere wegen Umfang 

oder Komplexität der begehrten amtlichen Information oder der Beteiligung Dritter nach § 6 nicht 

möglich ist. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und die Grün-

de hierfür schriftlich zu informieren. § 7 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 6

Verfahren bei Beteiligung Dritter

(1) 	 Die Behörde gibt Dritten, deren Belange durch den Antrag auf Informationszugang berührt sind, 

schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, sofern Anhaltspunkte dafür vor-

liegen, dass sie ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des Informationszugangs haben können.

(2) 	Die Entscheidung über den Antrag nach § 5 Abs. 1 ergeht schriftlich und ist auch der oder dem 

Dritten bekannt zu geben; § 7 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend. Der Informationszugang darf erst 

erfolgen, wenn die Entscheidung der oder dem Dritten gegenüber bestandskräftig ist oder die so-

fortige Vollziehung angeordnet wurde und seit der Bekanntgabe der Anordnung an die Dritte oder 

den Dritten zwei Wochen verstrichen sind; § 8 gilt entsprechend.

§ 7

Ablehnung des Antrags

(1) 	Die vollständige oder teilweise Ablehnung eines Antrags nach § 5 hat innerhalb der in § 5 Abs. 4 

genannten Frist zu erfolgen und ist schriftlich zu begründen. Wurde der Antrag mündlich gestellt, 

ist eine schriftliche Begründung nur erforderlich, wenn die Antragstellerin oder der Antragsteller 

dies ausdrücklich verlangt.

(2) 	Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller 

auch mitzuteilen, ob die amtliche Information zu einem späteren Zeitpunkt ganz oder teilweise 

zugänglich gemacht werden kann. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Rechts-

schutzmöglichkeiten gegen die Entscheidung sowie darüber zu belehren, bei welcher Stelle und in-

nerhalb welcher Frist um Rechtsschutz nachgesucht werden kann. Auf die Möglichkeit, die Landes-

beauftragte oder den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anzurufen, ist hinzuweisen.
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(3) 	Ist die Gewährung des Informationszugangs von der Einwilligung einer oder eines Dritten ab-

hängig, gilt diese als verweigert, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Anfrage durch die 

Behörde vorliegt.

(4) 	Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn er offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde, ins-

besondere wenn die amtliche Information der Antragstellerin oder dem Antragsteller bereits zu-

gänglich gemacht worden ist.

§ 8

Rechtsweg

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Gegen die ableh-

nende Entscheidung sind Widerspruch und Klage zulässig. Ein Widerspruchsverfahren nach den 

Vorschriften des B. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung ist auch dann durchzuführen, 

wenn die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde getroffen wurde.

Abschnitt 3

Schutzbestimmungen

§ 9

Schutz öffentlicher Belange

(1) 	Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit und solange

1.	� das Bekanntwerden der amtlichen Information nachteilige Auswirkungen auf die inter- und 

supranationalen Beziehungen, die Beziehungen zum Bund oder zu einem Land, die Landesver-

teidigung oder die innere Sicherheit haben kann,

2.	� die Bekanntgabe der amtlichen Information nachteilige Auswirkungen auf den Erfolg eines 

strafrechtlichen Ermittlungs- oder Strafvollstreckungsverfahrens oder den Verfahrensablauf 

eines anhängigen Gerichts-, Ordnungswidrigkeiten- oder Disziplinarverfahrens hätte,

3.	� das Bekanntwerden der amtlichen Information die öffentliche Sicherheit, insbesondere die Tä-

tigkeit der Polizei, der sonstigen für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen, der Staatsanwalt-

schaften oder der Behörden des Straf- und Maßregelvollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbe-

hörden, beeinträchtigen würde,

4.	� die amtliche Information einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Anweisung zum materiel-

len und organisatorischen Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung/ VSA) Rheinland-Pfalz 

geregelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder einem Berufs- oder besonderen 

Amtsgeheimnis unterliegt,

5.	� das Bekanntwerden der amtlichen Information nachteilige Auswirkungen auf die Kontroll- 

und Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbewerbs-, Regulierungs- und Sparkassenaufsichtsbe-

hörden haben könnte,

6.	� das Bekanntwerden der amtlichen Information den wirtschaftlichen Interessen des Landes 

oder der der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

nach § 2 Abs. 1 oder der natürlichen oder juristischen Personen des Privatrechts nach § 2 Abs. 3 

schaden könnte,

7.	� bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information das Interesse der oder des Dritten an 

einer vertraulichen Behandlung zum Zeitpunkt des Antrags auf Informationszugang noch fort-

besteht.

(2) 	Ein Anspruch auf Informationszugang besteht nicht gegenüber der Verfassungsschutzbehörde 

des Landes.

§ 10

Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Ar-

beiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die vorzeitige 

Bekanntgabe der amtlichen Information der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behördli-

cher Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbereitung nach Satz 1 

dienen regelmäßig Ergebnisse der Beweiserhebung und Gutachten oder Stellungnahmen Dritter.

§ 11

Schutz des geistigen Eigentums

und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit der Schutz geistigen Eigentums entge-

gensteht. Zugang zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden, soweit die 

oder der Betroffene eingewilligt hat.

§ 12

Schutz personenbezogener Daten

Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der amtli-

chen Information personenbezogene Daten Dritter offenbart würden, es sei denn,

1.	 die oder der Dritte hat eingewilligt,

2.	 die Offenbarung ist durch Rechtsvorschrift erlaubt.

War die oder der Dritte als Gutachterin oder Gutachter, als Sachverständige oder Sachverständi-

ger oder in vergleichbarer Weise in einem Verfahren tätig, schließt das Bekanntwerden der perso-

nenbezogenen Daten den Informationszugang nicht aus, wenn sich die Angabe auf Name, Titel, 

akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und -telekommunikati-

onsnummer beschränkt und der Übermittlung nicht im Einzelfall besondere Gründe entgegenste-

hen. Das Gleiche gilt für personenbezogene Daten von Beschäftigten der Behörde, die in amtlicher 

Funktion an dem jeweiligen Vorgang mitgewirkt haben.
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§ 12 a

Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit

(1) 	Jede Person kann die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für die Informationsfrei-

heit anrufen, wenn sie ihr Recht auf Informationszugang nach diesem Gesetz als verletzt ansieht.

(2) 	Die Aufgabe der oder des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird von der oder dem 

Landesbeauftragten für den Datenschutz wahrgenommen. Ihre oder seine Amtsbezeichnung lautet 

Landesbeauftragte oder Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit.

(3) § 24 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 bis 8 sowie § 25, § 28 und § 29 Abs. 2 des Landesdatenschutzgesetzes 

finden entsprechende Anwendung.

Abschnitt 4

Schlussbestimmungen

§ 13

Gebühren und Auslagen

(1) 	Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz sind Gebühren zu erheben. Dies gilt nicht für die 

Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte und die Einsichtnahme in amtliche 

Informationen vor Ort. Eine Gebührenpflicht entfällt auch, soweit ein Antrag auf Informationszu-

gang abgelehnt wird. Die Gebühren sind so zu bemessen, dass das Recht auf Informationszugang 

wirksam in Anspruch genommen werden kann.

(2) 	Auslagen sind zu erstatten; sie dürfen die tatsächlichen Kosten nicht überschreiten.

(3) 	Die Höhe der erstattungsfähigen Kosten bemisst sich nach den im Allgemeinen Gebührenver-

zeichnis festgelegten Kostensätzen.

§ 14

Veröffentlichungspflichten

Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen Informationssamm-

lungen und -zwecke erkennen lassen. Organisationspläne ohne Angabe personenbezogener Da-

ten sind nach Maßgabe dieses Gesetzes allgemein zugänglich zu machen. Soweit möglich, hat die 

Veröffentlichung in elektronischer Form zu erfolgen.

§ 15

Evaluierung und Bericht

Die Landesregierung überprüft unter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände die Auswir-

kungen dieses Gesetzes und berichtet drei Jahre nach seinem Inkrafttreten dem Landtag.

LANDESGESETZ ÜBER DIE FREIHEIT DES ZUGANGS ZU INFORMATIONEN

§ 1

Anwendung des Informationsfreiheitsgesetzes

Jeder hat nach diesem Gesetz in entsprechender Anwendung der §§ 1 bis 9 und 11 des Informations-

freiheitsgesetzes vom 5. September 2005 (BGBl. I S. 2722) in der jeweils geltenden Fassung gegen-

über den Behörden des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände einen Anspruch auf Zu-

gang zu amtlichen Informationen. Satz 1 gilt auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts, 

soweit sie Grundrechtsträger sind und der Anspruch auf Informationszugang zur Ausübung des 

jeweiligen Grundrechts geltend gemacht wird. Für sonstige Organe und Einrichtungen des Lan-

des, der Gemeinden und Gemeindeverbände und den Saarländischen Rundfunk gilt dieses Gesetz, 

soweit sie öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. Für Forschungseinrichtun-

gen, Hochschulen, Schulen und sonstige Bildungseinrichtungen sowie Prüfungseinrichtungen 

gilt dieses Gesetz nur, soweit sie nicht im Bereich von Forschung, Lehre, Leistungsbeurteilungen 

und Prüfungen tätig werden.

§ 2

Schutz von besonderen öffentlichen Belangen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht gegenüber dem Landesamt für Verfassungs-

schutz sowie den Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Lande und Teilen von diesen, so-

weit sie Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Saarländischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes 

vom 4. April 2001 (Amtsbl. S. 1182), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsbl. 

S. 474, 530), in der jeweils geltenden Fassung wahrnehmen.

§ 3

Rechtsbehelfsbelehrungspflicht

Einer Entscheidung, die den Antrag ganz oder teilweise ablehnt, ist eine Erklärung beizufügen, 

durch die der Antragsteller über den Rechtsbehelf, der gegen die Entscheidung gegeben ist, über 

die Stelle, bei der der Rechtsbehelf einzulegen ist, und über die Frist belehrt wird.

Anhang 12

Saarländisches Informationsfreiheitsgesetz 

(SIFG)

Vom 12. Juli 2006

geändert durch das Gesetz vom 18. November 2010  
(Amtsbl. I S. 2588).
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§ 4

Landesbeauftragter für Informationsfreiheit

(1) Jeder kann den Landesbeauftragten für Informationsfreiheit anrufen, wenn er sein Recht auf In-

formationszugang nach diesem Gesetz als verletzt ansieht.

(2) Die Aufgabe des Landesbeauftragten für Informationsfreiheit wird von dem Landesbeauftrag-

ten für Datenschutz wahrgenommen.

(3) Die §§ 25 bis 29 des Saarländischen Datenschutzgesetzes vom 24. März 1993 (Amtsbl. S. 286), 

zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 498), in der jeweils geltenden 

Fassung gelten entsprechend.

§ 5

Gebühren und Auslagen

Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden Gebühren und Auslagen nach dem Gesetz über 

die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren im Saarland vom 24. Juni 1964 (Amtsbl. 

S. 629), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 15. Februar 2006 (Amtsbl. S. 474, 530), in der jeweils 

geltenden Fassung erhoben.

§ 6

Inkrafttreten; Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und am 31. Dezember 2020 außer Kraft.

SAARLÄNDISCHES INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ 

§ 1

Grundsatz

(1) Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informatio-

nen gegenüber

1.	 den Behörden

	 a) des Landes,

	 b) der Kommunen und Gemeindeverbände sowie

	 c) �der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öf-

fentlichen Rechts und

2.	� den sonstigen Organen und Einrichtungen des Landes, soweit sie öffentlich-rechtliche Verwal-

tungsaufgaben wahrnehmen.

Einer Behörde im Sinne dieser Vorschrift steht eine natürliche Person oder juristische Person des 

Privatrechts gleich, soweit eine Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtli-

chen Aufgaben bedient.

(2) Die Stelle nach Absatz 1 Satz 1 kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informatio-

nen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. Begehrt der Antragsteller eine bestimmte Art des 

Informationszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Als 

wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand.

(3) Regelungen in anderen Rechtsvorschriften über den Zugang zu amtlichen Informationen ge-

hen vor. Dies gilt nicht in den Fällen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sach-

sen-Anhalt in Verbindung mit § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes.

§ 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1.	� amtliche Information: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der 

Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sol-

len, gehören nicht dazu;

2.	 Dritter: jeder, über den personenbezogene Daten oder sonstige Informationenvorliegen.

Anhang 13

Informationszugangsgesetz Sachsen-Anhalt (IZG LSA)

– Gesetz vom 19. Juni 2008 (GVBl. LSA S. 242 - 245) –
(Nicht amtlicher Text)
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§ 3

Schutz von besonderen öffentlichen Belangen

(1) Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht,

1.	�� wenn das Bekanntwerden der Information nachteilige Auswirkungen haben

kann auf

	 a) internationale Beziehungen, Beziehungen zum Bund oder einem Land

	 b) Belange der inneren oder äußeren Sicherheit,

	 c) �Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Versicherungsaufsichts-, Wettbewerbs- und 

Regulierungsbehörden,

	 d) Angelegenheiten der externen Finanzkontrolle,

	 e) �die Durchführung eines anhängigen Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf ein 

faires Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeits-rechtlicher 

oder disziplinarischer Ermittlungen,

2.	 wenn das Bekanntwerden der Information die öffentliche Sicherheit gefährden kann,

3.	 wenn und solange die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden,

4.	� wenn die Information einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Verschlusssachenanweisung 

für das Land Sachsen-Anhalt geregelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht oder ei-

nem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegt,

5.	� hinsichtlich vorübergehend beigezogener Information einer anderen öffentlichen Stelle, die 

nicht Bestandteil der eigenen Vorgänge werden soll,

6.	� wenn das Bekanntwerden der Information geeignet wäre, fiskalische Interessen der in § 1 Abs. 1 

Satz 1 genannten Stellen im Wirtschaftsverkehr oder wirtschaftliche Interessen der Sozialversi-

cherungen zu beeinträchtigen,

7.	� bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information, soweit das Interesse des Dritten an 

einer vertraulichen Behandlung im Zeitpunkt des Antrags auf Informationszugang noch fort-

besteht,

8.	� gegenüber der Verfassungsschutzbehörde sowie anderen in § 1 Abs. 1 Satz 1 genannten Stellen, 

soweit sie sicherheitsempfindliche Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Sicher-

heitsüberprüfungs- und Geheimschutzgesetzes vom 26. Januar 2006 (GVBl. LSA S. 12, 14) wahr-

nehmen,

9.	� gegenüber Hochschulen, Universitätskliniken und Forschungseinrichtungen, einschließlich 

solcher Einrichtungen, die zum Transfer von Forschungsergebnissen gegründet wurden, soweit 

sie wissenschaftlich tätig sind,

10.	�gegenüber der Medienanstalt Sachsen-Anhalt, soweit es die Aufsicht über die Rundfunkveran-

stalter betrifft, und gegenüber den öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern in Bezug auf 

journalistisch-redaktionelle Informationen sowie

11.	� gegenüber Finanzbehörden im Sinne des § 2 des Finanzverwaltungsgesetzes, soweit sie in Ver-

fahren in Steuersachen tätig werden.

(2) Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden, wenn in anderen als in Absatz 1 oder 

§ 4 geregelten Fällen die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Stellen erheb-

lich beeinträchtigt würde, es sei denn, dass das Interesse an der Einsichtnahme das entgegenste-

hende öffentliche Interesse im Einzelfall überwiegt.

§ 4

Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

(1) Der Antrag auf Informationszugang soll für Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und 

Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung abgelehnt werden, soweit und solange durch 

die vorzeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender 

behördlicher Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbereitung 

nach Satz 1 dienen in der Regel Ergebnisse der Beweiserhebung und Gutachten oder Stellungnah-

men Dritter.

(2) Der Antragsteller soll über den Abschluss des jeweiligen Verfahrens informiert werden.

§ 5

Schutz personenbezogener Daten

(1) Zugang zu personenbezogenen Daten darf nur gewährt werden, soweit das Informationsinte-

resse des Antragstellers das schutzwürdige Interesse des Dritten am Ausschluss des Informations-

zugangs überwiegt oder der Dritte eingewilligt hat. Personenbezogene Daten besonderer Art im 

Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger dürfen nur 

übermittelt werden, wenn der Dritte ausdrücklich eingewilligt hat.

(2) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt nicht bei Informationen aus Unterla-

gen, soweit sie mit dem Dienst- oder Amtsverhältnis oder einem Mandat des Dritten in Zusammen-

hang stehen, und bei Informationen, die einem Berufs- oder Amtsgeheimnis unterliegen.

(3) Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt das schutzwürdige Interesse des Drit-

ten am Ausschluss des Informationszugangs in der Regel dann, wenn sich die Angabe auf Name, 

Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und -telekommuni-

kationsnummer beschränkt und der Dritte als Gutachter,  Sachverständiger oder in vergleichbarer 

Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben hat oder abgeben soll.

(4) Name, Titel, akademischer Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und -tele-

kommunikationsnummer von Bearbeitern sind vom Informationszugang nicht ausgeschlossen, 

soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit sind und kein Ausnahmetatbestand erfüllt 

ist.

INFORMATIONSZUGANGSGESETZ SACHSEN-ANHALT 
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§ 6

Schutz des geistigen Eigentums 

und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen

Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, soweit der Schutz geistigen Eigentums ent-

gegensteht. Zugang zu Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen darf nur gewährt werden, soweit der 

Betroffene eingewilligt hat.

§ 7

Antrag und Verfahren

(1) Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet die Stelle nach § 1 Abs. 1 Satz 1, die zur Ver-

fügung über die begehrten Informationen berechtigt ist. Im Falle des § 1 Abs. 1 Satz 2 ist der Antrag 

an die Stelle nach § 1 Abs. 1 Satz 1 zu richten, die sich der natürlichen oder juristischen Person des 

Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient. Betrifft der Antrag Daten 

Dritter im Sinne von § 5 Abs. 1 und 2 oder § 6, muss er begründet werden. Bei gleichförmigen Anträ-

gen von mehr als 50 Personen gilt § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-An-

halt in Verbindung mit den §§ 17 bis 19 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend.

(2) Besteht ein Anspruch auf Informationszugang zum Teil, ist dem Antrag in dem Umfang statt-

zugeben, in dem der Informationszugang ohne Preisgabe der nach den §§ 3 bis 6 nicht zugänglich 

zu machenden Informationen oder ohne unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand möglich ist. 

Entsprechendes gilt, wenn sich der Antragsteller in den Fällen, in denen Belange Dritter berührt 

sind, mit einer Unkenntlichmachung der diesbezüglichen Informationen einverstanden erklärt.

(3) Auskünfte können mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Die Stelle nach § 1 Abs. 

1 Satz 1 ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der Information zu prüfen.

(4) Im Fall der Einsichtnahme in amtliche Informationen kann sich der Antragsteller Notizen ma-

chen oder Ablichtungen und Ausdrucke fertigen lassen. § 6 Satz 1 bleibt unberührt.

(5) Die Information ist dem Antragsteller unter Berücksichtigung seiner Belange unverzüglich 

zugänglich zu machen. Der Informationszugang soll innerhalb eines Monats erfolgen. § 8 bleibt 

unberührt.

§ 8

Verfahren bei Beteiligung Dritter

(1) Die Stelle nach § 1 Abs. 1 Satz 1 gibt einem Dritten, dessen Belange durch den Antrag auf Infor-

mationszugang berührt sind, schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, 

sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass er ein schutzwürdiges Interesse am Ausschluss des In-

formationszugangs haben kann.

(2) Die Entscheidung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 ergeht schriftlich und ist auch dem Dritten bekannt zu ge-

ben. Der Informationszugang darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem Dritten gegenüber 

bestandskräftig ist oder die sofortige Vollziehung angeordnet worden ist und seit der Bekanntgabe 

der Anordnung an den Dritten zwei Wochen verstrichen sind. § 9 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 9

Ablehnung des Antrags; Rechtsweg

(1) Die Bekanntgabe einer Entscheidung, mit der der Antrag ganz oder teilweise ablehnt wird, hat 

innerhalb der Frist nach § 7 Abs. 5 Satz 2 und 3 schriftlich zu erfolgen.

(2) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits über die begehrten Informatio-

nen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann.

(3) Gegen die ablehnende Entscheidung sind Widerspruch und Verpflichtungsklage zulässig. Ein 

Widerspruchsverfahren nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung 

ist auch dann durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde getrof-

fen wurde. § 8a des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung und des Bundesdis-

ziplinargesetzes findet keine Anwendung.

§ 10

Verwaltungskosten

(1) Für die Durchführung dieses Gesetzes werden Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen) 

erhoben. § 1 Abs. 1 Satz 2, § 3 Abs. 2, die §§ 4 bis 10 sowie die §§ 12 bis 14 des Verwaltungskostenge-

setzes des Landes Sachsen-Anhalt gelten entsprechend, soweit nachstehend nichts Abweichendes 

bestimmt ist.

(2) Die Gebühr schließt Verwaltungskosten oder Entgelte, die für eine Weiterverwendung im Sinne 

des § 2 Nr. 3 des Informationsweiterverwendungsgesetzes vom 13. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2913) 

in der jeweils geltenden Fassung erhoben werden können, nicht ein.

(3) Das Ministerium des Innern wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finan-

zen für Amtshandlungen nach diesem Gesetz die Gebührentatbestände und Gebührensätze sowie 

die Pauschalbeträge für Auslagen im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 8 des Verwaltungskostengesetzes des 

Landes Sachsen-Anhalt durch Verordnung zu bestimmen.

§ 11

Veröffentlichungspflichten

(1) Die Stellen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen 

Informationssammlungen und -zwecke erkennen lassen.

INFORMATIONSZUGANGSGESETZ SACHSEN-ANHALT 
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(2) Organisations- und Aktenpläne ohne Angabe personenbezogener Daten sind nach Maßgabe 

dieses Gesetzes allgemein zugänglich zu machen.

(3) Die Stellen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 sollen die in den Absätzen 1 und 2 genannten Pläne und Verzeich-

nisse sowie andere geeignete Informationen in elektronischer Form allgemein zugänglich machen.

§ 12

Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit

(1) Jeder kann den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anrufen, wenn er sich in seinen 

Rechten nach diesem Gesetz verletzt sieht.

(2) Die Aufgabe des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird vom Landesbeauftrag-

ten für den Datenschutz wahrgenommen.

(3) § 21 Abs. 3 und die §§ 22 bis 24 des Gesetzes zum Schutz personenbezogener Daten der Bürger 

gelten entsprechend.

§ 13

Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und männlicher Form.

§ 14

Einschränkung von Grundrechten

Durch dieses Gesetz wird das Recht auf Schutz personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 6 

Abs. 1 Satz 1 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt eingeschränkt.

§ 15

Überprüfung der Auswirkungen des Gesetzes

Die Auswirkungen dieses Gesetzes werden nach einem Erfahrungszeitraum von fünf Jahren durch 

die Landesregierung unter Mitwirkung der kommunalen Spitzenverbände und gegebenenfalls 

weiterer Sachverständiger geprüft. Die Landesregierung berichtet dem Landtag über das Ergebnis 

der Evaluierung.

§ 16

In-Kraft-Treten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am ersten Tage des vierten auf die Verkündung 

folgenden Kalendermonats in Kraft.

(2) § 10 Abs. 3 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

INFORMATIONSZUGANGSGESETZ SACHSEN-ANHALT 

§ 1 

Zweck des Gesetzes, Anwendungsbereich

(1) 	Zweck dieses Gesetzes ist es,  den  rechtlichen Rahmen für den  freien  Zugang zu Informationen 

bei informationspflichtigen Stellen sowie für die Verbreitung dieser Informationen zu schaffen.

 

(2) 	Dieses Gesetz gilt für den  Zugang zu Informationen, über  die die in § 2 Abs. 3 bestimmten  infor- 

mationspflichtigen Stellen verfügen.

§ 2 

Begriffsbestimmungen

(1) 	Im Sinne  dieses Gesetzes sind

1. 	� Informationen alle in Schrift-,  Bild-, Ton- oder  Datenverarbeitungsform oder  auf sonstigen  In-

formationsträgern bei informationspflichtigen Stellen vorhandene Zahlen, Daten, Fakten, Er-

kenntnisse  oder  sonstige Auskünfte;

2. 	� Informationsträger alle Medien,  die Informationen in Schrift-,  Bild-, Ton- oder  Datenverarbei- 

tungsform oder  in sonstiger Form speichern können.

(2) 	Umweltinformationen sind alle Daten über

1. 	� den  Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden,  Land, Land- 

schaft und natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete, 

die Artenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich gentechnisch veränderter  Organismen, 

sowie die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen,

2. 	� Faktoren, die sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 auswirken oder  wahr- 

scheinlich auswirken; hierzu  gehören insbesondere Stoffe,  Energie, Lärm und Strahlung, Abfälle 

aller Art sowie Emissionen, Ableitungen und sonstige Freisetzungen von Stoffen  in die Umwelt,

3. 	 Maßnahmen oder  Tätigkeiten, die

	 a) ��sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder  auf Faktoren im Sinne  der Num-

mer 2 auswirken oder  wahrscheinlich auswirken oder

Anhang 14

Informationszugangsgesetz für das Land Schleswig-Holstein

(IZG-SH) 1)

Vom 19. Januar 2012 *)

*) Verkündet als Artikel 1 des  Gesetzes zum Zugang zu Informationen der  öffentlichen Verwaltung 
(Informationszugangsgesetz) vom 19. Januar  2012  (GVOBl. S. 89)

1)  Das Gesetz dient  der  Umsetzung der  Richtlinie 2003/4/EG des  Europäischen Parlaments und des  
Rates vom 28. Januar  2003  über  den  Zugang der  Öffentlichkeit zu Umweltinformationen  

und zur Aufhebung der  Richtlinie 90/313/EWG  des  Rates (ABl. EU Nr. L 41 S. 26).
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	 b) den Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne  der  Nummer 1 bezwecken;

	� dazu gehören auch politische Konzepte, Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Abkommen, 

Vereinbarungen, Pläne  und Programme,

4. 	 Berichte über  die Umsetzung des  Umweltrechts,

5. 	� Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die zur Vorbe-

reitung oder Durchführung von Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sinne  der  Nummer 3 verwen-

det  werden, und

6. 	� den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, die Lebensbedingungen des Men-

schen sowie Kulturstätten und Bauwerke, soweit sie jeweils vom Zustand der Umweltbestand-

teile im Sinne der Nummer 1, von Faktoren im Sinne der Nummer 2 oder Maßnahmen oder 

Tätigkeiten im Sinne der Nummer 3 betroffen sind oder sein können; hierzu gehört auch die 

Kontamination der Lebensmittelkette.

(3) 	Informationspflichtige Stellen sind

1. 	� Behörden des Landes, der Gemeinden, Kreise und Ämter sowie die sonstigen juristischen Per- 

sonen des  öffentlichen Rechts, einschließlich der  sie beratenden satzungsmäßigen Gremien,

2. 	� natürliche und juristische Personen des Privatrechts sowie nichtrechtsfähige Vereinigungen, 

soweit ihnen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung zur Erledigung in den Handlungsformen 

des öffentlichen Rechts übertragen wurden,

3. 	� bei Umweltinformationen darüber hinaus natürliche oder juristische Personen des Privat-

rechts, soweit sie im Zusammenhang mit der Umwelt öffentliche Aufgaben wahrnehmen und 

dabei der Kontrolle des Landes oder einer unter Aufsicht des Landes stehenden juristischen Per-

son des öffentlichen Rechts unterliegen.

(4) 	Zu den informationspflichtigen Stellen gehören nicht:

1. 	 Der Landtag im Rahmen seiner Gesetzgebungstätigkeit,

2. 	� die obersten Landesbehörden, soweit sie im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren oder beim 

Erlass von Rechtsverordnungen tätig werden,

3. 	� die Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsbehörden, soweit sie als Organe der 

Rechtspflege tätig werden,

4. 	� der Landesrechnungshof, soweit er in richterlicher Unabhängigkeit tätig wird und es sich nicht 

um Umweltinformationen handelt.

(5) 	Eine informationspflichtige Stelle verfügt über Informationen, wenn diese bei ihr vorhanden sind 

oder an anderer Stelle für sie bereitgehalten werden. Ein Bereithalten liegt vor, wenn eine natürliche 

oder juristische Person, die selbst nicht informationspflichtige Stelle ist, Informationen für eine infor-

mationspflichtige Stelle aufbewahrt, auf die diese Stelle einen Übermittlungsanspruch hat.

(6) 	Kontrolle im Sinne des Absatzes 3 Nr. 3 liegt vor, wenn

1. 	� die Person des Privatrechts bei der Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe gegenüber Dritten 

besonderen Pflichten unterliegt oder über besondere Rechte verfügt, insbesondere ein Kontra-

hierungszwang oder ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht, oder

2. 	� ein oder mehrere Träger der öffentlichen Verwaltung alleine oder zusammen, unmittelbar oder 

mittelbar

	 a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzen,

	 b) �über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfü-

gen oder

	 c) �mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Un-

ternehmens bestellen können.

§ 3

Anspruch auf Zugang zu Informationen

Jede natürliche oder juristische Person hat ein Recht auf freien Zugang zu den Informationen, über 

die eine informationspflichtige Stelle verfügt. Rechte auf Zugang zu Informationen, die andere Ge-

setze einräumen, bleiben unberührt.

§ 4 

Antragsstellung

(1) 	Informationen werden von der informationspflichtigen Stelle auf Antrag zugänglich gemacht.

(2) 	Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Informationen der Zugang begehrt wird. Ist der 

Antrag zu unbestimmt, so ist die antragstellende Person so bald wie möglich, spätestens innerhalb 

eines Monats aufzufordern, den Antrag zu präzisieren. Nach Eingang des präzisierten Antrags bei 

der informationspflichtigen Stelle beginnt die Frist zur Beantwortung des Antrags erneut. Die in-

formationspflichtigen Stellen haben die antragstellende Person bei der Stellung und Präzisierung 

von Anträgen zu unterstützen.

(3) Wird der Antrag bei einer informationspflichtigen Stelle gestellt, die nicht über die begehrten 

Informationen verfügt, leitet sie den Antrag so bald wie möglich an die über die Informationen 

verfügende Stelle weiter, wenn ihr diese bekannt ist, und unterrichtet die antragstellende Person 

hierüber. Anstelle der Weiterleitung des Antrags kann sie die antragstellende Person auch auf an-

dere ihr bekannte informationspflichtige Stellen hinweisen, die über die Informationen verfügen.
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§ 5 

Verfahren, Frist

(1) 	Die in Anspruch genommene Stelle hat der antragstellenden Person Auskunft zu erteilen, 

Akteneinsicht zu gewähren, Kopien, auch durch Versendung, zur Verfügung zu stellen oder die 

Informationsträger zugänglich zu machen, die die begehrten Informationen enthalten. Wird eine 

bestimmte Art des Informationszugangs beantragt, so entspricht die in Anspruch genommene 

Stelle diesem Antrag, es sei denn, die in Anspruch genommene Stelle hat wichtige Gründe, die In-

formationen auf andere Art zugänglich zu machen. Soweit Informationen der antragstellenden 

Person bereits auf andere, leicht zugängliche Art, insbesondere durch Verbreitung nach § 11, zur 

Verfügung stehen, kann die in Anspruch genommene Stelle die Person auf diese Art des Informati-

onszugangs verweisen.

(2) 	Soweit ein Anspruch nach § 3 besteht, sind die Informationen der antragstellenden Person un-

ter Berücksichtigung etwaiger von ihr angegebener Zeitpunkte sobald wie möglich, spätestens 

jedoch mit Ablauf eines Monats nach Eingang des Antrags bei der informationspflichtigen Stelle 

zugänglich zu machen. Sind die Informationen derart umfangreich und komplex, dass die Frist 

nicht eingehalten werden kann, so kann die informationspflichtige Stelle die Frist auf höchstens 

zwei Monate verlängern. Wird von der Fristverlängerung nach Satz 2 Gebrauch gemacht, ist dies 

der antragstellenden Person so bald wie möglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Antrags-

eingang unter Angabe der Gründe mitzuteilen.

§ 6 

Ablehnung des Antrags

(1) 	Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ist dies der antragstellenden Person innerhalb 

der Fristen nach § 5 Abs. 2 mitzuteilen. Eine Ablehnung liegt auch dann vor, wenn nach § 5 Abs. 1 

der Informationszugang auf andere Art gewährt oder die antragstellende Person auf eine andere 

Art des Informationszugangs verwiesen wird. Der antragstellenden Person sind die Gründe für die 

Ablehnung mitzuteilen; in den Fällen des § 9 Abs. 2 Nr. 3 ist darüber hinaus die Stelle, die das Mate-

rial aufbereitet sowie der voraussichtliche Zeitpunkt der Fertigstellung mitzuteilen. § 109 Abs. 3 des 

Landesverwaltungsgesetzes findet keine Anwendung.

(2) 	Wenn der Antrag schriftlich gestellt worden ist oder die antragstellende Person dies wünscht, 

hat die Ablehnung schriftlich zu erfolgen. Sie ist auf Verlangen der antragstellenden Person in elek-

tronischer Form mitzuteilen, wenn der Zugang hierfür eröffnet ist.

(3) 	Liegt ein Ablehnungsgrund nach den §§ 9 oder 10 vor, sind die hiervon nicht betroffenen Infor-

mationen zugänglich zu machen, soweit sie ausgesondert werden können.

(4) 	Die antragstellende Person ist im Falle der vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines An-

trags auch über die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Entscheidung sowie darüber zu beleh-

ren, bei welcher Stelle und innerhalb welcher Frist um Rechtsschutz nachgesucht werden kann.

§ 7 

Rechtsschutz

(1) 	Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

(2) 	Gegen die Entscheidung durch eine informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 ist

ein Widerspruchsverfahren nach den §§ 68 bis 73 der Verwaltungsgerichtsordnung auch dann 

durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde getroffen worden ist.

(3) 	Ist die antragstellende Person der Auffassung, dass eine informationspflichtige Stelle im Sinne 

des § 2 Abs. 3 Nr. 3 den Antrag nicht vollständig erfüllt hat, kann sie diese Entscheidung nach Absatz 

4 überprüfen lassen. Die Überprüfung ist nicht Voraussetzung für die Erhebung der Klage nach Ab-

satz 1.

(4)	Der Anspruch auf nochmalige Prüfung ist gegenüber der informationspflichtigen Stelle im Sin-

ne des § 2 Abs. 3 Nr. 3 innerhalb eines Monats, nachdem diese Stelle mitgeteilt hat, dass der An-

spruch nicht oder nicht vollständig erfüllt werden kann, schriftlich geltend zu machen. Die infor-

mationspflichtige Stelle hat der antragstellenden Person das Ergebnis ihrer nochmaligen Prüfung 

innerhalb eines Monats zu übermitteln.

§ 8 

Unterstützung des Zugangs zu

Umweltinformationen

(1)	 Die informationspflichtigen Stellen erleichtern den Zugang zu den bei ihnen verfügbaren Um-

weltinformationen insbesondere durch Benennung von Auskunftspersonen oder Informations-

stellen, Veröffentlichung von Verzeichnissen über verfügbare Umweltinformationen, Einrichtung 

öffentlich zugänglicher Informationsnetze und Datenbanken sowie Veröffentlichung von Infor-

mationen über behördliche Zuständigkeiten. Sie wirken darauf hin, dass die bei ihnen verfügba-

ren Umweltinformationen zunehmend in elektronischen Datenbanken oder sonstigen Formaten 

gespeichert werden, die über Mittel der elektronischen Kommunikation abrufbar sind.

(2) 	Soweit möglich, gewährleisten die informationspflichtigen Stellen, dass die Umweltinformati-

onen, die von ihnen oder für sie zusammengestellt werden, auf dem gegenwärtigen Stand, exakt 

und vergleichbar sind.
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§ 9 

Schutz öffentlicher Belange

(1) 	Soweit die Bekanntgabe der Informationen nachteilige Auswirkungen hätte auf

1. 	� die internationalen Beziehungen, die Verteidigung oder bedeutsame Schutzgüter der öffentli-

chen Sicherheit,

2. 	 die Beziehungen zum Bund oder einem anderen Land,

3. 	 die Vertraulichkeit der Beratungen von informationspflichtigen Stellen,

4. 	� die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf ein faires 

Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitenrechtlicher oder dis-

ziplinarrechtlicher Ermittlungen oder

5. 	� den Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 1 oder Schutzgüter im 

Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 6, ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, das öffentliche Interesse an der 

Bekanntgabe überwiegt. Der Zugang zu Umweltinformationen kann nicht unter Berufung auf 

die in der Nummer 2, der Zugang zu Informationen über Emissionen nicht unter Berufung auf 

die in den Nummern 3 und 5 genannten Gründe abgelehnt werden.

(2) 	Soweit ein Antrag

1. 	 offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde,

2. 	� sich auf interne Mitteilungen der informationspflichtigen Stelle, die zum Schutz des behördli-

chen Entscheidungsprozesses erforderlich sind, bezieht,

3. 	� bei einer Stelle, die nicht über die gewünschten Informationen verfügt, gestellt wird, sofern er 

nicht nach § 4 Abs. 3 weitergeleitet werden kann,

4. 	� sich auf die Zugänglichmachung noch nicht abgeschlossener Schriftstücke oder noch nicht auf-

bereiteter Daten bezieht oder

5. 	� zu unbestimmt ist und auf Aufforderung der informationspflichtigen Stelle nach § 4 Abs. 2 nicht 

innerhalb einer angemessenen Frist präzisiert wird, ist er abzulehnen, es sei denn, das öffentli-

che Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.

§ 10 

Schutz privater Belange

Soweit durch die Bekanntgabe der Informationen

1.	� personenbezogene Daten offenbart würden, deren Vertraulichkeit durch Rechtsvorschrift vor-

gesehen ist,

2. 	 Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrechte, verletzt würden,

3. 	�� Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich gemacht würden oder die Informationen dem 

Steuer- oder Statistikgeheimnis unterliegen oder

4.	� die Interessen einer Person beeinträchtigt würden, die die beantragte Information, ohne recht-

lich dazu verpflichtet zu sein oder rechtlich verpflichtet werden zu können, der informations-

pflichtigen Stelle freiwillig zur Verfügung gestellt hat, 
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ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, die Betroffenen haben zugestimmt oder das öffentliche In-

teresse an der Bekanntgabe überwiegt. Der Zugang zu Informationen über Emissionen kann nicht 

unter Berufung auf die in Satz 1 Nr. 1, 3 und 4 genannten Gründe abgelehnt werden. Vor der Ent-

scheidung über die Offenbarung der durch Satz 1 Nr. 1 bis 4 geschützten Informationen sind die 

Betroffenen anzuhören. Die informationspflichtige Stelle hat in der Regel von einer Betroffenheit 

im Sinne des Satzes 1 Nr. 3 auszugehen, soweit übermittelte Informationen als Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse gekennzeichnet sind. Soweit die informationspflichtige Stelle dies verlangt, 

haben mögliche Betroffene im Einzelnen darzulegen, dass ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 

vorliegt.

§ 11 

Unterrichtung der Öffentlichkeit

(1) 	Die informationspflichtigen Stellen unterrichten die Öffentlichkeit in angemessenem Umfang 

aktiv und systematisch über den Zustand der Umwelt. Zu diesem Zweck verbreiten sie Umweltin-

formationen, die für ihre Aufgaben von Bedeutung sind und über die sie verfügen, oder richten 

Verknüpfungen zu Internet-Seiten ein, auf denen die Informationen zu finden sind.

(2) 	Zu den zu verbreitenden Umweltinformationen gehören:

1. 	� Der Wortlaut von völkerrechtlichen Verträgen, Übereinkünften und Vereinbarungen, Rechts-

vorschriften der Europäischen Gemeinschaften, des Bundes, der Länder, der Gemeinden, Kreise 

und Ämter über die Umwelt oder mit Bezug zur Umwelt,

2. 	 politische Konzepte sowie Pläne und Programme mit Bezug zur Umwelt,

3. 	� Berichte über den Stand der Umsetzung von Rechtsvorschriften sowie von Konzepten, Plänen und 

Programmen nach den Nummern 1 und 2, sofern solche Berichte von den informationspflichtigen 

Stellen in elektronischer Form ausgearbeitet worden sind oder bereitgehalten werden,

4. 	� Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus der Überwachung von Tätigkeiten, die sich auf 

die Umwelt auswirken oder wahrscheinlich auswirken,

5. 	� Entscheidungen über die Zulässigkeit von Vorhaben, die erhebliche Auswirkungen auf die Um-

welt haben,

6. 	 Umweltvereinbarungen sowie

7. 	� zusammenfassende Darstellungen und Bewertungen der Umweltauswirkungen nach §§ 11 und 

12 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 11. August 2010 

(BGBl. I S. 1163), und Risikobewertungen im Hinblick auf Umweltbestandteile nach § 2 Abs. 2 Nr. 1.

In den Fällen der Nummern 5 bis 7 genügt zur Verbreitung die Angabe, wo solche Informationen 

zugänglich sind oder gefunden werden können. Die veröffentlichten Umweltinformationen sind 

in angemessenen Abständen zu aktualisieren.
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(3)	 Die Verbreitung von Umweltinformationen soll in für die Öffentlichkeit verständlicher Darstel-

lung und leicht zugänglichen Formaten erfolgen. Hierzu sollen, soweit vorhanden, elektronische 

Kommunikationsmittel verwendet werden. Satz 2 gilt nicht für Umweltinformationen, die vor In-

krafttreten dieses Gesetzes angefallen sind, es sei denn, sie liegen bereits in elektronischer Form vor.

(4)	Im Fall einer unmittelbaren Bedrohung der menschlichen Gesundheit oder der Umwelt haben 

die informationspflichtigen Stellen sämtliche Informationen, über die sie verfügen und die es der 

eventuell betroffenen Öffentlichkeit ermöglichen könnten, Maßnahmen zur Abwendung oder Be-

grenzung von Schäden infolge dieser Bedrohung zu ergreifen, unmittelbar und unverzüglich zu 

verbreiten. Dies gilt unabhängig davon, ob die Bedrohung Folge menschlicher Tätigkeit ist oder 

eine natürliche Ursache hat. Verfügen mehrere informationspflichtige Stellen über solche Infor-

mationen, stimmen sie sich bei deren Verbreitung ab.

(5) Die §§ 9 bis 10 sowie § 8 Abs. 2# sind entsprechend anzuwenden.

§ 12 

Kosten

(1)	 Für die Bereitstellung von Informationen aufgrund dieses Gesetzes werden Kosten (Gebühren 

und Auslagen) erhoben. Gebühren werden nicht erhoben für

1.	 die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte,

2.	 die Einsichtnahme vor Ort,

3.	 Maßnahmen und Vorkehrungen nach § 8,

4.	 die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 11.

(2)	 Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu bemessen, 

dass das Recht auf Zugang zu Informationen nach § 3 wirksam in Anspruch genommen werden 

kann.

(3)	Das Innenministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für Umwelt zuständigen 

Ministerium für die Bereitstellung von Informationen durch informationspflichtige Stellen nach  

§ 2 Abs. 3 Nr. 1 die Höhe der Kosten durch Verordnung zu bestimmen. Die §§ 9, 10 und 15 Abs. 2 des 

Verwaltungskostengesetzes des Lande Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. 5. 

37), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. März 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 356), Ressort-

bezeichnung ersetzt durch Artikel 49 der Verordnung vom 8. September 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 

575), finden keine Anwendung.

(4)	Informationspflichtige Stellen nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 oder 3 können für die Bereitstellung von In-

formationen von der antragstellenden Person Kostenerstattung entsprechend den Grundsätzen 

nach den Absätzen 1 und 2 verlangen. Die Höhe der erstattungsfähigen Kosten bemisst sich nach 

den in der Rechtsverordnung nach Abs. 3 festgelegten Kostensätzen für Amtshandlungen von in-

formationspflichtigen Stellen nach § 2 Absatz 3 Nr. 1.

§ 13 

Anrufung der oder des Landesbeauftragten

für den Datenschutz

Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr Informationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder nicht 

beachtet worden ist oder dass sie von einer informationspflichtigen Stelle eine unzulängliche 

Antwort erhalten hat, kann die oder den Landesbeauftragten für den Datenschutz anrufen. Die 

Regelungen des Landesdatenschutzgesetzes über die Aufgaben und die Befugnisse der oder des 

Landesbeauftragten für den Datenschutz finden entsprechend Anwendung. Die Vorschriften über 

den gerichtlichen Rechtsschutz bleiben unberührt.

§ 14 

Übergangsvorschrift

Anträge auf Zugang zu Informationen, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes gestellt worden 

sind, sind nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu Ende zu führen.
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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 

Gesetzeszweck

Zweck dieses Gesetzes ist es, den freien Zugang zu amtlichen Informationen zu gewährleisten und 

die Voraussetzungen festzulegen, unter denen derartige Informationen zugänglich gemacht wer-

den sollen. Das Gesetz soll unter Wahrung schutzwürdiger Belange die Transparenz der Verwal-

tung vergrößern, die Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürger verbes-

sern und damit die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft fördern.

§ 2 

Anwendungsbereich

(1)	 Dieses Gesetz gilt für Behörden, Einrichtungen und sonstige öffentliche Stellen des Landes, der 

Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für die sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehen-

den juristischen Personen des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen, soweit sie in öffentlich-

rechtlicher oder privatrechtlicher Form öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.

(2)	 Einer Behörde steht eine natürliche oder juristische Person des Privatrechts gleich, soweit eine 

Behörde sich dieser Person zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben bedient oder dieser 

Person die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen wurde.

(3) 	Dieses Gesetz gilt nicht für den Landtag im spezifischen Bereich der Wahrnehmung parlamen-

tarischer Angelegenheiten sowie für den Rechnungshof im Rahmen der ihm gesetzlich übertrage-

nen Aufgaben.

(4) 	Dieses Gesetz gilt nicht, soweit die in den Absätzen 1 und 2 genannten Stellen als Unternehmen 

am Wettbewerb teilnehmen oder grundlagen- oder anwendungsbezogene Forschung betreiben 

oder Aufgaben wahrnehmen, die der Aufsicht oder Verwaltung dieser Unternehmen dienen. Ent-

sprechendes gilt im Zusammenhang mit der Anerkennung und Beaufsichtigung von Stiftungen 

des bürgerlichen Rechts.

Anhang 15

Thüringer Informationsfreiheitsgesetz (ThürIFG)

Vom 14. Dezember 2012
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: §§ 2, 7 geändert durch Artikel 8 des Gesetzes  

vom 8. August 2014 (GVBl. S. 529, 544)

(5) 	Dieses Gesetz gilt für Universitätskliniken, Forschungseinrichtungen, Hochschulen, Schulen so-

wie für Bildungs- und Prüfungseinrichtungen nur, soweit sie nicht im Bereich von Forschung und 

Lehre, Leistungsbeurteilungen und Prüfungen tätig werden.

(6) 	Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie für die Landes-

medienanstalt, soweit diese die Aufsicht über die Rundfunkveranstalter wahrnimmt.

(7) 	Dieses Gesetz gilt nicht für Gerichte und Staatsanwaltschaften, soweit Informationen aus deren 

Verfahrensakten betroffen sind.

(8)	Dieses Gesetz gilt nicht für das Landesamt für Verfassungsschutz und die durch die Absätze 1 

und 2 verpflichteten Stellen oder einen Teil von ihnen, soweit sie sicherheitsempfindliche Aufga-

ben im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 3 bis 5 des Thüringer Sicherheitsüberprüfungsgesetzes vom 17. März 

2003 (GVBl. S. 185) in der jeweils geltenden Fassung wahrnehmen.

(9)	Dieses Gesetz gilt nicht für Finanzbehörden im Sinne des § 2 des Finanzverwaltungsgesetzes in 

der Fassung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202) in der jeweils geltenden Fassung, soweit sie in 

Verfahren in Steuersachen tätig werden.

§ 3 

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist

1.	� amtliche Information: jede amtlichen Zwecken dienende vorhandene Aufzeichnung, unabhän-

gig von der Art ihrer Speicherung; Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs 

werden sollen, gehören nicht dazu;

2.	� Dritter: jede natürliche oder juristische Person, über die Informationen, insbesondere perso-

nenbezogene Daten, vorliegen.

§ 4

Informationsrecht

(1) 	Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen, die 

bei den in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Stellen vorhanden sind.

(2) 	Soweit besondere Rechtsvorschriften den Zugang zu amtlichen Informationen, die Auskunfts-

erteilung oder die Gewährung von Akteneinsicht regeln, gehen diese den Bestimmungen dieses 

Gesetzes vor. In laufenden Verfahren wird Zugang zu amtlichen Informationen nur nach Maßgabe 

des anzuwendenden Verfahrensrechts gewährt.
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(3) 	Im Rahmen dieses Gesetzes entfällt die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit, soweit dem Antrag 

stattgegeben wird.

(4) 	Die Weiterverwendung von nach diesem Gesetz erhaltenen Informationen mit der vorrangi-

gen Absicht der Gewinnerzielung ist nicht zulässig. Die Presse- und Rundfunkfreiheit bleibt unbe-

rührt.

§ 5

Antrag

(1) 	Der Zugang zu den bei den öffentlichen Stellen vorhandenen amtlichen Informationen wird auf 

Antrag gewährt. Der an die zuständige Stelle zu richtende Antrag kann schriftlich, mündlich, zur 

Niederschrift oder elektronisch gestellt werden.

(2) 	In den Fällen des § 2 Abs. 2 ist der Antrag an diejenige öffentliche Stelle zu richten, die sich der 

natürlichen oder juristischen Person des Privatrechts zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen 

Aufgaben bedient oder die dieser Person die Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben übertragen 

hat. Im Fall der Beleihung ist der Antrag gegenüber dem Beliehenen zu stellen.

(3) 	Betrifft der Antrag Daten Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2, muss er begründet und in den Fällen des § 

9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 ein rechtliches Interesse geltend gemacht werden. In den Fällen des § 7 Abs. 3 Nr. 

2 und des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 sollen in der Begründung die besonderen Umstände des Einzelfalls 

dargelegt werden, aufgrund derer ein überwiegendes Offenbarungsinteresse geltend gemacht 

wird.

(4) 	Der Antrag muss hinreichend bestimmt sein und insbesondere erkennen lassen, auf welche In-

formationen er gerichtet ist. Der Antragsteller ist bei fehlender Bestimmtheit des Antrags zu bera-

ten und zu unterstützen.

§ 6

Verfahren

(1) 	Über den Antrag auf Informationszugang entscheidet die öffentliche Stelle, die zur Verfügung 

über die begehrten Informationen berechtigt ist. Ist die öffentliche Stelle, an die der Antrag gerich-

tet wurde, nicht die zuständige Stelle, hat sie dem Antragsteller die zuständige Stelle mitzuteilen, 

sofern ihr diese bekannt ist.

(2) 	Die öffentliche Stelle kann verlangen, dass der Antragsteller seine Identität nachweist. Bei 

gleichförmigen Anträgen von mehr als 50 Personen gelten die §§ 17 bis 19 des Thüringer Verwal-

tungsverfahrensgesetzes in der Fassung vom 18. August 2009 (GVBl. S. 699) in der jeweils geltenden 

Fassung entsprechend.
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(3) 	Über den ordnungsgemäßen Antrag hat die öffentliche Stelle unter Berücksichtigung der Be-

lange des Antragstellers unverzüglich, spätestens innerhalb von einem Monat nach seinem Ein-

gang, zu entscheiden. Diese Frist kann durch die öffentliche Stelle einmal angemessen verlängert 

werden, wenn Umfang oder Komplexität der Informationen oder die Beteiligung Dritter nach Ab-

satz 4 dies rechtfertigen. Der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren Gründe vor 

Ablauf der Frist nach Satz 1 zu informieren.

(4) 	Sofern ein Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2 betroffen ist, gibt ihm die öffentliche Stelle schriftlich 

die Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb eines Monats, es sei denn, ein schutzwürdiges In-

teresse des Dritten kann ausgeschlossen werden. Im Falle des § 9 Abs. 1 Satz 2 gilt die Einwilligung 

eines Dritten als verweigert, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Anfrage durch die öffent-

liche Stelle vorliegt. Ist dem Antrag stattzugeben, weil schutzwürdige Belange des Dritten nicht 

entgegenstehen oder das Informationsinteresse das Interesse des Dritten an der Geheimhaltung 

überwiegt, gibt die öffentliche Stelle dem Dritten unter Hinweis auf Gegenstand und Rechtsgrund-

lage der beabsichtigten Entscheidung Gelegenheit, sich innerhalb von zwei Wochen zu den für 

die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. Die Entscheidung der öffentlichen Stelle er-

geht schriftlich und ist auch dem Dritten bekannt zu machen. Der Informationszugang darf erst 

erfolgen, wenn die Entscheidung dem Dritten gegenüber bestandskräftig oder die sofortige Voll-

ziehung angeordnet worden ist und seit der Bekanntgabe der Anordnung an den Dritten zwei Wo-

chen verstrichen sind.

(5) 	Soweit der Anspruch auf Informationszugang besteht, sind die Informationen unverzüglich zu-

gänglich zu machen. Die öffentliche Stelle kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder 

Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. Verlangt der Antragsteller eine bestimm-

te Art des Informationszugangs, so darf diese nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt 

werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand. Kann 

die amtliche Information in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschafft wer-

den, kann sich die öffentliche Stelle auf deren Angabe beschränken.

(6) 	Die Auskunft kann mündlich, schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Bei Gewährung von 

Auskunft oder Akteneinsicht ist dem Antragsteller die Anfertigung von Notizen und Kopien gestat-

tet, sofern nicht Urheberrechte entgegenstehen.

(7) 	Die öffentliche Stelle ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der Information zu prüfen. 

Auf eine durch Tatsachen begründete Kenntnis über die Unrichtigkeit der Information ist hinzu-

weisen.

(8) 	Besteht ein Anspruch auf Informationszugang nur zum Teil, ist dem Antrag in dem Umfang 

stattzugeben, in dem der Informationszugang ohne Preisgabe der geheimhaltungsbedürftigen In-
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formationen möglich ist. Entsprechendes gilt, wenn sich der Antragsteller in den Fällen, in denen 

Belange Dritter im Sinne des § 3 Nr. 2 berührt sind, mit einer Unkenntlichmachung der diesbezügli-

chen Informationen einverstanden erklärt. Art und Umfang der Abtrennung oder Unkenntlichma-

chung sind anzugeben.

(9) 	Im Fall der vollständigen oder teilweisen Ablehnung des Antrags soll mitgeteilt werden, ob und 

gegebenenfalls wann der Informationszugang ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt 

möglich ist. Wird der Antrag ganz oder teilweise abgelehnt, ergeht eine schriftliche Entscheidung, 

die innerhalb der Fristen nach § 6 Abs. 3 bekannt zu geben ist. Die Entscheidung ist zu begründen. 

Im Fall eines mündlichen oder elektronischen Antrags erfolgt eine schriftliche Entscheidung nur 

auf ausdrückliches Verlangen des Antragstellers.

§ 7

Schutz besonderer öffentlicher Belange

(1) 	Der Anspruch auf Informationszugang besteht nicht, wenn das Bekanntwerden der amtlichen 

Information nachteilige Auswirkungen haben kann auf

1.	� die inter- und supranationalen Beziehungen oder die Beziehungen zum Bund oder zu einem 

Land,

2.	 die Landesverteidigung oder die innere Sicherheit,

3.	� die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung des Landtags, des Rechnungshofs, der Or-

gane der Rechtspflege oder der Landesregierung,

4.	� die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf ein faires 

Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitenrechtlicher oder dis-

ziplinarischer Ermittlungen,

5.	� die Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbewerbs-, Regulierungs-, Versicherungs-

aufsichts- und Sparkassenaufsichtsbehörden,

6.	� die öffentliche Sicherheit, insbesondere die Tätigkeit der Polizei, des Verfassungsschutzes, der 

sonstigen für die Gefahrenabwehr zuständigen Stellen, der Staatsanwaltschaften oder der Be-

hörden des Straf- und Maßregelvollzugs einschließlich ihrer Aufsichtsbehörden oder

7.	 die fiskalischen Interessen der in § 2 Abs. 1 und 2 genannten Stellen im Wirtschaftsverkehr.

(2) 	Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen,

1.	 soweit die amtliche Information

	 a) �einer durch Rechtsvorschrift oder durch die Verschlusssachenanweisung für das Land gere-

gelten Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitspflicht unterliegt,

	 b) ein Berufs- oder besonderes Amtsgeheimnis enthält,

	 c) �der notwendigen Vertraulichkeit der Beratungen innerhalb von und zwischen öffentlichen 

Stellen unterliegt,
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	 d) �mit der Aufgabenwahrnehmung des Landesamts für Verfassungsschutz im Zusammenhang 

steht oder

	 e) �Prognosen, Bewertungen, Empfehlungen oder Anweisungen im Zusammenhang mit der 

gerichtlichen oder außergerichtlichen Geltendmachung oder der Abwehr von Ansprüchen 

enthält oder

2.	 wenn

	 a) �bei vertraulich erhobener oder übermittelter Information das Interesse des Dritten an einer 

vertraulichen Behandlung im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag noch fortbesteht,

	 b) �durch die Bekanntgabe der Information Angaben und Mitteilungen von öffentlichen Stellen, 

die nicht dem Geltungsbereich dieses Gesetzes unterfallen, offenbart würden und die öffent-

lichen Stellen in die Offenbarung nicht eingewilligt haben oder von einer Einwilligung nicht 

auszugehen ist oder

	 c) �die vorübergehend beigezogenen Informationen einer anderen öffentlichen Stelle nicht Be-

standteil der eigenen Vorgänge werden sollen.

(3) 	Der Antrag auf Informationszugang kann abgelehnt werden, wenn

1.	� er offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde, insbesondere wenn die amtliche Information 

dem Antragsteller bereits zugänglich gemacht worden ist oder der Antrag offensichtlich zum 

Zweck der Vereitelung oder Verzögerung von Verwaltungshandlungen erfolgt,

2.	� die Bearbeitung mit einem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand verbunden wäre und 

dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der öffentlichen Stelle erheblich beein-

trächtigt würde, es sei denn, das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt im Einzel-

fall das entgegenstehende öffentliche Interesse.

(4) In seiner Eigenschaft als Landesbeauftragter für den Datenschutz kann sich der Landesbeauf-

tragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit auf seine institutionelle Garantie nach 

Artikel 69 der Verfassung des Freistaats Thüringen berufen.

§ 8

Schutz des behördlichen Entscheidungsprozesses

Der Antrag auf Informationszugang soll abgelehnt werden für Entwürfe zu Entscheidungen sowie 

Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung, soweit und solange durch die vor-

zeitige Bekanntgabe der Informationen der Erfolg der Entscheidung oder bevorstehender behörd-

licher Maßnahmen vereitelt würde. Nicht der unmittelbaren Entscheidungsvorbereitung nach 

Satz 1 dienen regelmäßig Ergebnisse der Beweissicherung und Gutachten oder Stellungnahmen 

Dritter.
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§ 9

Schutz privater Interessen

(1)	 Der Antrag auf Informationszugang ist abzulehnen, soweit durch das Bekanntwerden der Infor-

mation personenbezogene Daten oder Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, es 

sei denn,

1.	 die betroffene natürliche oder juristische Person willigt ein,

2.	 die Offenbarung ist durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erlaubt,

3.	 die Information kann aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden,

4.	 die Offenbarung ist zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit geboten,

5.	� der Antragsteller macht ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der begehrten Information 

geltend und es stehen der Offenbarung keine überwiegenden schutzwürdigen Belange der be-

troffenen natürlichen oder juristischen Person entgegen.

Besonders geschützte Daten im Sinne des § 4 Abs. 5 des Thüringer Datenschutzgesetzes (ThürDSG) 

in der Fassung vom 13. Januar 2012 (GVBl. S. 27) in der jeweils geltenden Fassung dürfen nur zugäng-

lich gemacht werden, wenn der Betroffene ausdrücklich eingewilligt hat.

(2)	 Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt nicht bei Informationen aus Unterla-

gen, die mit dem Dienst- oder Amtsverhältnis des Betroffenen in Zusammenhang stehen, insbeson-

dere aus Personalakten.

(3)	Das Informationsinteresse des Antragstellers überwiegt das schutzwürdige Interesse des Be-

troffenen am Ausschluss des Informationszugangs in der Regel bei Angaben von Name, Titel, 

akademischem Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, Büroanschrift und -telekommunikati-

onsnummer von Bearbeitern, soweit sie Ausdruck und Folge der amtlichen Tätigkeit sind, und von 

Personen, die als Gutachter, Sachverständige oder in vergleichbarer Weise eine Stellungnahme in 

einem Verfahren abgegeben haben.

§ 10

Kosten

(1)	 Für öffentliche Leistungen nach diesem Gesetz sind Verwaltungskosten (Gebühren und Aus-

lagen) zu erheben. Für die Gebührenbemessung gilt das Kostendeckungsprinzip (§ 21 Abs. 4 Satz 

3 des Thüringer Verwaltungskostengesetzes vom 23. September 2005 [GVBl. S. 325] in der jeweils 

geltenden Fassung). Die Erteilung einfacher Auskünfte ist verwaltungskostenfrei. Über die voraus-

sichtlichen Kosten ist der Antragsteller vorab zu informieren.

(2)	 Das für das Informationsfreiheitsrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, im Einverneh-

men mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium die Verwaltungskostentatbestände, die Ge-

bührensätze und die Höhe der Auslagen nach Absatz 1 Satz 1 und 2 durch Rechtsverordnung zu 

bestimmen. Die Bestimmungen des Thüringer Verwaltungskostengesetzes bleiben im Übrigen 

unberührt.

§ 11

Veröffentlichungspflichten

(1)	 Die Behörden sollen Verzeichnisse führen, aus denen sich die vorhandenen Informationssamm-

lungen und -zwecke erkennen lassen. Organisations-, Geschäftsverteilungs- und Aktenpläne ohne 

Angabe personenbezogener Daten sind nach Maßgabe dieses Gesetzes allgemein zugänglich zu 

machen. Soweit es möglich ist, hat die Veröffentlichung elektronisch im Internet zu erfolgen.

(2)	 Informationen können auch unabhängig von einem Antrag nach § 5 Abs. 1 über das Internet 

oder in sonst öffentlich zugänglicher Weise zugänglich gemacht werden. Die Behörden sollen 

insbesondere Verwaltungsvorschriften von allgemeinem Interesse sowie weitere geeignete Infor-

mationen veröffentlichen. Die Veröffentlichung unterbleibt, soweit ein Antrag auf Informations-

zugang nach diesem Gesetz abzulehnen wäre.

(3)	 Informationen der Landesbehörden nach Absatz 2 sind in ein öffentlich zugängliches zentrales In-

formationsregister aufzunehmen, das die Landesregierung nach den technischen und organisatori-

schen Möglichkeiten einrichtet. Einzelheiten in Bezug auf Betrieb und Nutzung des Registers werden 

durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgelegt. Hierbei kann die Landesregierung auch 

festlegen, welche weiteren Informationen als geeignet im Sinne von Absatz 2 Satz 2 gelten.

§ 12

Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit

(1)	 Jeder, der sich in seinem Recht auf Informationszugang nach diesem Gesetz verletzt sieht, kann 

den Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit anrufen.

(2)	 Die Aufgabe des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit wird von dem Landesbeauf-

tragten für den Datenschutz wahrgenommen. Seine Rechtsstellung richtet sich nach § 36 ThürDSG. 

Er überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes bei den Stellen im Sinne des § 2 

Abs. 1.

(3)	Die in § 2 Abs. 1 genannten Stellen sind verpflichtet, den Landesbeauftragten für die Informati-

onsfreiheit und seine Beauftragten in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dem Landes-

beauftragten für die Informationsfreiheit ist dabei insbesondere

1.	� Auskunft zu seinen Fragen zu erteilen sowie Einsicht in alle Unterlagen und Akten zu verschaf-

fen, die im Zusammenhang mit dem Informationsanliegen stehen und

2.	 Zutritt zu den Diensträumen zu gewähren,
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soweit Ablehnungsgründe nach den §§ 7 und 8 und Rechte Dritter wegen Betriebs- und Geschäfts-

geheimnissen nach § 9 Abs. 1 nicht entgegenstehen. Stellt der Landesbeauftragte für die Informa-

tionsfreiheit Verstöße gegen dieses Gesetz fest, kann er ihre Behebung in angemessener Frist for-

dern. Über die Beanstandung ist die zuständige Aufsichtsbehörde zu unterrichten.

(4)	Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit informiert die Öffentlichkeit über Fragen 

im Zusammenhang mit diesem Gesetz. Er berät die in § 2 Abs. 1 genannten Stellen und kann Emp-

fehlungen zur Verbesserung des Informationszugangs geben. Er unterstützt den Landtag bei sei-

nen Entscheidungen. Auf Anforderung des Landtags oder der Landesregierung hat er Gutachten 

zu erstellen und Bericht zu erstatten. Der Landtag oder die Landesregierung können ihn ersuchen, 

bestimmte Vorgänge aus ihrem Aufgabenbereich zu überprüfen. Der Landesbeauftragte für die 

Informationsfreiheit kann sich jederzeit an den Landtag wenden.

(5)	Der Landesbeauftragte für die Informationsfreiheit erstattet dem Landtag und der Landesregie-

rung mindestens alle zwei Jahre, erstmals für den Zeitraum vom 29. Dezember 2012 bis 31. Dezem-

ber 2014, einen Bericht über seine Tätigkeit. Der Ministerpräsident führt eine Stellungnahme der 

Landesregierung zu dem Bericht des Landesbeauftragten für die Informationsfreiheit herbei und 

legt diese innerhalb von drei Monaten dem Landtag vor.

(6)	Die Bestimmungen über den gerichtlichen Rechtsschutz bleiben unberührt.

§ 13

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Abs. 4 die nach diesem 

Gesetz erhaltenen Informationen mit Gewinnerzielungsabsicht verwendet. Die Ordnungswidrig-

keit kann mit einer Geldbuße von bis zu fünftausend Euro geahndet werden.

(2) Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 

1 ist das Landesverwaltungsamt.

§ 14

Rechtsweg

Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. Gegen eine Ent-

scheidung sind Widerspruch und Klage zulässig. Ein Widerspruchsverfahren nach den Bestim-

mungen des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung ist auch dann durchzuführen, wenn 

die Entscheidung von einer obersten Landesbehörde getroffen wurde.

§ 15

Sprachliche Gleichstellung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz gelten jeweils in männlicher und weibli-

cher Form.

§ 16

Übergangsbestimmung

Mit Ausnahme des § 12 finden für Anträge auf Zugang zu amtlichen Informationen, die vor dem In-

krafttreten dieses Gesetzes gestellt worden sind, die bis dahin geltenden Vorschriften Anwendung.

§ 17

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 29. Dezember 2012 in Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2012

Die Präsidentin des Landtags

Birgit Diezel

THÜRINGER INFORMATIONSFREIHEITSGESETZ
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DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 

255 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission (1),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In Artikel 1 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union, wonach der Vertrag eine neue 

Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas darstellt, in der die 

Entscheidungen möglichst offen und möglichst bürgernah getroffen werden, ist das Prinzip der 

Transparenz verankert.

(2) Transparenz ermöglicht eine bessere Beteiligung der Bürger am Entscheidungsprozess und 

gewährleistet eine größere Legitimität, Effizienz und Verantwortung der Verwaltung gegenüber 

dem Bürger in einem demokratischen System. Transparenz trägt zur Stärkung der Grundsätze der 

Demokratie und der Achtung der Grundrechte bei, die in Artikel 6 des EU-Vertrags und in der Char-

ta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind.

(3) In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Birmingham, Edinburgh und Kopenha-

gen wurde die Notwendigkeit betont, die Arbeit der Organe der Union transparenter zu machen. 

Diese Verordnung konsolidiert die Initiativen, die die Organe bereits ergriffen haben, um die 

Transparenz des Entscheidungsprozesses zu verbessern.

Anhang 16

Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des  

Europäischen Parlaments und des Rates

vom 30. Mai 2001
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen  

Parlaments, des Rates und der Kommission

(1)  �ABl. C 177 E vom 27.6.2000, S. 70.
(2) �Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 3. Mai 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Be-

schluss des Rates vom 28. Mai 2001.

(4) Diese Verordnung soll dem Recht auf Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten größtmögliche 

Wirksamkeit verschaffen und gemäß Artikel 255 Absatz 2 des EG-Vertrags die allgemeinen Grund-

sätze und Einschränkungen dafür festlegen.

(5) Da der Zugang zu Dokumenten im Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

für Kohle und Stahl und im Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft nicht gere-

gelt ist, sollten sich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission gemäß der Erklärung 

Nr. 41 zur Schlussakte des Vertrags von Amsterdam bei Dokumenten im Zusammenhang mit Tätig-

keiten, die sich aus diesen beiden Verträgen ergeben, von dieser Verordnung leiten lassen.

(6) Ein umfassenderer Zugang zu Dokumenten sollte in den Fällen gewährt werden, in denen die 

Organe, auch im Rahmen übertragener Befugnisse, als Gesetzgeber tätig sind, wobei gleichzei-

tig die Wirksamkeit ihrer Entscheidungsprozesse zu wahren ist. Derartige Dokumente sollten in 

größtmöglichem Umfang direkt zugänglich gemacht werden.

(7) Gemäß Artikel 28 Absatz 1 und Artikel 41 Absatz 1 des EU-Vertrags gilt das Zugangsrecht auch für Doku-

mente aus den Bereichen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie der polizeilichen und 

justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Jedes Organ sollte seine Sicherheitsbestimmungen beachten.

(8) Um die vollständige Anwendung dieser Verordnung auf alle Tätigkeiten der Union zu gewähr-

leisten, sollten alle von den Organen geschaffenen Einrichtungen die in dieser Verordnung festge-

legten Grundsätze anwenden.

(9) Bestimmte Dokumente sollten aufgrund ihres hochsensiblen Inhalts einer besonderen Behand-

lung unterliegen. Regelungen zur Unterrichtung des Europäischen Parlaments über den Inhalt 

derartiger Dokumente sollten durch interinstitutionelle Vereinbarung getroffen werden.

(10) Um die Arbeit der Organe transparenter zu gestalten, sollten das Europäische Parlament, der Rat 

und die Kommission Zugang nicht nur zu Dokumenten gewähren, die von den Organen erstellt wur-

den, sondern auch zu Dokumenten, die bei ihnen eingegangen sind. In diesem Zusammenhang wird 

daran erinnert, dass ein Mitgliedstaat gemäß der Erklärung Nr. 35 zur Schlussakte des Vertrags von 

Amsterdam die Kommission oder den Rat ersuchen kann, ein aus dem betreffenden Mitgliedstaat 

stammendes Dokument nicht ohne seine vorherige Zustimmung an Dritte weiterzuleiten.

(11) Grundsätzlich sollten alle Dokumente der Organe für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Der 

Schutz bestimmter öffentlicher und privater Interessen sollte jedoch durch Ausnahmen gewähr-

leistet werden. Es sollte den Organen gestattet werden, ihre internen Konsultationen und Beratun-

gen zu schützen, wo dies zur Wahrung ihrer Fähigkeit, ihre Aufgaben zu erfüllen, erforderlich ist. 

Bei der Beurteilung der Ausnahmen sollten die Organe in allen Tätigkeitsbereichen der Union die 
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in den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft verankerten Grundsätze über den Schutz personenbe-

zogener Daten berücksichtigen.

(12) Alle Bestimmungen über den Zugang zu Dokumenten der Organe sollten mit dieser Verord-

nung in Einklang stehen.

(13) Um die uneingeschränkte Wahrung des Rechts auf Zugang zu gewährleisten, sollte ein Verwal-

tungsverfahren in zwei Phasen zur Anwendung kommen, mit der zusätzlichen Möglichkeit, den 

Rechtsweg zu beschreiten oder Beschwerde beim Bürgerbeauftragten einzulegen.

(14) Jedes Organ sollte die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Öffentlichkeit über die neu-

en geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und sein Personal entsprechend auszubilden und 

so die Bürger bei der Ausübung der ihnen durch diese Verordnung gewährten Rechte zu unterstüt-

zen. Um den Bürgern die Ausübung dieser Rechte zu erleichtern, sollte jedes Organ ein Dokumen-

tenregister zugänglich machen.

(15) Diese Verordnung zielt weder auf eine Änderung des Rechts der Mitgliedstaaten über den 

Zugang zu Dokumenten ab, noch bewirkt sie eine solche Änderung; es versteht sich jedoch von 

selbst, dass die Mitgliedstaaten aufgrund des Prinzips der loyalen Zusammenarbeit, das für die Be-

ziehungen zwischen den Organen und den Mitgliedstaaten gilt, dafür sorgen sollten, dass sie die 

ordnungsgemäße Anwendung dieser Verordnung nicht beeinträchtigen, und dass sie die Sicher-

heitsbestimmungen der Organe beachten sollten.

(16) Bestehende Rechte der Mitgliedstaaten sowie der Justiz oder Ermittlungsbehörden auf Zugang 

zu Dokumenten werden von dieser Verordnung nicht berührt.

(17) Gemäß Artikel 255 Absatz 3 des EG-Vertrags legt jedes Organ in seiner Geschäftsordnung Sonder-

bestimmungen hinsichtlich des Zugangs zu seinen Dokumenten fest. Der Beschluss 93/731/EG des 

Rates vom 20. Dezember 1993 über den Zugang der Öffentlichkeit zu den Ratsdokumenten (1), der Be-

schluss 94/90/EGKS, EG, Euratom der Kommission vom 8. Februar 1994 über den Zugang der Öffent-

lichkeit zu den der Kommission vorliegenden Dokumenten (2), der Beschluss 97/632/EG, EGKS, Euratom 

des Europäischen Parlaments vom 10. Juli 1997 über den Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumen-

ten des Europäischen Parlaments (3) sowie die Bestimmungen über die vertrauliche Behandlung von 

Schengen-Dokumenten sollten daher nötigenfalls geändert oder aufgehoben werden —

VERORDNUNG (EG) NR. 1049/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

(1)  �ABl. L 340 vom 31.12.1993, S. 43. Beschluss zuletzt geändert durch den Beschluss 2000/527/EG (ABl. L 212 vom 
23.8.2000, S. 9).

(2) �ABl. L 46 vom 18.2.1994, S. 58. Beschluss geändert durch den Beschluss 96/567/EG, EGKS, Euratom (ABl. L 247 vom 
28.9.1996, S. 45).

(3) ABl. L 263 vom 25.9.1997, S. 27.

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck

Zweck dieser Verordnung ist es:

a)	� die Grundsätze und Bedingungen sowie die aufgrund öffentlicher oder privater Interessen gel-

tenden Einschränkungen für die Ausübung des in Artikel 255 des EG-Vertrags niedergelegten 

Rechts auf Zugang zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommis-

sion (nachstehend „Organe“ genannt) so festzulegen, dass ein größtmöglicher Zugang zu Do-

kumenten gewährleistet ist,

b)	 Regeln zur Sicherstellung einer möglichst einfachen Ausübung dieses Rechts aufzustellen, und

c) 	 eine gute Verwaltungspraxis im Hinblick auf den Zugang zu Dokumenten zu fördern.

Artikel 2

Zugangsberechtigte und Anwendungsbereich

(1) Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in ei-

nem Mitgliedstaat hat vorbehaltlich der in dieser Verordnung festgelegten Grundsätze, Bedingun-

gen und Einschränkungen ein Recht auf Zugang zu Dokumenten der Organe.

(2) Die Organe können vorbehaltlich der gleichen Grundsätze, Bedingungen und Einschränkun-

gen allen natürlichen oder juristischen Personen, die keinen Wohnsitz oder Sitz in einem Mitglied-

staat haben, Zugang zu Dokumenten gewähren.

(3) Diese Verordnung gilt für alle Dokumente eines Organs, das heißt Dokumente aus allen Tätig-

keitsbereichen der Union, die von dem Organ erstellt wurden oder bei ihm eingegangen sind und 

sich in seinem Besitz befinden.

(4) Unbeschadet der Artikel 4 und 9 werden Dokumente der Öffentlichkeit entweder auf schriftli-

chen Antrag oder direkt in elektronischer Form oder über ein Register zugänglich gemacht. Insbe-

sondere werden Dokumente, die im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens erstellt wurden oder 

eingegangen sind, gemäß Artikel 12 direkt zugänglich gemacht.

(5) Sensible Dokumente im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 unterliegen der besonderen Behandlung 

gemäß jenem Artikel.

(6) Diese Verordnung berührt nicht das etwaige Recht auf Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumen-

ten im Besitz der Organe, das sich aus internationalen Übereinkünften oder aus Rechtsakten der 

Organe zu deren Durchführung ergibt.
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Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:

a) 	� „Dokument“: Inhalte unabhängig von der Form des Datenträgers (auf Papier oder in elektroni-

scher Form, Ton-, Bild- oder audiovisuelles Material), die einen Sachverhalt im Zusammenhang 

mit den Politiken, Maßnahmen oder Entscheidungen aus dem Zuständigkeitsbereich des Or-

gans betreffen;

b)	� „Dritte“: alle natürlichen und juristischen Personen und Einrichtungen außerhalb des betref-

fenden Organs, einschließlich der Mitgliedstaaten, der anderen Gemeinschafts- oder Nicht-Ge-

meinschaftsorgane und -einrichtungen und der Drittländer.

Artikel 4

Ausnahmeregelung

(1) Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung Folgendes 

beeinträchtigt würde:

a) 	 der Schutz des öffentlichen Interesses im Hinblick auf:

	 – die öffentliche Sicherheit,

	 – die Verteidigung und militärische Belange,

	 – die internationalen Beziehungen,

	 – die Finanz-, Währungs- oder Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft oder eines Mitgliedstaats;

b) 	� der Schutz der Privatsphäre und der Integrität des Einzelnen, insbesondere gemäß den Rechts-

vorschriften der Gemeinschaft über den Schutz personenbezogener Daten.

(2) Die Organe verweigern den Zugang zu einem Dokument, durch dessen Verbreitung Folgendes 

beeinträchtigt würde:

– �der Schutz der geschäftlichen Interessen einer natürlichen oder juristischen Person, einschließ-

lich des geistigen Eigentums,

– �der Schutz von Gerichtsverfahren und der Rechtsberatung,

– �der Schutz des Zwecks von Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten, es sei denn, es be-

steht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung.

(3) Der Zugang zu einem Dokument, das von einem Organ für den internen Gebrauch erstellt 

wurde oder bei ihm eingegangen ist und das sich auf eine Angelegenheit bezieht, in der das Or-

gan noch keinen Beschluss gefasst hat, wird verweigert, wenn eine Verbreitung des Dokuments 

den Entscheidungsprozess des Organs ernstlich beeinträchtigen würde, es sei denn, es besteht ein 

überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung. Der Zugang zu einem Dokument mit 

Stellungnahmen zum internen Gebrauch im Rahmen von Beratungen und Vorgesprächen inner-

halb des betreffenden Organs wird auch dann, wenn der Beschluss gefasst worden ist, verweigert, 

wenn die Verbreitung des Dokuments den Entscheidungsprozess des Organs ernstlich beeinträch-

tigen würde, es sei denn, es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verbreitung.

VERORDNUNG (EG) NR. 1049/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

(4) Bezüglich Dokumente Dritter konsultiert das Organ diese, um zu beurteilen, ob eine der Aus-

nahmeregelungen der Absätze 1 oder 2 anwendbar ist, es sei denn, es ist klar, dass das Dokument 

verbreitet werden muss bzw. nicht verbreitet werden darf.

(5) Ein Mitgliedstaat kann das Organ ersuchen, ein aus diesem Mitgliedstaat stammendes Doku-

ment nicht ohne seine vorherige Zustimmung zu verbreiten.

(6) Wenn nur Teile des angeforderten Dokuments einer der Ausnahmen unterliegen, werden die 

übrigen Teile des Dokuments freigegeben.

(7) Die Ausnahmen gemäß den Absätzen 1 bis 3 gelten nur für den Zeitraum, in dem der Schutz auf-

grund des Inhalts des Dokuments gerechtfertigt ist. Die Ausnahmen gelten höchstens für einen 

Zeitraum von 30 Jahren. Im Falle von Dokumenten, die unter die Ausnahmeregelungen bezüglich 

der Privatsphäre oder der geschäftlichen Interessen fallen, und im Falle von sensiblen Dokumenten 

können die Ausnahmen erforderlichenfalls nach Ablauf dieses Zeitraums weiter Anwendung finden.

Artikel 5

Dokumente in den Mitgliedstaaten

Geht einem Mitgliedstaat ein Antrag auf ein in seinem Besitz befindliches Dokument zu, das von 

einem Organ stammt, so konsultiert der Mitgliedstaat – es sei denn, es ist klar, dass das Dokument 

verbreitet werden muss bzw. nicht verbreitet werden darf – das betreffende Organ, um eine Ent-

scheidung zu treffen, die die Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung nicht beeinträchtigt.

Der Mitgliedstaat kann den Antrag stattdessen an das Organ weiterleiten.

Artikel 6

Anträge

(1) Anträge auf Zugang zu einem Dokument sind in schriftlicher, einschließlich elektronischer, 

Form in einer der in Artikel 314 des EG-Vertrags aufgeführten Sprachen zu stellen und müssen so 

präzise formuliert sein, dass das Organ das betreffende Dokument ermitteln kann. Der Antragstel-

ler ist nicht verpflichtet, Gründe für seinen Antrag anzugeben.

(2) Ist ein Antrag nicht hinreichend präzise, fordert das Organ den Antragsteller auf, den Antrag zu 

präzisieren, und leistet ihm dabei Hilfe, beispielsweise durch Informationen über die Nutzung der 

öffentlichen Dokumentenregister.

(3) Betrifft ein Antrag ein sehr umfangreiches Dokument oder eine sehr große Zahl von Dokumenten, so 

kann sich das Organ mit dem Antragsteller informell beraten, um eine angemessene Lösung zu finden.

(4) Die Organe informieren die Bürger darüber, wie und wo Anträge auf Zugang zu Dokumenten 

gestellt werden können, und leisten ihnen dabei Hilfe.
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Artikel 7

Behandlung von Erstanträgen

(1) Ein Antrag auf Zugang zu einem Dokument wird unverzüglich bearbeitet. Dem Antragsteller 

wird eine Empfangsbescheinigung zugesandt. Binnen fünfzehn Arbeitstagen nach Registrierung 

des Antrags gewährt das Organ entweder Zugang zu dem angeforderten Dokument und macht es 

innerhalb dieses Zeitraums gemäß Artikel 10 zugänglich oder informiert den Antragsteller schrift-

lich über die Gründe für die vollständige oder teilweise Ablehnung und über dessen Recht, gemäß

Absatz 2 dieses Artikels einen Zweitantrag zu stellen.

(2) Im Fall einer vollständigen oder teilweisen Ablehnung kann der Antragsteller binnen fünfzehn 

Arbeitstagen nach Eingang des Antwortschreibens des Organs einen Zweitantrag an das Organ 

richten und es um eine Überprüfung seines Standpunkts ersuchen.

(3) In Ausnahmefällen, beispielsweise bei einem Antrag auf Zugang zu einem sehr umfangreichen 

Dokument oder zu einer sehr großen Zahl von Dokumenten, kann die in Absatz 1 vorgesehene Frist 

um fünfzehn Arbeitstage verlängert werden, sofern der Antragsteller vorab informiert wird und 

eine ausführliche Begründung erhält.

(4) Antwortet das Organ nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, so hat der Antragsteller das 

Recht, einen Zweitantrag einzureichen.

Artikel 8

Behandlung von Zweitanträgen

(1) Ein Zweitantrag ist unverzüglich zu bearbeiten. Binnen fünfzehn Arbeitstagen nach Registrie-

rung eines solchen Antrags gewährt das Organ entweder Zugang zu dem angeforderten Doku-

ment und macht es innerhalb dieses Zeitraums gemäß Artikel 10 zugänglich oder teilt schriftlich 

die Gründe für die vollständige oder teilweise Ablehnung mit. Verweigert das Organ den Zugang 

vollständig oder teilweise, so unterrichtet es den Antragsteller über mögliche Rechtsbehelfe, das 

heißt, Erhebung einer Klage gegen das Organ und/oder Einlegen einer Beschwerde beim Bürger-

beauftragten nach Maßgabe der Artikel 230 bzw. 195 des EG-Vertrags.

(2) In Ausnahmefällen, beispielsweise bei einem Antrag auf Zugang zu einem sehr umfangreichen 

Dokument oder zu einer sehr großen Zahl von Dokumenten, kann die in Absatz 1 vorgesehene Frist 

um fünfzehn Arbeitstage verlängert werden, sofern der Antragsteller vorab informiert wird und 

eine ausführliche Begründung erhält.

(3) Antwortet das Organ nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, gilt dies als abschlägiger Bescheid 

und berechtigt den Antragsteller, nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen des EG-Vertrags 

Klage gegen das Organ zu erheben und/oder Beschwerde beim Bürgerbeauftragten einzulegen.

VERORDNUNG (EG) NR. 1049/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Artikel 9

Behandlung sensibler Dokumente

(1) Sensible Dokumente sind Dokumente, die von den Organen, den von diesen geschaffenen Ein-

richtungen, von den Mitgliedstaaten, Drittländern oder internationalen Organisationen stammen 

und gemäß den Bestimmungen der betreffenden Organe zum Schutz grundlegender Interessen 

der Europäischen Union oder eines oder mehrerer Mitgliedstaaten in den in Artikel 4 Absatz 1 Buch-

stabe a) genannten Bereichen, insbesondere öffentliche Sicherheit, Verteidigung und militärische

Belange, als „TRÈS SECRET/TOP SECRET“, „SECRET“ oder „CONFIDENTIEL“ eingestuft sind.

(2) Anträge auf Zugang zu sensiblen Dokumenten im Rahmen der Verfahren der Artikel 7 und 8 

werden ausschließlich von Personen bearbeitet, die berechtigt sind, Einblick in diese Dokumente 

zu nehmen. Unbeschadet des Artikels 11 Absatz 2 entscheiden diese Personen außerdem darüber, 

welche Hinweise auf sensible Dokumente in das öffentliche Register aufgenommen werden können.

(3) Sensible Dokumente werden nur mit Zustimmung des Urhebers im Register aufgeführt oder 

freigegeben.

(4) Die Entscheidung eines Organs über die Verweigerung des Zugangs zu einem sensiblen Dokument 

ist so zu begründen, dass die durch Artikel 4 geschützten Interessen nicht beeinträchtigt werden.

(5) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass bei der Bear-

beitung von Anträgen auf Zugang zu sensiblen Dokumenten die in diesem Artikel und in Artikel 4 

vorgesehenen Grundsätze beachtet werden.

(6) Die Bestimmungen der Organe über sensible Dokumente werden öffentlich gemacht.

(7) Die Kommission und der Rat unterrichten das Europäische Parlament hinsichtlich sensibler Do-

kumente gemäß den zwischen den Organen vereinbarten Regelungen.

Artikel 10

Zugang im Anschluss an einen Antrag

(1) Der Zugang zu den Dokumenten erfolgt je nach Wunsch des Antragstellers entweder durch 

Einsichtnahme vor Ort oder durch Bereitstellung einer Kopie, gegebenenfalls in elektronischer 

Form. Die Kosten für die Anfertigung und Übersendung von Kopien können dem Antragsteller in 

Rechnung gestellt werden. Diese Kosten dürfen die tatsächlichen Kosten für die Anfertigung und 

Übersendung der Kopien nicht überschreiten. Die Einsichtnahme vor Ort, Kopien von weniger als 20 

DINA4- Seiten und der direkte Zugang in elektronischer Form oder über das Register sind kostenlos.

(2) Ist ein Dokument bereits von dem betreffenden Organ freigegeben worden und für den Antrag-

steller problemlos zugänglich, kann das Organ seiner Verpflichtung zur Gewährung des Zugangs 
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zu Dokumenten nachkommen, indem es den Antragsteller darüber informiert, wie er das angefor-

derte Dokument erhalten kann.

(3) Die Dokumente werden in einer vorliegenden Fassung und Form (einschließlich einer elektroni-

schen oder anderen Form, beispielsweise Braille-Schrift, Großdruck oder Bandaufnahme) zur Ver-

fügung gestellt, wobei die Wünsche des Antragstellers vollständig berücksichtigt werden.

Artikel 11

Register

(1) Im Hinblick auf die wirksame Ausübung der Rechte aus dieser Verordnung durch die Bürger 

macht jedes Organ ein Dokumentenregister öffentlich zugänglich. Der Zugang zum Register soll-

te in elektronischer Form gewährt werden. Hinweise auf Dokumente werden unverzüglich in das 

Register aufgenommen.

(2) Das Register enthält für jedes Dokument eine Bezugsnummer (gegebenenfalls einschließlich 

der interinstitutionellen Bezugsnummer), den Gegenstand und/oder eine kurze Beschreibung des 

Inhalts des Dokuments sowie das Datum des Eingangs oder der Erstellung und der Aufnahme in 

das Register. Die Hinweise sind so abzufassen, dass der Schutz der in Artikel 4 aufgeführten Interes-

sen nicht beeinträchtigt wird.

(3) Die Organe ergreifen unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Einrichtung eines Regis-

ters, das spätestens zum 3. Juni 2002 funktionsfähig ist.

Artikel 12

Direkter Zugang in elektronischer Form oder über ein Register

(1) Die Organe machen, soweit möglich, die Dokumente direkt in elektronischer Form oder über ein 

Register gemäß den Bestimmungen des betreffenden Organs öffentlich zugänglich.

(2) Insbesondere legislative Dokumente, d. h. Dokumente, die im Laufe der Verfahren zur Annahme 

von Rechtsakten, die in den oder für die Mitgliedstaaten rechtlich bindend sind, erstellt wurden oder 

eingegangen sind, sollten vorbehaltlich der Artikel 4 und 9 direkt zugänglich gemacht werden.

(3) Andere Dokumente, insbesondere Dokumente in Verbindung mit der Entwicklung von Politi-

ken oder Strategien, sollten soweit möglich direkt zugänglich gemacht werden.

(4) Wird der direkte Zugang nicht über das Register gewährt, wird im Register möglichst genau 

angegeben, wo das Dokument aufzufinden ist.

VERORDNUNG (EG) NR. 1049/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

Artikel 13

Veröffentlichung von Dokumenten im Amtsblatt

(1) Neben den Rechtsakten, auf die in Artikel 254 Absätze 1 und 2 des EG-Vertrags und Artikel 163 

Absatz 1 des Euratom-Vertrags Bezug genommen wird, werden vorbehaltlich der Artikel 4 und 9 

der vorliegenden Verordnung folgende Dokumente im Amtsblatt veröffentlicht:

a) 	 Vorschläge der Kommission;

b) 	� Gemeinsame Standpunkte des Rates gemäß den in den Artikeln 251 und 252 des EG-Vertrags ge-

nannten Verfahren und ihre Begründung sowie die Standpunkte des Europäischen Parlaments 

in diesen Verfahren;

c) 	 Rahmenbeschlüsse und Beschlüsse im Sinne des Artikels 34 Absatz 2 des EU-Vertrags;

d) 	 vom Rat aufgrund des Artikels 34 Absatz 2 des EU-Vertrags erstellte Übereinkommen;

e) 	 zwischen den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 293 des EGVertrags unterzeichnete Übereinkommen;

f) 	� von der Gemeinschaft oder gemäß Artikel 24 des EUVertrags geschlossene internationale Über-

einkünfte.

(2) Folgende Dokumente werden, soweit möglich, im Amtsblatt veröffentlicht:

a) 	� dem Rat von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 67 Absatz 1 des EG-Vertrags oder Artikel 34 Ab-

satz 2 des EU-Vertrags unterbreitete Initiativen;

b) 	 Gemeinsame Standpunkte im Sinne des Artikels 34 Absatz 2 des EU-Vertrags;

c) 	� Richtlinien, die nicht unter Artikel 254 Absätze 1 und 2 des EG-Vertrags fallen, Entscheidungen, die 

nicht unter Artikel 254 Absatz 1 des EG-Vertrags fallen, sowie Empfehlungen und Stellungnahmen.

(3) Jedes Organ kann in seiner Geschäftsordnung festlegen, welche weiteren Dokumente im Amts-

blatt veröffentlicht werden.

Artikel 14

Information

(1) Jedes Organ ergreift die notwendigen Maßnahmen, um die Öffentlichkeit über die Rechte zu 

informieren, die sie gemäß dieser Verordnung hat.

(2) Die Mitgliedstaaten arbeiten mit den Organen bei der Bereitstellung von Informationen für die 

Bürger zusammen.

Artikel 15

Verwaltungspraxis in den Organen

(1) Die Organe entwickeln eine gute Verwaltungspraxis, um die Ausübung des durch diese Verord-

nung gewährleisteten Rechts auf Zugang zu Dokumenten zu erleichtern.

(2) Die Organe errichten einen interinstitutionellen Ausschuss, der bewährte Praktiken prüft, mög-

liche Konflikte behandelt und künftige Entwicklungen im Bereich des Zugangs der Öffentlichkeit 

zu Dokumenten erörtert.
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Artikel 16

Vervielfältigung von Dokumenten

Diese Verordnung gilt unbeschadet geltender Urheberrechtsvorschriften, die das Recht Dritter auf 

Vervielfältigung oder Nutzung der freigegebenen Dokumente einschränken.

Artikel 17

Berichte

(1) Jedes Organ legt jährlich einen Bericht über das Vorjahr vor, in dem die Zahl der Fälle aufgeführt 

ist, in denen das Organ den Zugang zu Dokumenten verweigert hat, sowie die Gründe für diese 

Verweigerungen und die Zahl der sensiblen Dokumente, die nicht in das Register aufgenommen 

wurden.

(2) Spätestens zum 31. Januar 2004 veröffentlicht die Kommission einen Bericht über die Anwen-

dung der Grundsätze dieser Verordnung und legt Empfehlungen vor, gegebenenfalls mit Vor-

schlägen für die Überprüfung dieser Verordnung und für ein Aktionsprogramm für die von den 

Organen zu ergreifenden Maßnahmen.

Artikel 18

Durchführungsmaßnahmen

(1) Jedes Organ passt seine Geschäftsordnung an die Bestimmungen dieser Verordnung an. Diese 

Anpassungen werden am 3. Dezember 2001 wirksam.

(2) Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung prüft die Kommission die 

Vereinbarkeit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die 

Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäi-

schen Atomgemeinschaft (1) mit dieser Verordnung, um zu gewährleisten, dass die Dokumente so 

umfassend wie möglich aufbewahrt und archiviert werden.

(3) Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung prüft die Kommission die 

Vereinbarkeit der geltenden Vorschriften über den Zugang zu Dokumenten mit dieser Verordnung.

Artikel 19

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften in Kraft. Sie gilt ab dem 3. Dezember 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

VERORDNUNG (EG) NR. 1049/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

(1)  �ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1.

155

§ 1 

Anwendungsbereich

Durch dieses Gesetz erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher freien Zugang zu den bei

informationspflichtigen Stellen vorliegenden Informationen über

1.	 Erzeugnisse im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (Erzeugnisse) sowie

2.	� Verbraucherprodukte, die dem § 2 Nummer 26 des Produktsicherheitsgesetzes unterfallen 

(Verbraucherprodukte),

damit der Markt transparenter gestaltet und hierdurch der Schutz der Verbraucherinnen und Ver-

braucher vor gesundheitsschädlichen oder sonst unsicheren Erzeugnissen und Verbraucherpro-

dukten sowie vor Täuschung beim Verkehr mit Erzeugnissen und Verbraucherprodukten verbes-

sert wird.

§ 2 

Anspruch auf Zugang zu Informationen

(1) 	Jeder hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu allen Daten über

1. 	� von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellte nicht zulässige Abwei-

chungen von Anforderungen

	 a) des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicherheitsgesetzes,

	 b) der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen,

Anhang 17

Gesetz zur Verbesserung der

gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation

(Verbraucherinformationsgesetz - VIG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17. Oktober 2012 (BGBl. I S. 2166, 2725), 

das durch Artikel 2 Absatz 34 des Gesetzes vom 7. August 2013 
(BGBl. I S. 3154) geändert worden ist
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	 c) �unmittelbar geltender Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen 

Union im Anwendungsbereich der genannten Gesetze

	� sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den in den Buchstaben a 

bis c genannten Abweichungen getroffen worden sind,

2. 	� von einem Erzeugnis oder einem Verbraucherprodukt ausgehende Gefahren oder Risiken für 

Gesundheit und Sicherheit von Verbraucherinnen und Verbrauchern,

3. 	� die Zusammensetzung von Erzeugnissen und Verbraucherprodukten, ihre Beschaffenheit, die 

physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften einschließlich ihres Zusammen-

wirkens und ihrer Einwirkung auf den Körper, auch unter Berücksichtigung der bestimmungs-

gemäßen Verwendung oder vorhersehbaren Fehlanwendung,

4. 	� die Kennzeichnung, die Herkunft, die Verwendung, das Herstellen und das Behandeln von Er-

zeugnissen und Verbraucherprodukten,

5. 	� zugelassene Abweichungen von den in Nummer 1 genannten Rechtsvorschriften über die in 

den Nummern 3 und 4 genannten Merkmale oder Tätigkeiten,

6. 	 die Ausgangsstoffe und die bei der Gewinnung der Ausgangsstoffe angewendeten Verfahren,

7. 	� Überwachungsmaßnahmen oder andere behördliche Tätigkeiten oder Maßnahmen zum 

Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern, einschließlich der Auswertung dieser Tätig-

keiten und Maßnahmen, sowie Statistiken über Verstöße gegen in § 39 Absatz 1 Satz 1 des Lebens-

mittel und Futtermittelgesetzbuches und § 26 Absatz 1 Satz 1 des Produktsicherheitsgesetzes 

genannte Rechtsvorschriften, soweit sich die Verstöße auf Erzeugnisse oder Verbraucherpro-

dukte beziehen, (Informationen), die bei einer Stelle im Sinne des Absatzes 2 unabhängig von 

der Art ihrer Speicherung vorhanden sind. Der Anspruch nach Satz 1 besteht insoweit, als kein 

Ausschluss- oder Beschränkungsgrund nach § 3 vorliegt.

(2) 	Stelle im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ist

1. 	 jede Behörde im Sinne des § 1 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, die auf Grund

	 a) anderer bundesrechtlicher oder

	 b) �landesrechtlicher Vorschriften öffentlich-rechtliche Aufgaben oder Tätigkeiten wahrnimmt, 

die der Erfüllung der in § 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches genannten Zwe-

cke oder bei Verbraucherprodukten der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit nach 

den Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes sowie der auf Grund des Produktsicher-

heitsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen dienen,

2. 	 jede natürliche oder juristische Person des Privatrechts, die auf Grund

	 a) anderer bundesrechtlicher oder

	 b) �landesrechtlicher Vorschriften öffentlich-rechtliche Aufgaben oder Tätigkeiten wahrnimmt, 

die der Erfüllung der in § 1 des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches genannten Zwecke 

oder bei Verbraucherprodukten der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit nach den 

Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes sowie der auf Grund des Produktsicherheitsgeset-

zes erlassenen Rechtsverordnungen dienen und der Aufsicht einer Behörde unterstellt ist.

Satz 1 gilt im Fall einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbandes nur, wenn der Gemeinde oder 

dem Gemeindeverband die Aufgaben nach diesem Gesetz durch Landesrecht übertragen worden 

sind.

(3) 	Zu den Stellen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 gehören nicht die obersten Bundes- und Landesbe-

hörden, soweit sie im Rahmen der Gesetzgebung oder beim Erlass von Rechtsverordnungen tätig 

werden, unabhängige Organe der Finanzkontrolle sowie Gerichte, Justizvollzugsbehörden, Straf-

verfolgungs- und Disziplinarbehörden und diesen vorgesetzte Dienststellen.

(4) 	Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten nicht, soweit in anderen Rechtsvorschriften entspre-

chende oder weitergehende Vorschriften vorgesehen sind.

§ 3 

Ausschluss- und Beschränkungsgründe

Der Anspruch nach § 2 besteht wegen

1. 	 entgegenstehender öffentlicher Belange nicht,

	 a) soweit das Bekanntwerden der Informationen

	 aa) �nachteilige Auswirkungen haben kann auf internationale Beziehungen oder militärische 

und sonstige sicherheitsempfindliche Belange der Bundeswehr oder

	 bb) �die Vertraulichkeit der Beratung von Behörden berührt oder eine erhebliche Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit verursachen kann;

	 b) �während der Dauer eines Verwaltungsverfahrens, eines Gerichtsverfahrens, eines strafrecht-

lichen Ermittlungsverfahrens, eines Disziplinarverfahrens, eines Gnadenverfahrens oder ei-

nes ordnungswidrigkeitsrechtlichen Verfahrens hinsichtlich der Informationen, die Gegen-

stand des Verfahrens sind, es sei denn, es handelt sich um Informationen nach § 2 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1 oder 2 oder das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt;

	 c) �soweit das Bekanntwerden der Information geeignet ist, fiskalische Interessen der um Aus-

kunft ersuchten Stelle im Wirtschaftsverkehr zu beeinträchtigen, oder Dienstgeheimnisse 

verletzt werden könnten;

	 d) �soweit Informationen betroffen sind, die im Rahmen einer Dienstleistung entstanden sind, 

die die Stelle auf Grund einer privatrechtlichen Vereinbarung außerhalb des ihr gesetzlich 

zugewiesenen Aufgabenbereichs des Verbraucherschutzes erbracht hat;

	 e) �in der Regel bei Informationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, die vor mehr als fünf Jahren 

seit der Antragstellung entstanden sind;

2. 	 entgegenstehender privater Belange nicht, soweit

	 a) Zugang zu personenbezogenen Daten beantragt wird,

	 b) �der Schutz des geistigen Eigentums, insbesondere Urheberrechte, dem Informationsan-

spruch entgegensteht,
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c) 	� durch die begehrten Informationen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, insbesondere Rezep-

turen, Konstruktions- oder Produktionsunterlagen, Informationen über Fertigungsverfahren, 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie sonstiges geheimnisgeschütztes technisches 

oder kaufmännisches Wissen, offenbart würden oder

d) 	� Zugang zu Informationen beantragt wird, die einer Stelle auf Grund einer durch Rechtsvor-

schrift angeordneten Pflicht zur Meldung oder Unterrichtung mitgeteilt worden sind; dies gilt 

auch, wenn das meldende oder unterrichtende Unternehmen irrig angenommen hat, zur Mel-

dung oder Unterrichtung verpflichtet zu sein.

Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bis c gilt nicht, wenn die Betroffenen dem Informationszugang zu-

gestimmt haben oder das öffentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. Im Fall des Satzes 1 

Nummer 1 Buchstabe b zweiter Halbsatz dürfen Informationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

während eines laufenden strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens oder eines Verfahrens vor einem 

Strafgericht nur

1. 	� soweit und solange hierdurch der mit dem Verfahren verfolgte Untersuchungszweck nicht ge-

fährdet wird und

2. 	� im Benehmen mit der zuständigen Staatsanwaltschaft oder dem zuständigen Gericht heraus-

gegeben werden. Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe a gilt § 5 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 

3 und 4 des Informationsfreiheitsgesetzes entsprechend. Der Zugang zu folgenden Informatio-

nen kann nicht unter Berufung auf das Betriebs- und Geschäftsgeheimnis abgelehnt werden:

1. 	 Informationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2,

2. 	� Informationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4, soweit im Einzelfall hinreichende An-

haltspunkte dafür vorliegen, dass von dem jeweiligen Erzeugnis oder Verbraucherprodukt 

eine Gefährdung oder ein Risiko für Sicherheit und Gesundheit ausgeht und auf Grund unzu-

reichender wissenschaftlicher Erkenntnis oder aus sonstigen Gründen die Ungewissheit nicht 

innerhalb der gebotenen Zeit behoben werden kann, und

3. 	� Informationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 bis 6, soweit sie im Rahmen der amtlichen 

Überwachungstätigkeit nach den in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Vorschriften ge-

wonnen wurden und die Einhaltung der Grenzwerte, Höchstgehalte oder Höchstmengen be-

treffen, die in den in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten Vorschriften enthalten sind.

Gleiches gilt für den Namen des Händlers, der das Erzeugnis oder Verbraucherprodukt an Verbrau-

cher abgibt, sowie für die Handelsbezeichnung, eine aussagekräftige Beschreibung und bildliche 

Darstellung des Erzeugnisses oder Verbraucherproduktes und in den Fällen des § 2 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 zusätzlich für den Namen und die Anschrift des Herstellers, Bevollmächtigten, Einfüh-

rers, Händlers sowie jedes Gliedes der Lieferund Vertriebskette; Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a ist 

nicht anzuwenden.

§ 4 

Antrag

(1) 	Die Information wird auf Antrag erteilt. Der Antrag muss hinreichend bestimmt sein und ins-

besondere erkennen lassen, auf welche Informationen er gerichtet ist. Ferner soll der Antrag den 

Namen und die Anschrift des Antragstellers enthalten. Zuständig ist

1. 	 soweit Zugang zu Informationen bei einer Stelle des Bundes beantragt wird, diese Stelle,

2.	  im Übrigen die nach Landesrecht zuständige Stelle.

Abweichend von Satz 4 Nummer 1 ist im Fall einer natürlichen oder juristischen Person des Privat-

rechts für die Bescheidung des Antrags die Aufsicht führende Behörde zuständig.

(2) 	Informationspflichtig ist jeweils die nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 4 auch in Verbindung mit 

Satz 5 zuständige Stelle. Diese ist nicht dazu verpflichtet, Informationen, die bei ihr nicht vorhan-

den sind oder auf Grund von Rechtsvorschriften nicht verfügbar gehalten werden müssen, zu be-

schaffen.

(3) 	Der Antrag soll abgelehnt werden,

1. 	� soweit er sich auf Entwürfe zu Entscheidungen sowie Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmit-

telbaren Vorbereitung bezieht, es sei denn, es handelt sich um die Ergebnisse einer Beweiserhe-

bung, ein Gutachten oder eine Stellungnahme von Dritten,

2. 	 bei vertraulich übermittelten oder erhobenen Informationen oder

3. 	� wenn durch das vorzeitige Bekanntwerden der Erfolg bevorstehender behördlicher Maßnah-

men gefährdet würde,

4. 	� soweit durch die Bearbeitung des Antrags die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Be-

hörde beeinträchtigt würde,

5. 	� bei wissenschaftlichen Forschungsvorhaben einschließlich der im Rahmen eines Forschungs-

vorhabens erhobenen und noch nicht abschließend ausgewerteten Daten, bis diese Vorhaben 

wissenschaftlich publiziert werden.

(4) 	Ein missbräuchlich gestellter Antrag ist abzulehnen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der An-

tragsteller über die begehrten Informationen bereits verfügt.

(5) 	Wenn der Antragsteller sich die begehrten Informationen in zumutbarer Weise aus allgemein

zugänglichen Quellen beschaffen kann, kann der Antrag abgelehnt und der Antragsteller auf die-

se Quellen hingewiesen werden. Die Voraussetzungen nach Satz 1 sind insbesondere dann erfüllt, 

wenn die Stelle den Informationszugang bereits nach § 6 Absatz 1 Satz 3 gewährt. Satz 1 gilt entspre-

chend, soweit sich in den Fällen des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 6 eine der in § 3 Satz 6 genann-

ten Personen im Rahmen einer nach den Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder 

den entsprechenden Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder durchgeführten 

Anhörung verpflichtet, die begehrte Information selbst zu erteilen, es sei denn, der Antragsteller 
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hat nach § 6 Absatz 1 Satz 2 ausdrücklich um eine behördliche Auskunftserteilung gebeten oder es 

bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Information durch die Person nicht, nicht rechtzeitig oder 

nicht vollständig erfolgen wird.

§5 

Entscheidung über den Antrag

(1) 	Das Verfahren einschließlich der Beteiligung Dritter, deren rechtliche Interessen durch den 

Ausgang des Verfahrens berührt werden können, richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrens-

gesetz oder den Verwaltungsverfahrensgesetzen der Länder. Für die Anhörung gelten § 28 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes oder die entsprechenden Vorschriften der Verwaltungsverfah-

rensgesetze der Länder mit der Maßgabe, dass von einer Anhörung auch abgesehen werden kann

1. 	 bei der Weitergabe von Informationen im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1,

2. 	� in Fällen, in denen dem oder der Dritten die Erhebung der Information durch die Stelle bekannt 

ist und er oder sie in der Vergangenheit bereits Gelegenheit hatte, zur Weitergabe derselben 

Information Stellung zu nehmen, insbesondere wenn bei gleichartigen Anträgen auf Informa-

tionszugang eine Anhörung zu derselben Information bereits durchgeführt worden ist.

Bei gleichförmigen Anträgen von mehr als 20 Personen gelten die §§ 17 und 19 des

Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechend.

(2) 	Der Antrag ist in der Regel innerhalb von einem Monat zu bescheiden. Im Fall einer Beteiligung 

Dritter verlängert sich die Frist auf zwei Monate; der Antragsteller ist hierüber zu unterrichten. Die 

Entscheidung über den Antrag ist auch der oder dem Dritten bekannt zu geben. Auf Nachfrage des 

Dritten legt die Stelle diesem Namen und Anschrift des Antragstellers offen.

(3) 	Wird dem Antrag stattgegeben, sind Ort, Zeit und Art des Informationszugangs mitzuteilen. 

Wird der Antrag vollständig oder teilweise abgelehnt, ist mitzuteilen, ob und gegebenenfalls wann 

die Informationen ganz oder teilweise zu einem späteren Zeitpunkt zugänglich sind.

(4) 	Widerspruch und Anfechtungsklage haben in den in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 genannten 

Fällen keine aufschiebende Wirkung. Auch wenn von der Anhörung Dritter nach Absatz 1 abgese-

hen wird, darf der Informationszugang erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten 

bekannt gegeben worden ist und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbe-

helfen eingeräumt worden ist. Der Zeitraum nach Satz 2 soll 14 Tage nicht überschreiten.

(5) 	Ein Vorverfahren findet abweichend von § 68 der Verwaltungsgerichtsordnung auch dann 

statt, wenn die Entscheidung von einer obersten Bundesbehörde erlassen worden ist. Wider-

spruchsbehörde ist die oberste Bundesbehörde.
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§ 6 

Informationsgewährung

(1) 	Die informationspflichtige Stelle kann den Informationszugang durch Auskunftserteilung, Ge-

währung von Akteneinsicht oder in sonstiger Weise eröffnen. Wird eine bestimmte Art des Infor-

mationszugangs begehrt, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. 

Die informationspflichtige Stelle kann Informationen, zu denen Zugang zu gewähren ist, auch 

unabhängig von einem Antrag nach § 4 Absatz 1 über das Internet oder in sonstiger öffentlich zu-

gänglicher Weise zugänglich machen; § 5 Absatz 1 gilt entsprechend. Die Informationen sollen für 

die Verbraucherinnen und Verbraucher verständlich dargestellt werden.

(2) 	Soweit der informationspflichtigen Stelle keine Erkenntnisse über im Antrag nach § 4 Absatz 1 

begehrte Informationen vorliegen, leitet sie den Antrag, soweit ihr dies bekannt und möglich ist, 

von Amts wegen an die Stelle weiter, der die Informationen vorliegen, und unterrichtet den An-

tragsteller über die Weiterleitung.

(3) 	Die informationspflichtige Stelle ist nicht verpflichtet, die inhaltliche Richtigkeit der Informati-

onen zu überprüfen, soweit es sich nicht um personenbezogene Daten handelt. Der informations-

pflichtigen Stelle bekannte Hinweise auf Zweifel an der Richtigkeit sind mitzuteilen.

(4) 	Stellen sich die von der informationspflichtigen Stelle zugänglich gemachten Informationen im 

Nachhinein als falsch oder die zugrunde liegenden Umstände als unrichtig wiedergegeben her-

aus, so ist dies unverzüglich richtig zu stellen, sofern der oder die Dritte dies beantragt oder dies zur 

Wahrung erheblicher Belange des Gemeinwohls erforderlich ist. Die Richtigstellung soll in dersel-

ben Weise erfolgen, in der die Information zugänglich gemacht wurde.

§ 7 

Gebühren und Auslagen

(1) 	Für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der Behörden nach diesem Gesetz werden 

vorbehaltlich des Satzes 2 kostendeckende Gebühren und Auslagen erhoben. Der Zugang zu Infor-

mationen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ist bis zu einem Verwaltungsaufwand von 1 000 Euro 

gebühren- und auslagenfrei, der Zugang zu sonstigen Informationen bis zu einem Verwaltungs-

aufwand von 250 Euro. Sofern der Antrag nicht gebühren- und auslagenfrei bearbeitet wird, ist der 

Antragsteller über die voraussichtliche Höhe der Gebühren und Auslagen vorab zu informieren. Er 

ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, seinen Antrag zurücknehmen oder einschränken zu können.

(2) 	Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bun-

desrates die gebührenpflichtigen Tatbestände und die Gebührenhöhe zu bestimmen, soweit dieses 

Gesetz durch Stellen des Bundes ausgeführt wird. § 15 Absatz 2 des Verwaltungskostengesetzes vom  

23. Juni 1970 (BGBl. I S. 821) in der am 14. August 2013 geltenden Fassung findet keine Anwendung.



162 BfDI – Info 2 163

Abschnitt 1

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Zweck des Gesetzes; Anwendungsbereich

(1) 	Zweck dieses Gesetzes ist es, den rechtlichen Rahmen für den freien Zugang zu Umweltinforma-

tionen bei informationspflichtigen Stellen sowie für die Verbreitung dieser Umweltinformationen 

zu schaffen.

(2) 	Dieses Gesetz gilt für informationspflichtige Stellen des Bundes und der bundesunmittelbaren 

juristischen Personen des öffentlichen Rechts.

§ 2

Begriffsbestimmungen

(1) 	Informationspflichtige Stellen sind

1.	� die Regierung und andere Stellen der öffentlichen Verwaltung. Gremien, die diese Stellen bera-

ten, gelten als Teil der Stelle, die deren Mitglieder beruft. Zu den informationspflichtigen Stellen 

gehören nicht

	 a) �die obersten Bundesbehörden, soweit und solange sie im Rahmen der Gesetzgebung tätig 

werden, und

	 b) Gerichte des Bundes, soweit sie nicht Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahrnehmen;

2. 	� natürliche oder juristische Personen des Privatrechts, soweit sie öffentliche Aufgaben wahrneh-

men oder öffentliche Dienstleistungen erbringen, die im Zusammenhang mit der Umwelt ste-

hen, insbesondere solche der umweltbezogenen Daseinsvorsorge, und dabei der Kontrolle des 

Bundes oder einer unter der Aufsicht des Bundes stehenden juristischen Person des öffentlichen 

Rechts unterliegen.

Anhang 18

Umweltinformationsgesetz (UIG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 
27. Oktober 2014 (BGBl. I S. 1643)

(2) 	Kontrolle im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 liegt vor, wenn

1. 	� die Person des Privatrechts bei der Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe oder bei der Erbrin-

gung der öffentlichen Dienstleistung gegenüber Dritten besonderen Pflichten unterliegt oder 

über besondere Rechte verfügt, insbesondere ein Kontrahierungszwang oder ein Anschluss- 

und Benutzungszwang besteht, oder

2. �	� eine oder mehrere der in Absatz 1 Nummer 2 genannten juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts allein oder zusammen, unmittelbar oder mittelbar

	 a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzen,

	 b) �über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfü-

gen oder

	 c) �mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Un-

ternehmens bestellen können, oder

3. 	� mehrere juristische Personen des öffentlichen Rechts zusammen unmittelbar oder mittelbar 

über eine Mehrheit im Sinne der Nummer 2 Buchstabe a bis c verfügen und der überwiegende 

Anteil an dieser Mehrheit den in Absatz 1 Nummer 2 genannten juristischen Personen des öf-

fentlichen Rechts zuzuordnen ist.

(3) 	Umweltinformationen sind unabhängig von der Art ihrer Speicherung alle Daten über

1. 	� den Zustand von Umweltbestandteilen wie Luft und Atmosphäre, Wasser, Boden, Landschaft 

und natürliche Lebensräume einschließlich Feuchtgebiete, Küsten- und Meeresgebiete, die Ar-

tenvielfalt und ihre Bestandteile, einschließlich gentechnisch veränderter Organismen, sowie 

die Wechselwirkungen zwischen diesen Bestandteilen;

2. 	� Faktoren wie Stoffe, Energie, Lärm und Strahlung, Abfälle aller Art sowie Emissionen, Ableitun-

gen und sonstige Freisetzungen von Stoffen in die Umwelt, die sich auf die Umweltbestandteile 

im Sinne der Nummer 1 auswirken oder wahrscheinlich auswirken;

3. 	 Maßnahmen oder Tätigkeiten, die

	 a) �sich auf die Umweltbestandteile im Sinne der Nummer 1 oder auf Faktoren im Sinne der Num-

mer 2 auswirken oder wahrscheinlich auswirken oder

	 b) �den Schutz von Umweltbestandteilen im Sinne der Nummer 1 bezwecken; zu den Maßnah-

men gehören auch politische Konzepte, Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Abkommen, 

Umweltvereinbarungen, Pläne und Programme;

4. 	 Berichte über die Umsetzung des Umweltrechts;

5. 	� Kosten-Nutzen-Analysen oder sonstige wirtschaftliche Analysen und Annahmen, die zur Vorbe-

reitung oder Durchführung von Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sinne der Nummer 3 verwen-

det werden, und

6. 	� den Zustand der menschlichen Gesundheit und Sicherheit, die Lebensbedingungen des Men-

schen sowie Kulturstätten und Bauwerke, soweit sie jeweils vom Zustand der Umweltbestand-

teile im Sinne der Nummer 1 oder von Faktoren, Maßnahmen oder Tätigkeiten im Sinne der 

Nummern 2 und 3 betroffen sind oder sein können; hierzu gehört auch die Kontamination der 

Lebensmittelkette.
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(4) 	Eine informationspflichtige Stelle verfügt über Umweltinformationen, wenn diese bei ihr vor-

handen sind oder für sie bereitgehalten werden. Ein Bereithalten liegt vor, wenn eine natürliche 

oder juristische Person, die selbst nicht informationspflichtige Stelle ist, Umweltinformationen für 

eine informationspflichtige Stelle im Sinne des Absatzes 1 aufbewahrt, auf die diese Stelle einen 

Übermittlungsanspruch hat.

Abschnitt 2

Informationszugang auf Antrag

§ 3 

Anspruch auf Zugang zu Umweltinformationen

(1) 	Jede Person hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auf freien Zugang zu Umweltinfor-

mationen, über die eine informationspflichtige Stelle im Sinne des § 2 Absatz 1 verfügt, ohne ein 

rechtliches Interesse darlegen zu müssen. Daneben bleiben andere Ansprüche auf Zugang zu In-

formationen unberührt.

(2) 	Der Zugang kann durch Auskunftserteilung, Gewährung von Akteneinsicht oder in sonstiger 

Weise eröffnet werden. Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs beantragt, so darf 

dieser nur aus gewichtigen Gründen auf andere Art eröffnet werden. Als gewichtiger Grund gilt 

insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand. Soweit Umweltinformationen der an-

tragstellenden Person bereits auf andere, leicht zugängliche Art, insbesondere durch Verbreitung 

nach § 10, zur Verfügung stehen, kann die informationspflichtige Stelle die Person auf diese Art des 

Informationszugangs verweisen.

(3) 	Soweit ein Anspruch nach Absatz 1 besteht, sind die Umweltinformationen der antragstellenden 

Person unter Berücksichtigung etwaiger von ihr angegebener Zeitpunkte, spätestens jedoch mit Ab-

lauf der Frist nach Satz 2 Nummer 1 oder Nummer 2 zugänglich zu machen. Die Frist beginnt mit Ein-

gang des Antrags bei der informationspflichtigen Stelle, die über die Informationen verfügt, und endet

1. 	 mit Ablauf eines Monats oder

2. 	� soweit Umweltinformationen derart umfangreich und komplex sind, dass die in Nummer 1 ge-

nannte Frist nicht eingehalten werden kann, mit Ablauf von zwei Monaten.

§ 4

Antrag und Verfahren

(1) 	Umweltinformationen werden von einer informationspflichtigen Stelle auf Antrag zugänglich 

gemacht.

(2) 	Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Umweltinformationen der Zugang gewünscht 

wird. Ist der Antrag zu unbestimmt, so ist der antragstellenden Person dies innerhalb eines Monats 

mitzuteilen und Gelegenheit zur Präzisierung des Antrags zu geben. Kommt die antragstellende 

Person der Aufforderung zur Präzisierung nach, beginnt der Lauf der Frist zur Beantwortung von 

Anträgen erneut. Die Informationssuchenden sind bei der Stellung und Präzisierung von Anträgen 

zu unterstützen.

(3) 	Wird der Antrag bei einer informationspflichtigen Stelle gestellt, die nicht über die Umweltin-

formationen verfügt, leitet sie den Antrag an die über die begehrten Informationen verfügende 

Stelle weiter, wenn ihr diese bekannt ist, und unterrichtet die antragstellende Person hierüber. An-

stelle der Weiterleitung des Antrags kann sie die antragstellende Person auch auf andere ihr be-

kannte informationspflichtige Stellen hinweisen, die über die Informationen verfügen.

(4) 	Wird eine andere als die beantragte Art des Informationszugangs im Sinne von § 3 Absatz 2 eröffnet, 

ist dies innerhalb der Frist nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 unter Angabe der Gründe mitzuteilen.

(5) 	Über die Geltung der längeren Frist nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 ist die antragstellende 

Person spätestens mit Ablauf der Frist nach § 3 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 unter Angabe der Gründe 

zu unterrichten.

§ 5

Ablehnung des Antrags

(1) 	Wird der Antrag ganz oder teilweise nach den §§ 8 und 9 abgelehnt, ist die antragstellende Per-

son innerhalb der Fristen nach § 3 Absatz 3 Satz 2 hierüber zu unterrichten. Eine Ablehnung liegt 

auch dann vor, wenn nach § 3 Absatz 2 der Informationszugang auf andere Art gewährt oder die 

antragstellende Person auf eine andere Art des Informationszugangs verwiesen wird. Der antrag-

stellenden Person sind die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen; in den Fällen des § 8 Absatz 2 

Nummer 4 ist darüber hinaus die Stelle, die das Material vorbereitet, sowie der voraussichtliche 

Zeitpunkt der Fertigstellung mitzuteilen. § 39 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes findet 

keine Anwendung.

(2) 	Wenn der Antrag schriftlich gestellt wurde oder die antragstellende Person dies begehrt, er-

folgt die Ablehnung in schriftlicher Form. Sie ist auf Verlangen der antragstellenden Person in 

elektronischer Form mitzuteilen, wenn der Zugang hierfür eröffnet ist.

(3) 	Liegt ein Ablehnungsgrund nach § 8 oder § 9 vor, sind die hiervon nicht betroffenen Informati-

onen zugänglich zu machen, soweit es möglich ist, die betroffenen Informationen auszusondern.

(4) 	Die antragstellende Person ist im Falle der vollständigen oder teilweisen Ablehnung eines An-

trags auch über die Rechtsschutzmöglichkeiten gegen die Entscheidung sowie darüber zu beleh-

ren, bei welcher Stelle und innerhalb welcher Frist um Rechtsschutz nachgesucht werden kann.
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§ 6

Rechtsschutz

(1) 	Für Streitigkeiten nach diesem Gesetz ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben.

(2) 	Gegen die Entscheidung durch eine Stelle der öffentlichen Verwaltung im Sinne des § 2 Absatz 1 

Nummer 1 ist ein Widerspruchsverfahren nach den §§ 68 bis 73 der Verwaltungsgerichtsordnung auch 

dann durchzuführen, wenn die Entscheidung von einer obersten Bundesbehörde getroffen worden ist.

(3) 	Ist die antragstellende Person der Auffassung, dass eine informationspflichtige Stelle im Sinne 

des § 2 Absatz 1 Nummer 2 den Antrag nicht vollständig erfüllt hat, kann sie die Entscheidung der 

informationspflichtigen Stelle nach Absatz 4 überprüfen lassen. Die Überprüfung ist nicht Voraus-

setzung für die Erhebung der Klage nach Absatz 1. Eine Klage gegen die zuständige Stelle nach § 13 

Absatz 1 ist ausgeschlossen.

(4) 	Der Anspruch auf nochmalige Prüfung ist gegenüber der informationspflichtigen Stelle im Sin-

ne des § 2 Absatz 1 Nummer 2 innerhalb eines Monats, nachdem diese Stelle mitgeteilt hat, dass 

der Anspruch nicht oder nicht vollständig erfüllt werden kann, schriftlich geltend zu machen. Die 

informationspflichtige Stelle hat der antragstellenden Person das Ergebnis ihrer nochmaligen Prü-

fung innerhalb eines Monats zu übermitteln.

(5) 	Durch Landesgesetz kann für Streitigkeiten um Ansprüche gegen private informationspflichti-

ge Stellen auf Grund von landesrechtlichen Vorschriften über den Zugang zu Umweltinformatio-

nen der Verwaltungsrechtsweg vorgesehen werden.

§ 7

Unterstützung des Zugangs  

zu Umweltinformationen

(1) 	Die informationspflichtigen Stellen ergreifen Maßnahmen, um den Zugang zu den bei ihnen 

verfügbaren Umweltinformationen zu erleichtern. Zu diesem Zweck wirken sie darauf hin, dass 

Umweltinformationen, über die sie verfügen, zunehmend in elektronischen Datenbanken oder in 

sonstigen Formaten gespeichert werden, die über Mittel der elektronischen Kommunikation ab-

rufbar sind.

(2) 	Die informationspflichtigen Stellen treffen praktische Vorkehrungen zur Erleichterung des In-

formationszugangs, beispielsweise durch

1. 	 die Benennung von Auskunftspersonen oder Informationsstellen,

2. 	 die Veröffentlichung von Verzeichnissen über verfügbare Umweltinformationen,

3. 	 die Einrichtung öffentlich zugänglicher Informationsnetze und Datenbanken oder

4. 	 die Veröffentlichung von Informationen über behördliche Zuständigkeiten.

(3) 	Soweit möglich, gewährleisten die informationspflichtigen Stellen, dass alle Umweltinformati-

onen, die von ihnen oder für sie zusammengestellt werden, auf dem gegenwärtigen Stand, exakt 

und vergleichbar sind.

Abschnitt 3

Ablehnungsgründe

§ 8

Schutz öffentlicher Belange

(1) 	Soweit das Bekanntgeben der Informationen nachteilige Auswirkungen hätte auf

1. 	� die internationalen Beziehungen, die Verteidigung oder bedeutsame Schutzgüter der öffentli-

chen Sicherheit,

2. 	 die Vertraulichkeit der Beratungen von informationspflichtigen Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1,

3. 	� die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf ein faires 

Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitenrechtlicher oder dis-

ziplinarrechtlicher Ermittlungen oder

4. 	� den Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 1 oder 

Schutzgüter im Sinne des § 2 Absatz 3 Nummer 6, ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, das öf-

fentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. Der Zugang zu Umweltinformationen über 

Emissionen kann nicht unter Berufung auf die in den Nummern 2 und 4 genannten Gründe ab-

gelehnt werden.

(2) 	Soweit ein Antrag

1. 	 offensichtlich missbräuchlich gestellt wurde,

2. 	� sich auf interne Mitteilungen der informationspflichtigen Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 bezieht,

3. 	� bei einer Stelle, die nicht über die Umweltinformationen verfügt, gestellt wird, sofern er nicht 

nach § 4 Absatz 3 weitergeleitet werden kann,

4. �	� sich auf die Zugänglichmachung von Material, das gerade vervollständigt wird, noch nicht ab-

geschlossener Schriftstücke oder noch nicht aufbereiteter Daten bezieht oder

5. 	� zu unbestimmt ist und auf Aufforderung der informationspflichtigen Stelle nach § 4 Absatz 2 

nicht innerhalb einer angemessenen Frist präzisiert wird, ist er abzulehnen, es sei denn, das öf-

fentliche Interesse an der Bekanntgabe überwiegt.
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§ 9

Schutz sonstiger Belange

(1) 	Soweit

1. �	� durch das Bekanntgeben der Informationen personenbezogene Daten offenbart und dadurch 

Interessen der Betroffenen erheblich beeinträchtigt würden, 

2. 	� Rechte am geistigen Eigentum, insbesondere Urheberrechte, durch das Zugänglichmachen 

von Umweltinformationen verletzt würden oder

3. 	� durch das Bekanntgeben Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse zugänglich gemacht würden 

oder die Informationen dem Steuergeheimnis oder dem Statistikgeheimnis unterliegen, 

ist der Antrag abzulehnen, es sei denn, die Betroffenen haben zugestimmt oder das öffentliche 

Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. Der Zugang zu Umweltinformationen über Emissionen 

kann nicht unter Berufung auf die in den Nummern 1 und 3 genannten Gründe abgelehnt werden. 

Vor der Entscheidung über die Offenbarung der durch Satz 1 Nummer 1 bis 3 geschützten Informa-

tionen sind die Betroffenen anzuhören. Die informationspflichtige Stelle hat in der Regel von einer 

Betroffenheit im Sinne des Satzes 1 Nummer 3 auszugehen, soweit übermittelte Informationen als 

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gekennzeichnet sind. Soweit die informationspflichtige Stel-

le dies verlangt, haben mögliche Betroffene im Einzelnen darzulegen, dass ein Betriebs- oder Ge-

schäftsgeheimnis vorliegt.

(2) 	Umweltinformationen, die private Dritte einer informationspflichtigen Stelle übermittelt ha-

ben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein oder rechtlich verpflichtet werden zu können, und 

deren Offenbarung nachteilige Auswirkungen auf die Interessen der Dritten hätte, dürfen ohne 

deren Einwilligung anderen nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, das öffentliche Inter-

esse an der Bekanntgabe überwiegt. Der Zugang zu Umweltinformationen über Emissionen kann 

nicht unter Berufung auf die in Satz 1 genannten Gründe abgelehnt werden.

Abschnitt 4

Verbreitung von Umweltinformationen

§ 10

Unterrichtung der Öffentlichkeit

(1) 	Die informationspflichtigen Stellen unterrichten die Öffentlichkeit in angemessenem Umfang 

aktiv und systematisch über die Umwelt. In diesem Rahmen verbreiten sie Umweltinformationen, 

die für ihre Aufgaben von Bedeutung sind und über die sie verfügen.

(2) 	Zu den zu verbreitenden Umweltinformationen gehören zumindest:

1. 	� der Wortlaut von völkerrechtlichen Verträgen, das von den Organen der Europäischen Gemein-

schaften erlassene Gemeinschaftsrecht sowie Rechtsvorschriften von Bund, Ländern oder Kom-

munen über die Umwelt oder mit Bezug zur Umwelt;

2. 	 politische Konzepte sowie Pläne und Programme mit Bezug zur Umwelt;

3. 	� Berichte über den Stand der Umsetzung von Rechtsvorschriften sowie Konzepten, Plänen und 

Programmen nach den Nummern 1 und 2, sofern solche Berichte von den jeweiligen informati-

onspflichtigen Stellen in elektronischer Form ausgearbeitet worden sind oder bereitgehalten 

werden;

4. 	� Daten oder Zusammenfassungen von Daten aus der Überwachung von Tätigkeiten, die sich auf 

die Umwelt auswirken oder wahrscheinlich auswirken;

5. 	� Zulassungsentscheidungen, die erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, und Umwelt-

vereinbarungen sowie

6. 	� zusammenfassende Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen nach den §§ 11 und 

12 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 

(BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, und Risikobewertungen im Hinblick auf Umweltbestand-

teile nach § 2 Absatz 3 Nummer 1.

In Fällen des Satzes 1 Nummer 5 und 6 genügt zur Verbreitung die Angabe, wo solche Informatio-

nen zugänglich sind oder gefunden werden können. Die veröffentlichten Umweltinformationen 

werden in angemessenen Abständen aktualisiert.

(3) 	Die Verbreitung von Umweltinformationen soll in für die Öffentlichkeit verständlicher Dar-

stellung und leicht zugänglichen Formaten erfolgen. Hierzu sollen, soweit vorhanden, elektroni-

sche Kommunikationsmittel verwendet werden. Satz 2 gilt nicht für Umweltinformationen, die 

vor Inkrafttreten dieses Gesetzes angefallen sind, es sei denn, sie liegen bereits in elektronischer 

Form vor.

§ 11

Umweltzustandsbericht

Die Bundesregierung veröffentlicht regelmäßig im Abstand von nicht mehr als vier Jahren einen 

Bericht über den Zustand der Umwelt im Bundesgebiet. Hierbei berücksichtigt sie § 10 Absatz 1, 3 

und 6. Der Bericht enthält Informationen über die Umweltqualität und vorhandene Umweltbelas-

tungen. Der erste Bericht nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ist spätestens am 31. Dezember 2006 

zu veröffentlichen.

Abschnitt 5

Schlussvorschriften

§ 12

Gebühren und Auslagen

(1) 	Für die Übermittlung von Informationen auf Grund dieses Gesetzes werden Gebühren und Aus-

lagen erhoben. Dies gilt nicht für die Erteilung mündlicher und einfacher schriftlicher Auskünfte, 
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die Einsichtnahme in Umweltinformationen vor Ort, Maßnahmen und Vorkehrungen nach § 7 Ab-

satz 1 und 2 sowie die Unterrichtung der Öffentlichkeit nach den §§ 10 und 11.

(2) 	Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu bemessen, 

dass der Informationsanspruch nach § 3 Absatz 1 wirksam in Anspruch genommen werden kann.

(3) 	Die Bundesregierung wird ermächtigt, für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen von

informationspflichtigen Stellen die Höhe der Gebühren und Auslagen durch Rechtsverordnung, 

die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu bestimmen. § 9 Absatz 1 und 2 sowie die §§ 10 

und 12 des Bundesgebührengesetzes finden keine Anwendung.

(4) 	Private informationspflichtige Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2 können für die Über-

mittlung von Informationen nach diesem Gesetz von der antragstellenden Person Gebühren- und 

Auslagenerstattung entsprechend den Grundsätzen nach den Absätzen 1 und 2 verlangen. Die 

Höhe der erstattungsfähigen Gebühren und Auslagen bemisst sich nach den in der Rechtsverord-

nung nach Absatz 3 festgelegten Sätzen für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen von 

informationspflichtigen Stellen des Bundes und der bundesunmittelbaren juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts.

§ 13

Überwachung

(1) 	Die zuständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung, die die Kontrolle im Sinne des § 2 Absatz 2 

für den Bund oder eine unter der Aufsicht des Bundes stehende juristische Person des öffentlichen 

Rechts ausüben, überwachen die Einhaltung dieses Gesetzes durch private informationspflichtige 

Stellen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 2.

(2) 	Die informationspflichtigen Stellen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 haben den zuständigen Stellen 

auf Verlangen alle Informationen herauszugeben, die die Stellen zur Wahrnehmung ihrer Aufga-

ben nach Absatz 1 benötigen.

(3) 	Die nach Absatz 1 zuständigen Stellen können gegenüber den informationspflichtigen Stellen 

nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 die zur Einhaltung und Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen oder Anordnungen treffen.

(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 

Bundesrates bedarf, die Aufgaben nach den Absätzen 1 bis 3 abweichend von Absatz 1 auf andere 

Stellen der öffentlichen Verwaltung zu übertragen.

§ 14

Ordnungswidrigkeiten

(1) 	Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung nach 

§ 13 Absatz 3 zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahn-

det werden.
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Abschnitt 1

Ziel und Anwendungsbereich

§ 1 

Ziel des Gesetzes

Dieses Gesetz dient dem Aufbau einer nationalen Geodateninfrastruktur. Es schafft den rechtli-

chen Rahmen für

1. 	� den Zugang zu Geodaten, Geodatendiensten und Metadaten von geodatenhaltenden Stellen 

sowie

2. 	� die Nutzung dieser Daten und Dienste, insbesondere für Maßnahmen, die Auswirkungen auf 

die Umwelt haben können.

§ 2 

Anwendungsbereich

(1) 	Dieses Gesetz gilt für geodatenhaltende Stellen des Bundes und der bundesunmittelbaren juris-

tischen Personen des öffentlichen Rechts.

(2) 	Natürliche und juristische Personen des Privatrechts können Geodaten und Metadaten über das 

Geoportal nach § 9 Absatz 2 bereitstellen, wenn sie sich verpflichten, diese Daten nach den Bestim-

mungen dieses Gesetzes bereitzustellen und hierfür die technischen Voraussetzungen zu schaffen.

Anhang 19

Gesetz über den Zugang zu digitalen

Geodaten (Geodatenzugangsgesetz – GeoZG)

vom 10. Februar 2009 (BGBl. I S. 278), 
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

7. November 2012 geändert worden ist

Fußnote
(+++ Textnachweis ab: 14.2.2009 +++)

(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
Umsetzung der EGRL 2/2007 (CELEX Nr: 307L0002) +++)

(3) 	Dieses Gesetz gilt auch für Geodatendienste, die sich auf Daten beziehen, die in den Geodaten 

enthalten sind, auf die dieses Gesetz Anwendung findet.

(4) 	Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 

10. Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1798; 1995 II S. 602) auch im Bereich der ausschließlichen Wirt-

schaftszone und des Festlandsockels.

Abschnitt 2

Begriffsbestimmungen

§ 3 

Allgemeine Begriffe

(1) 	Geodaten sind alle Daten mit direktem oder indirektem Bezug zu einem bestimmten Standort 

oder geografischen Gebiet.

(2) 	Metadaten sind Informationen, die Geodaten oder Geodatendienste beschreiben und es ermögli-

chen, Geodaten und Geodatendienste zu ermitteln, in Verzeichnisse aufzunehmen und zu nutzen.

(3) 	Geodatendienste sind vernetzbare Anwendungen, welche Geodaten und Metadaten in struktu-

rierter Form zugänglich machen. Dies sind im Einzelnen:

1. 	� Suchdienste, die es ermöglichen, auf der Grundlage des Inhalts entsprechender Metadaten 

nach Geodaten und Geodatendiensten zu suchen und den Inhalt der Metadaten anzuzeigen,

2. 	� Darstellungsdienste, die es zumindest ermöglichen, darstellbare Geodaten anzuzeigen, in ih-

nen zu navigieren, sie zu vergrößern oder zu verkleinern, zu verschieben, Daten zu überlagern 

sowie Informationen aus Legenden und sonstige relevante Inhalte von Metadaten anzuzeigen,

3. 	� Dienste, die das Herunterladen und, wenn durchführbar, den direkten Zugriff auf Kopien von 

Geodaten ermöglichen (Downloaddienste),

4. 	 Transformationsdienste zur geodätischen Umwandlung von Geodaten.

(4) 	Interoperabilität ist die Kombinierbarkeit von Daten beziehungsweise die Kombinierbarkeit 

und Interaktionsfähigkeit verschiedener Systeme und Techniken unter Einhaltung gemeinsamer 

Standards.

(5) 	Geodateninfrastruktur ist eine Infrastruktur bestehend aus Geodaten, Metadaten und Geo-

datendiensten, Netzdiensten und -technologien, Vereinbarungen über gemeinsame Nutzung, 

über Zugang und Verwendung sowie Koordinierungs- und Überwachungsmechanismen, -pro-

zesse und -verfahren mit dem Ziel, Geodaten verschiedener Herkunft interoperabel verfügbar zu 

machen.
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(6) 	Geoportal ist eine elektronische Kommunikations-, Transaktions- und Interaktionsplattform, 

die über Geodatendienste und weitere Netzdienste den Zugang zu den Geodaten ermöglicht.

(7) 	Netzdienste sind netzbasierte Anwendungen zur Kommunikation, Transaktion und Interaktion.

(8) 	Geodatenhaltende Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind die informationspflichtigen Stellen im 

Sinne von § 2 Absatz 1 des Umweltinformationsgesetzes vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3704).

§ 4 

Betroffene Geodaten und Geodatendienste

(1) 	Dieses Gesetz gilt für Geodaten, die noch in Verwendung stehen und die folgenden Bedingun-

gen erfüllen:

1. 	� Sie beziehen sich auf das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland oder auf die aus-

schließliche Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutschland gemäß Seerechtsübereinkom-

men der Vereinten Nationen;

2. 	 sie liegen in elektronischer Form vor;

3. 	 sie sind vorhanden bei

	 a) einer geodatenhaltenden Stelle, fallen unter ihren öffentlichen Auftrag und

		  aa) wurden von einer geodatenhaltenden Stelle erstellt oder

		  bb) sind bei einer solchen eingegangen oder

		  cc) werden von dieser geodatenhaltenden Stelle verwaltet oder aktualisiert,

	 b) �Dritten, denen nach § 2 Absatz 2 Anschluss an die nationale Geodateninfrastruktur gewährt 

wird, oder werden für diese bereitgehalten;

4. 	 sie betreffen eines oder mehrere der folgenden Themen:

	 a) 	� Koordinatenreferenzsysteme (Systeme zur eindeutigen räumlichen Referenzierung von 

Geodaten anhand eines Koordinatensatzes (x, y, z) oder Angaben zu Breite, Länge und 

Höhe auf der Grundlage eines geodätischen horizontalen und vertikalen Datums),

	 b)	  �geografische Gittersysteme (harmonisiertes Gittersystem mit Mehrfachauflösung, gemein-

samem Ursprungspunkt und standardisierter Lokalisierung und Größe der Gitterzellen),

	 c)	  �geografische Bezeichnungen (Namen von Gebieten, Regionen, Orten, Großstädten, Vor-

orten, Städten oder Siedlungen sowie jedes geografische oder topografische Merkmal von 

öffentlichem oder historischem Interesse),

	 d)	  �Verwaltungseinheiten (lokale, regionale und nationale Verwaltungseinheiten, die die Ge-

biete abgrenzen, in denen die Bundesrepublik Deutschland Hoheitsbefugnisse hat oder 

ausübt und die durch Verwaltungsgrenzen voneinander getrennt sind),

	 e)	  �Adressen (Lokalisierung von Grundstücken anhand von Adressdaten, in der Regel Straßen-

name, Hausnummer und Postleitzahl),

	 f)	  �Flurstücke oder Grundstücke (Gebiete, die anhand des Grundbuchs oder gleichwertiger 

Verzeichnisse bestimmt werden),

	 g) 	� Verkehrsnetze (Verkehrsnetze und zugehörige Infrastruktureinrichtungen für Straßen-, 

Schienenund Luftverkehr sowie Schifffahrt; dies umfasst auch die Verbindungen zwischen 

den verschiedenen Netzen und das transeuropäische Verkehrsnetz im Sinne der Entschei-

dung Nr. 1692/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 1996 über ge-

meinschaftliche Leitlinien für den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes (ABl. L 

228 vom 9.9.1996, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006 des Rates 

(ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 1), und künftige Überarbeitungen dieser Entscheidung),

	 h)	� Gewässernetz (Elemente des Gewässernetzes, einschließlich Meeresgebiete und aller sons-

tigen Wasserkörper und hiermit verbundener Teilsysteme, darunter Einzugsgebiete und 

Teileinzugsgebiete; gegebenenfalls gemäß den Definitionen der Richtlinie 2000/60/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ord-

nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 

vom 22.12.2000, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/31/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 

114) geändert worden ist, und in Form von Netzen),

	 i) 	� Schutzgebiete (Gebiete, die im Rahmen des internationalen und des gemeinschaftlichen 

Rechts der Mitgliedstaaten ausgewiesen sind oder verwaltet werden, um spezifische Erhal-

tungsziele zu erreichen),

	 j) 	�� Höhe (digitale Höhenmodelle für Land-, Eis- und Wasserflächen inklusive Tiefenmessung 

bei Gewässern und Mächtigkeit bei Eisflächen, sowie Uferlinien; (Geländemodelle)),

	 k) �	� Bodenbedeckung (physische und biologische Bedeckung der Erdoberfläche, einschließlich 

künstlicher Flächen, landwirtschaftlicher Flächen, Wälder, natürlicher (naturnaher) Ge-

biete, Feuchtgebiete und Wasserkörper),

	 l) �	� Orthofotografie (georeferenzierte Bilddaten der Erdoberfläche von satelliten- oder luft-

fahrzeuggestützten Sensoren),

	 m) 	� Geologie (geologische Beschreibung anhand von Zusammensetzung und Struktur des Un-

tergrundes; dies umfasst auch Grundgebirgs- und Sedimentgesteine, Lockersedimente, 

Grundwasserleiter und -stauer, Störungen, Geomorphologie und anderes),

	 n) 	� statistische Einheiten (Einheiten für die Verbreitung oder Verwendung statistischer Da-

ten),

	 o) 	 Gebäude (geografischer Standort von Gebäuden),

	 p) �	� Boden (Beschreibung von Boden und Unterboden anhand von Tiefe, Textur, Struktur und 

Gehalt an Teilchen sowie organischem Material, Steinigkeit, Erosion, gegebenenfalls 

durchschnittliches Gefälle und erwartete Wasserspeicherkapazität),

	 q) �	� Bodennutzung (Beschreibung von Gebieten anhand ihrer derzeitigen und geplanten künf-

tigen Funktion oder ihres sozioökonomischen Zwecks wie zum Beispiel Wohn-, Industrie- 

oder Gewerbegebiete, land- oder forstwirtschaftliche Flächen, Freizeitgebiete),

	 r) �	� Gesundheit und Sicherheit (geografische Verteilung verstärkt auftretender pathologischer 

Befunde (zum Beispiel Allergien, Krebserkrankungen, Erkrankungen der Atemwege), In-

formationen über Auswirkungen auf die Gesundheit (zum Beispiel Biomarker, Rückgang 
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der Fruchtbarkeit, Epidemien) oder auf das Wohlbefinden (zum Beispiel Ermüdung, Stress) 

der Menschen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Umweltqualität (zum Beispiel 

Luftverschmutzung, Chemikalien, Abbau der Ozonschicht, Lärm) oder in mittelbarem Zu-

sammenhang mit der Umweltqualität (zum Beispiel Nahrung, genetisch veränderte Orga-

nismen)),

	 s) 	� Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (Versorgungseinrichtungen wie Abwasser- 

und Abfallentsorgung, Energieversorgung und Wasserversorgung; staatliche Verwal-

tungs- und Sozialdienste wie öffentliche Verwaltung, Katastrophenschutz, Schulen und 

Krankenhäuser),

	 t)	� Umweltüberwachung (Standort und Betrieb von Umweltüberwachungseinrichtungen 

einschließlich Beobachtung und Messung von Schadstoffen, des Zustands von Umweltme-

dien und anderen Parametern des Ökosystems wie zum Beispiel Artenvielfalt, ökologischer 

Zustand der Vegetation durch oder im Auftrag von öffentlichen Behörden),

	 u) 	� Produktions- und Industrieanlagen (Standorte für industrielle Produktion, einschließlich 

durch die Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. No-

vember 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der 

Umweltverschmutzung) (Neufassung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17) erfasste Anlagen 

und Einrichtungen zur Wasserentnahme sowie Bergbau- und Lagerstandorte),

	 v) 	� landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen (landwirtschaftliche Anlagen und 

Produktionsstätten einschließlich Bewässerungssysteme, Gewächshäuser und Ställe),

	 w) 	� Verteilung der Bevölkerung – Demografie (geografische Verteilung der Bevölkerung, ein-

schließlich Bevölkerungsmerkmale und Tätigkeitsebenen, zusammengefasst nach Gitter, 

Region, Verwaltungseinheit oder sonstigen analytischen Einheiten),

	 x) 	� Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete, geregelte Gebiete und Berichterstattungsein-

heiten (auf internationaler, europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene be-

wirtschaftete, geregelte oder zu Zwecken der Berichterstattung herangezogene Gebiete, 

dazu zählen Deponien, Trinkwasserschutzgebiete, nitratempfindliche Gebiete, geregelte 

Fahrwasser auf Binnen- und Seewasserstraßen, Gebiete für die Abfallverklappung, Lärm-

schutzgebiete, für Exploration und Bergbau ausgewiesene Gebiete, Flussgebietseinheiten, 

entsprechende Berichterstattungseinheiten und Gebiete des Küstenzonenmanagements),

	 y) 	� Gebiete mit naturbedingten Risiken (gefährdete Gebiete, eingestuft nach naturbedingten 

Risiken (sämtliche atmosphärischen, hydrologischen, seismischen, vulkanischen Phäno-

mene sowie Naturfeuer, die auf Grund ihres örtlichen Auftretens sowie ihrer Schwere und 

Häufigkeit signifikante Auswirkungen auf die Gesellschaft haben können), zum Beispiel 

Überschwemmungen, Erdrutsche und Bodensenkungen, Lawinen, Waldbrände, Erdbe-

ben oder Vulkanausbrüche),

	 z) 	� atmosphärische Bedingungen (physikalische Bedingungen in der Atmosphäre, dazu zäh-

len Geodaten auf der Grundlage von Messungen, Modellen oder einer Kombination aus 

beiden sowie Angabe der Messstandorte),

	 z1) 	� meteorologische Objekte (Witterungsbedingungen und deren Messung: Niederschlag, 

Temperatur, Gesamtverdunstung (Evapotranspiration), Windgeschwindigkeit und Wind-

richtung),

	 z2) 	� ozeanografische Objekte (physikalische Bedingungen der Ozeane wie zum Beispiel Strö-

mungsverhältnisse, Salinität, Wellenhöhe),

	 z3) 	� Meeresregionen (physikalische Bedingungen von Meeren und salzhaltigen Gewässern, 

aufgeteilt nach Regionen und Teilregionen mit gemeinsamen Merkmalen),

	 z4) 	� biogeografische Regionen (Gebiete mit relativ homogenen ökologischen Bedingungen 

und gemeinsamen Merkmalen),

	 z5) 	� Lebensräume und Biotope (geografische Gebiete mit spezifischen ökologischen Bedingun-

gen, Prozessen, Strukturen und (lebensunterstützenden) Funktionen als physische Grund-

lage für dort lebende Organismen; dies umfasst auch durch geografische, abiotische und 

biotische Merkmale gekennzeichnete natürliche oder naturnahe terrestrische und aquati-

sche Gebiete),

	 z6) 	� Verteilung der Arten (geografische Verteilung des Auftretens von Tier- und Pflanzenarten, 

zusammengefasst in Gittern, Region, Verwaltungseinheit oder sonstigen analytischen Ein-

heiten),

	 z7) 	� Energiequellen (Energiequellen wie zum Beispiel Kohlenwasserstofflagerstätten, Wasser-

kraft, Bioenergie, Sonnen- und Windenergie, gegebenenfalls mit Tiefen- beziehungsweise 

Höhenangaben zur Ausdehnung der Energiequelle),

	 z8) 	� mineralische Bodenschätze (mineralische Rohstofflagerstätten wie zum Beispiel Metall-

erze, Industrieminerale, gegebenenfalls mit Tiefen- beziehungsweise Höhenangaben zur 

Ausdehnung der Lagerstätten).

(2) 	Einzelheiten zur Spezifikation der den Themen zugeordneten Geodaten werden durch Rechts-

verordnung nach § 14 geregelt.

(3) 	Sind neben einer Referenzversion mehrere identische Kopien der gleichen Geodaten bei ver-

schiedenen geodatenhaltenden Stellen vorhanden oder werden sie für diese bereitgehalten, so gilt 

dieses Gesetz nur für die Referenzversion, von der die Kopien abgeleitet sind.

(4) 	Verfügt die geodatenhaltende Stelle bezogen auf Geodaten und Geodatendienste nicht selbst 

über die Rechte an geistigem Eigentum, so bleiben diese Rechte von den Vorschriften dieses Geset-

zes unberührt.
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Abschnitt 3

Anforderungen

§ 5 

Bereitstellung von Geodaten

(1) 	Die amtlichen Daten des Liegenschaftskatasters, der Geotopografie und des geodätischen 

Raumbezugs sind die fachneutralen Kernkomponenten der nationalen Geodateninfrastruktur. Sie 

werden für Zwecke dieses Gesetzes durch die hierfür zuständigen Stellen des Bundes und der Län-

der bereitgestellt.

(2) 	Die Geodaten nach § 4 Absatz 1 Nummer 4 sind Bestandteil der Datengrundlage der nationalen

Geodateninfrastruktur. Sie werden durch die hierfür jeweils ursprünglich zuständigen Stellen be-

reitgestellt.

(3) 	Die geodatenhaltenden Stellen haben ihre Geodaten auf der Grundlage der Daten nach Absatz 

1 zu erfassen und zu führen.

(4) 	Soweit Geodaten sich auf einen Standort oder ein geografisches Gebiet beziehen, dessen Lage 

sich auf das Hoheitsgebiet mehrerer Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft erstreckt, 

stimmen die zuständigen geodatenhaltenden Stellen mit den jeweils zuständigen Stellen in dem 

Mitgliedstaat beziehungsweise in den Mitgliedstaaten die Darstellung und die Position des Stand-

orts beziehungsweise des geografischen Gebiets ab.

§ 6 

Bereitstellung der Geodatendienste und Netzdienste

(1) 	Die geodatenhaltenden Stellen stellen sicher, dass für die von ihnen erhobenen, geführten oder

bereitgestellten Geodaten und Metadaten mindestens die nachfolgenden Dienste bereitstehen:

1. 	 Suchdienste,

2. 	 Darstellungsdienste,

3. 	 Downloaddienste,

4. 	 Transformationsdienste,

5. 	 Dienste zur Abwicklung eines elektronischen Geschäftsverkehrs.

(2) 	Die Dienste nach Absatz 1 sollen Nutzeranforderungen berücksichtigen und müssen über elekt-

ronische Netzwerke öffentlich verfügbar sein.

(3) 	Transformationsdienste sind mit den anderen Diensten nach Absatz 1 so zu kombinieren, dass 

die Geodatendienste und Netzdienste im Einklang mit diesem Gesetz betrieben werden können.

(4) 	Für Suchdienste sind zumindest folgende Suchkriterien zu gewährleisten:

1. 	 Schlüsselwörter,

2. 	 Klassifizierung von Geodaten und Geodatendiensten,

3. 	 geografischer Standort,

4. 	 Qualitätsmerkmale,

5. 	 Bedingungen für den Zugang zu und die Nutzung von Geodaten und Geodatendiensten,

6. 	� für die Erfassung, Führung und Bereitstellung von Geodaten und Geodatendiensten zuständige 

geodatenhaltende Stelle.

(5) 	Einzelheiten zur Spezifikation der Geodatendienste und Netzdienste werden durch Rechtsver-

ordnung nach § 14 geregelt.

§ 7 

Bereitstellung von Metadaten

(1) 	Die geodatenhaltenden Stellen, welche Geodaten und Geodatendienste als Referenzversion im 

Sinne von § 4 Absatz 3 bereitstellen, haben die zugehörigen Metadaten zu erstellen, zu führen und 

bereitzustellen sowie in Übereinstimmung mit den Geodaten und Geodatendiensten zu halten.

(2) 	Als Metadaten zu Geodaten sind mindestens nachstehende Inhalte oder Angaben zu folgenden 

Aspekten zu führen:

1. 	 Schlüsselwörter,

2. 	 Klassifizierung,

3. 	 geografischer Standort,

4. 	 Qualitätsmerkmale,

5. 	� bestehende Beschränkungen des Zugangs der Öffentlichkeit nach § 12 sowie die Gründe für sol-

che Beschränkungen,

6. 	� Bedingungen für den Zugang und die Nutzung sowie gegebenenfalls entsprechende Geldleis-

tungen,

7. 	 für die Erfassung, Führung und Bereitstellung zuständige geodatenhaltende Stelle.

(3) 	Als Metadaten zu Geodatendiensten und Netzdiensten sind mindestens Angaben zu folgenden 

Aspekten zu führen:

1. 	 Qualitätsmerkmale,

2. 	� Bedingungen für den Zugang und die Nutzung sowie gegebenenfalls hiermit verbundene 

Geldleistungen,

3. 	 für die Erfassung, Führung und Bereitstellung zuständige geodatenhaltende Stelle.

(4) 	Einzelheiten zur Spezifikation der Metadaten werden durch Rechtsverordnung nach § 14 geregelt.
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§ 8 

Interoperabilität

(1) 	Geodaten und Geodatendienste sowie Metadaten sind interoperabel bereitzustellen.

(2) 	Einzelheiten werden durch Rechtsverordnung nach § 14 geregelt.

Abschnitt 4

Elektronisches Netzwerk

§ 9 

Geodateninfrastruktur und Geoportal

(1) 	Metadaten, Geodaten, Geodatendienste und Netzdienste werden als Bestandteile der nationa-

len Geodateninfrastruktur über ein elektronisches Netzwerk verknüpft.

(2) 	Der Zugang zum elektronischen Netzwerk nach Absatz 1 erfolgt auf der Ebene des Bundes 

durch ein Geoportal.

§ 10 

Nationale Anlaufstelle

(1) 	Die Organisation der nationalen Geodateninfrastruktur erfolgt in der Verantwortung eines 

nationalen Lenkungsgremiums des Bundes und der Länder.

(2) 	Das nationale Lenkungsgremium nimmt die Aufgaben der nationalen Anlaufstelle im Sinne 

des Artikels 19 Absatz 2 der Richtlinie 2007/2/EG wahr.

(3) 	Die Einzelheiten regeln Bund und Länder in einer Verwaltungsvereinbarung.

Abschnitt 5

Nutzung von Geodaten

§ 11 

Allgemeine Nutzung

(1) 	Geodaten und Geodatendienste, einschließlich zugehöriger Metadaten, sind vorbehaltlich der 

Vorschrift des § 12 Absatz 1 und 2 öffentlich zur Verfügung zu stellen.

(2) 	Geodaten und Metadaten sind über Geodatendienste für die kommerzielle und nicht kom-

merzielle Nutzung geldleistungsfrei zur Verfügung zu stellen, soweit durch besondere Rechts-

vorschrift nichts anderes bestimmt ist oder vertragliche oder gesetzliche Rechte Dritter dem nicht 

entgegenstehen. Geodatenhaltende Stellen des Bundes stellen einander ihre Geodaten und Geoda-

tendienste, einschließlich zugehöriger Metadaten, geldleistungsfrei zur Verfügung, soweit deren 

Nutzung zur Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben erfolgt.

(3) 	Die Einzelheiten zur Nutzung von Geodaten und Geodatendiensten, einschließlich zugehöriger 

Metadaten, werden in einer Rechtsverordnung nach § 14 geregelt.

§ 12 

Schutz öffentlicher und sonstiger Belange

(1) 	Der Zugang der Öffentlichkeit zu Geodaten und Geodatendiensten über Suchdienste im Sinne 

des § 6 Absatz 1 Nummer 1 kann beschränkt werden, wenn er nachteilige Auswirkungen auf die 

internationalen Beziehungen, bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit oder die Ver-

teidigung haben kann.

(2) 	Für den Zugang der Öffentlichkeit zu Geodaten und Geodatendiensten über die Dienste nach

§ 6 Absatz 1 Nummer 2 bis 5 gelten die Zugangsbeschränkungen nach § 8 Absatz 1 sowie § 9 des 

Umweltinformationsgesetzes vom 22. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3704) entsprechend.

(3) 	Gegenüber geodatenhaltenden Stellen mit Ausnahme derjenigen Stellen im Sinne von § 2 Ab-

satz 1 Nummer 2 des Umweltinformationsgesetzes vom 22. Dezember 2004 sowie gegenüber ent-

sprechenden Stellen der Länder, der Kommunen und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen 

Gemeinschaft sowie gegenüber Organen und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaft so-

wie auf der Grundlage von Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit auch gegenüber Einrichtungen, 

die durch internationale Übereinkünfte geschaffen wurden, soweit die Europäische Gemeinschaft 

und ihre Mitgliedstaaten zu deren Vertragsparteien gehören, können der Zugang zu Geodaten 

und Geodatendiensten sowie der Austausch und die Nutzung von Geodaten beschränkt werden, 

wenn hierdurch

1. 	 die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens,

2. 	 der Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren,

3. 	� die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitenrechtlicher oder disziplinarrechtli-

cher Ermittlungen,

4. 	 bedeutsame Schutzgüter der öffentlichen Sicherheit,

5. 	 die Verteidigung oder

6. 	 die internationalen Beziehungen

gefährdet werden können.

§ 13 

(weggefallen)
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Abschnitt 6

Schlussbestimmungen

§ 14 Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 

Bundesrates bedarf,

1. 	� die Verpflichtungen aus den Durchführungsbestimmungen nach Artikel 5 Absatz 4, Artikel 7 

Absatz 1, Artikel 16, 17 Absatz 8 sowie Artikel 21 Absatz 4 der Richtlinie 2007/2/EG zu erfüllen, so-

weit diese den Anwendungsbereich dieses Gesetzes betreffen, und

2. 	� die Nutzungsbedingungen nach § 11 Absatz 3, insbesondere zu den Nutzungsrechten, zur Ge-

währleistung und zum Haftungsausschluss, festzulegen.

§ 15 

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Anschriftenverzeichnis

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn

Telefon: +49 (0)228-997799 - 0
Telefax: +49 (0)228-997799 - 550
E-Mail:   poststelle@bfdi.bund.de 

Der Berliner Beauftragte für Datenschutz  
und Informationsfreiheit
An der Urania 4-10
10787 Berlin

Telefon: +49 (0)30 – 13889 - 0
Telefax: +49 (0)30 - 215 50 - 50
E-Mail: mailbox@informationsfreiheit.de

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
für das Recht auf Akteneinsicht
Stahnsdorfer Damm 77
14532 Kleinmachnow

Telefon:  +49 (0) 33203/356-0
Telefax:  +49 (0)33203/356-49
E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de

Die Landesbeauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen 
Arndtstraße 1
27570 Bremerhaven 

Telefon:  +49 (0) 421 361-2010
Telefax:  +49 (0) 421 496-18495
E-Mail: office@datenschutz.bremen.de

Der  Hamburgische Beauftragte für Datenschutz  
und Informationsfreiheit
Klosterwall 6 (Block C)
20095 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 4 28 54 - 40 40
Telefax: +49 (0) 40 4 28 54 - 40 00
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Bund

Berlin

Brandenburg

Hansestadt Bremen

Freie und Hansestadt Hamburg
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Der Landesbeauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit 
Schloss Schwerin
19053 Schwerin

Telefon:  +49 (0) 385-59 49 4-0
Telefax:  +49 (0) 385-59 49 4-58 
E-Mail: datenschutz@mvnet.de

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und  
Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

Telefon:  +49 (0) 211/384 24 - 0
Telefax:  +49 (0) 211/384 24 - 10
E-mail:   poststelle@ldi.nrw.de 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
Telefax: +49 (0) 6131 208-2497
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
Fritz-Dobisch-Str. 12       
66111 Saarbrücken        

Telefon:  +49 (0) 681/94781-0 
Telefax:  +49 (0) 681/94781-29
E-Mail:    poststelle@datenschutzi.saarland.de 

Der Landesbeauftragter für die Informationsfreiheit 
Sachsen-Anhalt 
Leiterstraße 9
39104 Magdeburg

Telefon: 03 91/818 03-0
Telefax: 03 91/818 03-33
E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de 

Unabhängiges Landeszentrum
für Datenschutz Schleswig-Holstein
Holstenstr. 98
24103 Kiel

Telefon:  +49 (0) 4 31 / 9 88 - 12 00
Telefax:  +49 (0) 4 31 / 9 88 - 12 23
Email:     mail@datenschutzzentrum.de 

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit 
Häßlerstraße 8
99096 Erfurt

Tel.: 0361 / 37719-12
Fax: 0361 / 37 71904
E-Mail: poststelle@datenschutz.thueringen.de

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen






